
Hilfe für die Kriegs�üchtigen 
aus der Ukraine
(ug) Durch schwere Gefechte werden hunderttausende Ukrainer 
zur Flucht gezwungen und �iehen nur mit dem Notwendigsten 
in die Nachbarländer. Zur Unterstützung der Flüchtlinge aus der 
Ukraine und als Zeichen von Menschlichkeit und Solidarität ha-
ben Sie mehrere Möglichkeiten zu helfen:

Mit Geldspenden:
Gemeinde Poing
DE14 702 501 50 0000 600 130
Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe
(bitte unbedingt angeben!)

DE14 702 501 50 0000 600 130
Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe
(bitte unbedingt angeben!)

Mit Sachspenden:
Der Osteuropa-Hilfe 
Poing e.V. sammelt 
derzeit Sachspen-
den auf dem Gelän-
de der Ludwig Lanzl 
Bauunternehmung 
in der Hauptstraße 7 
in einem bereit ge-
stellten Container. 

Folgende Spenden können dort jederzeit abgegeben werden:
• Isomatten, kleine Klappmatratzen, Schlafsäcke, Bettwäsche,  

warme Decken
• Hygieneartikel: Zahnbürste, Zahncreme, Damen-Hygiene,  

Seife, Shampoo, Handtücher, etc.
• Haltbare Lebensmittel: Müsli- und Fruchtriegel, Schokolade, 

Getränke, Konserven, Nudeln etc.
• Warme Kleidung, wenn möglich in verschlossenen  

Tüten/Säcken mit Angabe von Größe und Inhalt
• Medizinisches Verbandsmittel aller Art, nicht verschreibungs-

p�ichtige Schmerzmittel u.ä.

Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Frau Lisa Demmer, Telefon: 0151-501 456 59
E-Mail: lisa.demmer57@t-online.de

Mit Bereitstellung von Wohnraum:
Alle Bürgerinnen und Bürger, die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen können, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder ande-
ren Unterbringungsmöglichkeiten, können sich ab sofort unter 
der E-Mail-Adresse ukraine@lra-ebe.de melden. 
Dort werden alle Angebote gesammelt und darauf geantwortet. 
Das Landratsamt Ebersberg bittet an dieser Stelle ausschließlich 
um Wohnungsangebote.

Gemeindehomepage mit neuer Startseite
(ug) Es ist soweit! In neuem Layout und mit vielen Neuerungen für 
Poinger Bürgerinnen und Bürger: 

Die neue Startseite der Gemeinde-Homepage ist online.

Neu sind die Schnellzugri�e auf die meistgesuchtesten Inhalte wie 
Ö�nungszeiten & Terminvereinbarung, Baustellen-, Gemeinderats- 
und aktuelle Coronainfos.

Das sehr informative Tool „interaktiver Ortsplan“ wurde prominent 
platziert, aber auch eine aktuelle Veranstaltungsliste und Links zu 
Stellenangeboten, dem Jugendzentrum oder der Gemeindebücherei 
soll es erleichtern das Gesuchte zu �nden.

Viel Spaß beim Anschauen und Durchklicken auf www.poing.de

(schk) Herrn Peter Hennig zum 80. Geburtstag 
am 25. Februar 2022.

(schk) Anna und Erich Einhellig zum 65. Hochzeitstag 
am 26. Februar 2022.

NACHRICHTEN DER

GEMEINDE POING

Mittwoch 
02.03.2022
Nr. 09 | 2022

Gemeinde Poing | Rathausstraße 3 | Tel.: 0 81 21 / 97 94-0 | Fax: 0 81 21 / 97 94-950 | post@poing.de | www.poing.de

AMTLICHER TEIL
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Die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde 
angepasst und gilt nun bis einschließlich 19.03.2022.

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick:
(Stand 01.03.2022)

7-Tage-Inzidenz Gemeinde Poing: 1.907,3
 Lkr. Ebersberg: 1.467,1
 Bayern: 1.704,1

        Deutschland: 1.213

Hospitalisierte Fälle (letzte 7 Tage Bayern): 815
von 1.200 für Stufe orange

Covid-Patienten auf Intensivstationen (Bayern): 389
von 450 für Stufe orange oder 600 für Stufe rot

Belegung der Intensivbetten: 96 %
(Lkr. Ebersberg, Freising, Erding)  

Übersicht aktuelle Regelungen
• Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Eigener Hausstand 

und max. 2 Personen aus einem weiteren Hausstand (Kinder unter 
12 Jahren und 3 Monaten zählen nicht mit)

• Maskenp�icht FFP2 (auch Outdoor bei 2G+ Veranstaltungen; Aus-
nahme am Tisch)

• Gastronomie: 2G im Innen- und Außenbereich, keine Sperrstunde 
(Maskenp�icht zum Platz)

• Veranstaltungen: insbesondere Sport Kapazitätsgrenze 50 %, bei 
kulturellen Veranstaltungen 75 %, maximal jedoch immer 25.000 
Personen

• 2G gilt hier:
• Restaurant & Beherbergung
• Freizeiteinrichtungen (z. B. Zoos, botanischen Gärten, Bäder, 

Thermen, Saunen, Seilbahnen und Aus�ugsschi�en, Führun-
gen, Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Freizeitparks, In-
doorspielplätze etc.)

• Kulturveranstaltungen
• Zugang zu Sportstätten (als Zuschauer)
• Messen, Tagungen, Kongresse
• Private und ö�entliche Veranstaltungen in nichtprivaten Räum-

lichkeiten (z. B. Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Geburtstage etc.), 
soweit nicht Gastronomie

• 3G gilt hier:
• Sportausübung Drinnen und Draußen
• Körpernahe Dienstleistungen (inklusive Friseure)
• Arbeitsplatz
• Volkshochschulen, Hochschulen und Vergleichbare
• Prüfungen, Meisterkurse und gesamter Fahrschulbereich
• Bibliotheken und Archive

• 3G im ÖPNV
• Schließung von Schankwirtschaften, Diskos, Clubs sowie Bordellen
• Große Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen und ver-

gleichbare Veranstaltungen: Keine Zuschauer zugelassen
• Schulen und Kindertagesstätten bleiben bayernweit geö�net, Prä-

senzp�icht bleibt
• In Alten- und P�egeheimen sowie in Krankenhäusern müssen Be-

sucher einen negativen Schnelltest vorweisen
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Aktuelle Regelungen bei Quarantäne 
und Isolation

Was bedeuten 2G / 3G?

3G Geimpft, Genesen oder Getestet
(Schnelltest max. 24 Stunden gültig)

3G+ Geimpft, Genesen oder Getestet
(PCR-Test max. 48 Stunden gültig)

2G Geimpft oder Genesen

2G+

Geimpft oder Genesen UND Getestet
(Schnelltest max. 24 Stunden gültig)
Mit Booster-Impfung
entfällt die Testp�icht

Ausnahme von 2G für minderjährige Schüler, die regelmäßig ge-
testet werden.

Information zum kostenfreien Testen

Aktuell sind Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bür-
ger kostenlos möglich. Das Angebot ist unabhängig vom Impf- 
oder Genesenenstatus.

Kostenlose PCR-Tests können unter den folgenden Bedingungen in 
Anspruch genommen werden:

• Beschäftigte in Alten-, P�ege- und Behinderteneinrichtungen 
(nur mit Berechtigungsschein)

• Kontaktpersonen von In�zierten (nur mit Nachweis des Gesund-
heitsamtes)

• Getestete Personen nach einem positiven Antigen-Schnelltest 
(nicht nach einem Selbsttest)

• Bei Aufnahme / Wiederaufnahme in bestimmte Einrichtungen 
(Nachweis der aufnehmenden Einrichtung unter Angabe, wel-
che Testung erforderlich ist)

Für die Inanspruchnahme eines kostenlosen PCR-Tests ist ein 
schriftlicher Nachweis erforderlich.

Inhaltsverzeichnis

Bei folgenden Stellen können Sie Tests auf das Corona-
Virus vornehmen lassen:

Schnelltest
Bezeichnung Anmeldung

Testzentrum am
Poinger Hof

Gruber Straße 40
 85586 Poing

am Parkplatz im
Innenhof

nur mit Termin

Mary’s Apotheke
Alte Gruber Straße 1 

85586 Poing

mit und ohne Termin, 
Reservierung bevorzugt

Teststelle Poing
Alte Gruber Str. 2-6

85586 Poing

online

Tiergesundheitsdienst
Bayern e.V.

Senator-Gerauer-Straße 23
85586 Poing

089 / 90 91-283
nach telefonischer  

Vereinbarung

Amtlicher Teil 
Wir gratulieren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 1
Aktuelle Informationen zum Coronavirus . . . . . . . . . .  S. 2
Kulturelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 5
Bekanntmachungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 5
Berichte aus den Gremien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 9
Aus dem Rathaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 14
Abfallwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 19
Umwelt & Energie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 20
Nachrichten anderer Behörden und Stellen  . . . . . . . .  S. 20

Nichtamtlicher Teil
Forum der Parteien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 23
Soziale Dienste und Senioren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 26
Schule und Erwachsenenbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 28
Mitteilungen für Kinder und Jugendliche  . . . . . . . . . .  S. 29
Vereine / Veranstaltungskalender  . . . . . . . . . . . . . . .  S. 31
Musik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 32
Sportnachrichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 33
Kirchliche Nachrichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 34

Sonstiges
Bereitschaftsdienste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 37
Impressum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 37
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Testzentrum Kirchheim I
Chiemseering 67
85551 Kirchheim

online

oder 0176 / 922 85 474

Testzentrum Kirchheim II
Schlehenring 14
85551 Kirchheim

ohne Anmeldung möglich

Testzentrum
Kirchheim III
Räterstraße 18

85551 Kirchheim

ohne Anmeldung möglich,
jedoch Registrierung empfohlen

Testzentrum
Kirchheim IV
Räterstraße 21

85551 Kirchheim

mit und ohne Termin möglich
 

Testzentrum Haar
Wasserburger Straße 43 – 47

85540 Haar

ohne 
Anmeldung

Eine detaillierte Übersicht aller Testzentren �nden Sie auf der Home-
page des Landratsamtes: www.lra-ebe.de

PCR-Test
Bezeichnung Anmeldung

Testzentrum am
Poinger Hof

Gruber Straße 40
85586 Poing

am Parkplatz im Innenhof

nur mit Termin

Testzentrum
Kirchheim I

Chiemseering 67
85551 Kirchheim

kostenlose und kostenp�ichtige 
Tests möglich

online

oder 0176 / 922 85 474

Testzentrum
Kirchheim II

Schlehenring 14
85551 Kirchheim

kostenlose und kostenp�ichtige 
Tests möglich

ohne Anmeldung möglich

Testzentrum
Kirchheim III
Räterstraße 18

85551 Kirchheim

ohne Anmeldung möglich,
jedoch Registrierung empfohlen

 

Diagnostikzentrum 
Ebersberg

Sparkassenplatz
85560 Ebersberg

kostenlose und kostenp�ichtige 
Tests möglich

nur mit Termin

Corona-Test Baldham
Bahnhofsplatz 1 
85598 Baldham

kostenlose und kostenp�ichtige 
Tests möglich

nur mit Termin

Testzentrum Haar
Wasserburger Straße 43 – 47

85540 Haar
nur kostenlose Tests möglich

ohne  
Anmeldung

Testcenter im München  
Airport Center (MAC)

Nordallee 24
 85356 München

nur kostenp�ichtige Tests 
möglich

ohne Anmeldung möglich,
jedoch empfohlen

Impfung mit Termin in den Impfzentren

In den Impfzentren in Ebersberg und Poing
ist eine Impfung ab 5 Jahren nur nach

vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Das Impfzentrum Poing ist
täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr

in der Gruber Str. 46b/c für Sie geö�net.

Das Impfzentrum Ebersberg ist
täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr

geö�net.

Telefon-Hotline 
08092 / 86 31 40

oder online unter
https://impfzentren.bayern/citizen

Bitte bringen Sie zur Impfung Ihren
Personalausweis und den Impfpass mit.
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Aktuelle Informationen
zur Corona-Schutzimpfung
(jae) Zum Stand 28.02.2022 haben im Landkreis Ebersberg bereits 
107.773 Personen die Erstimpfung erhalten. Das entspricht einer 
Impfquote von 70,63 %. Die Zweitimpfung haben 103.967 Perso-
nen erhalten. 72,15 % der Bürger haben damit einen vollständigen 
Impfschutz. Eine Drittimpfung haben aktuell 61,81 % der Landkreis-
bevölkerung erhalten.

Diese Booster-Impfung wird für alle Personen ab 12 Jahren emp-
fohlen. Sie kann in der Regel bereits 3 Monate nach der zweiten  
Dosis erfolgen.

Lange Nacht der Musik 2022 – 
Jetzt bewerben!
(na) Am 17. September 2022 lädt die Gemeinde Poing erneut zur 
Langen Nacht der Musik ein. An den vielfältigsten Locations wird live 
aufgespielt – von 17 Uhr bis Mitternacht. Jazz und Blues, Rock und 
Pop, Klassik, Swing und Soul, der musikalischen Vielfalt sind keine 
Grenzen gesetzt. Mitmachen und Musik genießen!

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis spätestens 31. 
März 2022 mit Angaben zur Band und Musikrichtung, zu Spieldau-
er, Raum- und Bühnenbedarf, zur vorhandenen Technik sowie evtl. 
Kosten. Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte für den Veranstaltungs�yer 
auch ein druckfähiges Bild und Ihren aussagekräftigen Teaser-Text 
bei (300 dpi, max. 3 kurze Sätze). 

Die aktuelle Situation gibt weiterhin vor, ob und wie die Veranstal-
tung statt�nden wird. Sie dürfen Ihrer Bewerbung deshalb gerne al-
ternative Auftrittsmöglichkeiten beifügen. Vielen Dank.

Veranstalter: Gemeinde Poing, Kulturamt
Kontakt: kultur@poing.de, 08121 / 97 94 125

Hinweis auf die nächste Sitzung  
des Bau- und Umweltausschusses
(nb) Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses �ndet 
statt am

Dienstag, den 08.03.2022 um 18.30 Uhr
im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, 
Friedensstraße 1, 85586 Poing.

Die Tagesordnung wird ab Mittwoch (heute), den 02.03.2022 an den 
amtlichen Bekanntmachungstafeln sowie auch online im Bürger- 
und Ratsinformationssystem (siehe https://ris.komuna.net/poing) 
bekannt gegeben.

Hinweise zu den Sitzungen:
Die Sitzungen sind zum Teil ö�entlich, allerdings ist dem Interesse 
an der Vermeidung von Ansteckungen Rechnung zu tragen. Hier-
bei sind die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten, 
das gilt vor allem für die Einhaltung eines ausreichenden Mindest-
abstandes von 1,5 m aller Besucher. 

Ferner sind folgende Voraussetzungen für die Teilnahme an Sitzun-
gen zu beachten:
• Für alle Besucher der Sitzung besteht die P�icht, die 2G-Regel zu 

erfüllen und einen entsprechenden Nachweis mitzuführen.
• Für Besucher besteht eine dauerhafte FFP2-Maskenp�icht, auch 

am Platz.
• Gemeinderatsmitglieder und Verwaltungsbeschäftigte haben auf 

den Bewegungs�ächen Masken zu tragen. Am Platz können die-
se unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes abgelegt werden.

Es gibt deshalb auch nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauerplät-
zen. Unabhängig davon bitten wir Angehörige von Risikogruppen 
den Sitzungen als Zuhörer fernzubleiben.

Da der Mindestabstand im Sitzungssaal der Gemeinde nicht einge-
halten werden kann, �nden die Sitzungen derzeit im Feuerwehr- 
gerätehaus Poing statt. 

Die ö�entlichen Beschlussvorlagen werden eine Stunde vor Sit-
zungsbeginn in das Ratsinformationssystem unter 
https://ris.komuna.net/poing hochgeladen.

In diesem Raum ist keine W-LAN-Verbindung vorhanden.

Verordnung der Gemeinde Poing zum Ver-
bot des Verzehrs alkoholischer Getränke auf 
ö�entlichen Flächen in der Gemeinde Poing 
(Alkoholverbotsverordnung) vom 28.02.2022
Aufgrund des Art. 30 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) 
in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-I) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, erlässt die Ge-
meinde Poing folgende

V e r o r d n u n g

§ 1 Geltungsbereich

Die Verordnung gilt auf ö�entlichen Flächen im Sinne des § 2 im er-
weiterten Umgri� des S-Bahnhofes Poing, der durch die Fahrbah-
nen der Gruber Straße (ab Einmündung Alte Gruber Straße), der 
Plieninger Straße, der Neufarner Straße und der Bahnhofstraße im 
Wesentlichen begrenzt wird. Der genaue Umgri� ergibt sich aus dem 
Lageplan, der als Anlage dieser Verordnung beigefügt ist. Maßgeb-
lich ist die Außenkante der Begrenzungslinie.

§ 2 Alkoholverbot

(1) Im Geltungsbereich der Verordnung ist auf ö�entlichen Flächen 
(außerhalb von Gebäuden und zugelassenen Freischank�ächen, Ver-
anstaltungen, Märkten oder entsprechenden Sondernutzungen) in 
der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr verboten:

1. der Verzehr alkoholischer Getränke;
2. das Mitführen alkoholischer Getränke, wenn die Getränke den Um-
ständen nach zum dortigen Verzehr bestimmt sind.

(2) Als ö�entliche Flächen zählen auch sonstige im Eigentum der öf-
fentlichen Hand stehende Flächen, die ö�entlich zugänglich sind, so-
wie im Privateigentum stehende Flächen, wenn sie für den ö�entli-
chen Verkehr freigegeben sind. 
 

§ 3 Ausnahmen

(1) Aufgrund besonderer Anlässe kann die Gemeinde in Einzelfäl-
len ganz oder teilweise Ausnahmen vom Verbot des § 2 erlassen.

(2) Für die Silvesternacht (31.12., 22.00 Uhr, bis 01.01., 06.00 Uhr) gilt 
eine generelle Ausnahme, soweit bundes- oder landesrechtlich kei-
ne Regelung getro�en wurde.
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 30 Abs. 2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes i. 
V. mit § 17 Abs. 1 OWiG kann mit Geldbuße bis zu 1000,-- Euro be-
legt werden, wer vorsätzlich entgegen den Verboten des § 2 im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung alkoholische Getränke

1. verzehrt;
2. mitführt, wenn die Getränke den Umständen nach zum dortigen 
Verzehr bestimmt sind. 

§ 5 Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Sie gilt vier Jahre. 

(3) Gleichzeitig tritt die entsprechende Verordnung vom 11.03.2019 
außer Kraft.

Poing, den 28.02.2022
Gemeinde Poing

Thomas Stark
Erster Bürgermeister

Anlage: Lageplan zu § 1 Geltungsbereich

    Umgri� der Verordnung der Gemeinde Poing zum Verbot des Verzehrs  
alkoholischer Getränke auf ö�entlichen Flächen

Verordnung zur Freigabe verkaufso�ener 
Sonn- und Feiertage aus Anlass von Märkten 
in der Gemeinde Poing 2022 vom 28.02.2022
Die Gemeinde Poing erlässt aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 2 des Ge-
setzes über den Ladenschluss in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), das zuletzt durch Artikel 430 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 12 Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Ja-
nuar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 der Ver-
ordnung vom 14. Dezember 2021 (BayMBl. Nr. 902) geändert wor-
den ist, folgende

V e r o r d n u n g

§ 1
Anlässlich der in der Gemeinde Poing statt�ndenden Warenmärkte 
am 29.05.2022 (Frühjahrsmarkt) und 23.10.2022 (Herbstmarkt) dürfen 
alle Verkaufsstellen in nachfolgenden Straßen im Gemeindegebiet 
für fünf zusammenhängende Stunden in einem Zeitrahmen zwi-
schen 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geö�net sein:

• Alte Gruber Straße
• Anzinger Straße (zwischen Hauptstraße und Bürgermeister-Ger-

meier-Straße)
• Bahnhofstraße
• Birkenallee (zwischen Hauptstraße und Eichenweg)
• Bürgerstraße
• Endbachweg (zwischen Hauptstraße und Bahnunterführung)
• Friedensstraße (zwischen Marktplatz und Jugendzentrum)
• Hauptstraße
• Marktstraße
• Neufarner Straße (zwischen Hauptstraße und Eichenweg)
• Poststraße 
• Rathausstraße

Die Ö�nungszeiten sollen außerhalb der Zeit des Hauptgottesdiens-
tes liegen.

§ 2
Die Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer (§ 17 LadSchlG), 
die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Jugendarbeits- 
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten.

§ 3
Bei einer O�enhaltung einer Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen 
außerhalb der in dem § 1 freigegebenen Ö�nungszeiten kann eine 
Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 24 LadSchlG vorliegen.

§ 4
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Poing, den 28.02.2022
Gemeinde Poing

Thomas Stark
Erster Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Poing für die  
Freiwillige Feuerwehr Poing vom 28.02.2022
Die Gemeinde Poing erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 
Abs. 1 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zu-
letzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) geändert 
worden ist, folgende 
 

S a t z u n g

I. Allgemeines

§ 1 Organisation, Rechtsgrundlagen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Poing ist eine ö�entliche Einrichtung 
der Gemeinde. Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feu-
erwehrdienstleistenden bedient sie sich der Unterstützung des Ver-
eins „Freiwillige Feuerwehr Poing e. V.“. 

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwillige Feuerwehr, vor allem für die 
Rechte und P�ichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind das 
Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu seiner Ausführung 
erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung. 

§ 2 Freiwillige Leistungen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den 
Grenzen von Art. 7 des Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 
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GO insbesondere folgende freiwillige Leistungen erbringen: 

1.   Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feu-
erwehren gehören (zum Beispiel – jeweils auf Antrag des Eigentü-
mers oder Nutzungsberechtigten – das Stellen von Wachen nach 
dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadensstel-
len, soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist), 

2.   Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Ver-
brauch,

3.  Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt,
4.  Bereitstellung der Atemschutzübungsstrecke.

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereit-
schaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung 
freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 
(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 
und 2 entscheidet die Kommandantin oder der Kommandant, soweit 
die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einsatz 
der Feuerwehr erbracht werden. 

Im Übrigen entscheidet die Kommandantin oder der Kommandant 
über Leistungen im Sinne dieser Vorschriften nur, wenn ihr bzw. ihm 
die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister diese Befug-
nis übertragen hat; sonst entscheidet die Erste Bürgermeisterin oder 
der Erste Bürgermeister oder der Gemeinderat.

II. Personal

§ 3 Wahl der Kommandantin oder des Kommandanten

(1) Die Wahl �ndet bei einer Dienstversammlung der Feuerwehr-
dienst leistenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Feu-
erwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, statt. Die 
Gemeinde lädt hierzu mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag 
ein. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder ein Stellver-
treter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die Wahl (Wahlleitung). 
Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf be-
stimmte Beisitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Personen durch 
Zuruf vorgeschlagen, �ndet eine Wahl zwischen den vorgeschlage-
nen Personen statt. Wahlleitung und Beisitzer bilden den Wahlaus-
schuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann nicht Mitglied des Wahlaus-
schusses sein. Der Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der 
Wahlvorschläge gebildet. 

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung 
ist nicht zulässig. 

(4) Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und 
legt die Aufgaben der Kommandantin oder des Kommandanten dar. 

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl 

Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schriftlich oder 
durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. Die Wahlleitung 
nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, sofern sie anwesend 
sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können 
mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache 
statt�nden. Den anwesenden Bewerberinnen und Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Die Aussprache wird geschlossen, wenn keine Wort-
meldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehr-
heit der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache beschließt. 

Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dür-
fen kein äußerliches Kennzeichen tragen, das sie von den im glei-
chen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln unterscheidet. Die 
Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren 
und – sofern sie befragt wurden – zur Kandidatur bereiten Bewer-

berinnen und Bewerber setzen. Wird nur eine oder keine Person zur 
Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an Bewerber 
durchgeführt. 

2. Wahlgang, Stimmabgabe 

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von 
der Wahlleitung sicherzustellen. Für eine gültige Stimmabgabe ist 
immer eine positive Willensbekundung erforderlich. Gewählt wird, 
indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig bezeichnender Weise 
gekennzeichnet wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht 
gestrichene Bewerber zu werten. 
Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, 
dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschließenden Wei-
se gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wähl-
bare Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf 
dem Stimmzettel eingetragen wird. 
Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende 
handschriftliche Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimm-
zettel gewählt. 
Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusam-
menzufalten und der Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu 
übergeben. Der Wahlausschuss prüft die Stimmberechtigung der Ab-
stimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl eine 
Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so 
ist der Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss 
prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. Wird der 
Stimmberechtigung einer anwesenden Person widersprochen, ent-
scheidet der Wahlausschuss.

3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid

Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt der 
Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält. Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht gekenn-
zeichnet wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen 
wurden, sind ungültig. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin und kein 
Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so �n-
det eine Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen oder Bewer-
bern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Wenn mehr als zwei Per-
sonen die höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wie-
derholen. Wenn mehr als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl 
erhalten haben, entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. 

Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebe-
nen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los, das die Wahlleitung sofort nach 
Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in der Wahlversamm-
lung ziehen lässt. 

4. Wahlannahme 

Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie 
die Wahl annimmt. Lehnt sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. Abwe-
sende Bewerberinnen und Bewerber können die Annahme der Wahl 
auch im Vorfeld schriftlich erklären. 
Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den 
ersten Wahldurchgang in derselben Dienstversammlung erfolgen.  
(5) Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahl-
ergebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die 
der Wahlausschuss unterzeichnet. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Wahl des Stellvertreters des Feuer-
wehrkommandanten entsprechend. 

§ 4 Verp�ichtung

Die Kommandantin oder der Kommandant verp�ichtet neu aufge-
nommene ehrenamtliche Feuerwehrdienst leistende durch Hand-
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schlag zur Erfüllung ihrer P�ichten nach den für die Feuerwehren 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Neu aufgenom-
menen Mitgliedern soll eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
überreicht werden. 

§ 5 Übertragung besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehr-
dienstleistende zu bestellen (zum Beispiel Jugendwart, Gerätewart). 
Für die Bestellung ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender ist die 
Kommandantin oder der Kommandant zuständig. 

§ 6 Persönliche Ausstattung

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönli-
che Ausstattung p�eglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren gegan-
gene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder un-
brauchbar gewordene Teile der Ausstattung kann die Gemeinde 
Ersatz verlangen. 

§ 7 Anzeigep�ichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben der Kommandantin oder dem 
Kommandanten unverzüglich zu melden 

– im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden, 
–  Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der 

sonstigen Ausrüstung der Feuerwehr. 

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde infrage kommen, 
hat die Kommandantin oder der Kommandant die Meldung an die 
Gemeinde weiterzuleiten. Hat die Gemeinde nach § 193 SGB VII und 
§ 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern eine 
Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit 
Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten. 

§ 8 Dienstverhinderung

Von der gesetzlichen Verp�ichtung zur Leistung des Feuerwehr-
dienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienstleisten-
de nur befreit, soweit sie vorrangigen rechtlichen P�ichten nach-
kommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche 
Gründe dies rechtfertigen. Für das Fernbleiben von Ausbildungsver-
anstaltungen in diesen Fällen haben sich Feuerwehrdienstleistende 
vor der Veranstaltung bei der Kommandantin oder dem Komman-
danten zu entschuldigen; im Übrigen haben Feuerwehrdienstleis-
tende Mitteilung zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom 
Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung 
des Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der 
Gemeinde ist in jedem Fall zu melden. 

§ 9 P�ichtverletzungen

Die Kommandantin oder der Kommandant kann Verletzungen von 
Dienstp�ichten durch folgende Maßnahmen ahnden: 

–  mündlicher oder schriftlicher Verweis,
–  Androhung des Ausschlusses, 
–  Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 10 Abs. 2 dieser Satzung). 

§ 10 Austritt und Ausschluss

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schriftlich gegen-
über der Kommandantin oder dem Kommandanten zu erklären. 

(2) Die Kommandantin oder der Kommandant hat Feuerwehrdienst-
leistenden, die sie bzw. er gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG wegen 
gröblicher Verletzung der Dienstp�ichten vom Feuerwehrdienst aus-
schließen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern. 

Eine gröbliche Verletzung von Dienstp�ichten ist insbesondere ge-
geben bei 

–  unehrenhaftem Verhalten im Dienst, 
–  grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst, 
–   fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher An-

ordnungen, 
–  Trunkenheit im Dienst, 
–  Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen, 
–   dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von 

Dienstkleidung, Geräten und sonstigen Ausrüstungsgegenstän-
den der Feuerwehr. 

Die Kommandantin oder der Kommandant hat den Ausgeschlosse-
nen den Ausschluss schriftlich zu erklären.

III. Besondere P�ichten der Kommandantin 
oder des Kommandanten

§ 11 Dienst- und Ausbildungsplan

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant stellt jährlich (wenn 
nötig auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst- und Ausbildungs-
plan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Übung 
oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können auch ge-
eignete Sportveranstaltungen der Feuerwehr gehören. 

(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Gemeinde vorzulegen. 

§ 12 Dienstreisen

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant hat dafür zu sorgen, 
dass vor Dienstreisen von Feuerwehrdienst leistenden die Geneh-
migung der Gemeinde eingeholt wird (vergleiche auch Art. 8 Abs. 1 
Satz 3 BayFwG). Sie bzw. er hat auch für ihre bzw. seine Dienstreisen 
die Genehmigung der Gemeinde einzuholen. 

§ 13 Jahresbericht

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant unterrichtet die Ge-
meinde zum Ende des Kalenderjahres über den Personalstand der 
Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus dem Feuerwehr-
dienst ausgeschiedene Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. In 
dem Bericht ist die Anzahl der Mannschafts- und Führungsdienst-
grade und der Feuerwehrdienstleistenden anzugeben, die über das 
übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vergleiche Art. 11 Abs. 
1 Satz 2 BayFwG). Soweit die Gemeinde nicht über einzelne Einsätze 
unterrichtet wird, ist im Jahresbericht auch eine Übersicht über die 
Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben. 

(2) Die Unterrichtungsp�ichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 
7 Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt. 

IV. Anwendungsbeginn

§ 14 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 



Nr. 09 / 2022Seite 9POING

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Ge-
meinde Poing vom 29.07.1985 außer Kraft.

Poing, den 28.02.2022
Gemeinde Poing

Thomas Stark
Erster Bürgermeister 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 24.02.2022

Bekanntgaben des Bürgermeisters 
(jae) Erster Bürgermeister Thomas Stark gab bekannt:

Erneuerung Tartanbelag Sportstadion;
Entfall Basketballanlage – Machbarkeit auf Stockschützenfeld
In seiner ö�entlichen Sitzung am 09.12.2021 wurde durch den Ge-
meinderat einstimmig folgender Beschluss gefasst:

„Den Gesamtkosten zur Erneuerung des Tartanbelags in Höhe von 
696.150,00 Euro brutto wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des Tartanbelages 
gemäß Variante 1 im Jahr 2022 auszuführen und bis spätestens Sep-
tember 2022 fertig zu stellen.“

Voraussetzung zur Zustimmung: Die Basketballanlage soll auf dem 
Stockschützenfeld aufgebaut werden.

Nach Stellungnahme des Fachplanungsbüros wird eine Basketbal-
lanlage auf der Fläche der Stockschützen nicht empfohlen, da der 
Untergrund eine Asphalt�äche ist und keine sportfunktionellen Ei-
genschaften besitzt. Auf der Asphalt�äche kann lediglich eine Street-
ballanlage errichtet werden, d.h. man darf dann nur auf einen Korb 
spielen.

Hierzu wurden vom Planungsbüro 2 Varianten einschließlich Linie-
rung ausgearbeitet:

Variante 1:
2 Masten am Rand des Spielfeldes => die Körbe stehen diagonal 
gegenüber

Variante 2: 
1 Mast in der Spielfeldmitte => Doppelkorb an einem Mast befestigt

Durch die Gemeinde wurde eine Umfrage von der Jugendsozialarbeit 
in 5 Klassen an der Mittelschule Anni Pickert durchgeführt. Die Um-
frage bei den Schülern ergab eine klare Tendenz zu Variante 1.

Zeitgleich wurde unter den jugendlichen Nutzern über die App PLA-
CEM “Jugend in Poing“ sowie „Instagram“ die Umfrage online gestellt. 
Hier erhielt die Gemeinde bis jetzt nur 2 Antworten. Beide Teilneh-
mer waren für Variante 1. 

Die Gemeinde folgt dem Ergebnis der Nutzerumfrage und es soll Va-
riante 1 (2 Masten am Rand des Spielfeldes) einschließlich der Linie-
rung umgesetzt werden.

Bewilligung von ÖPNV-Zuweisungen 2021
Die Gemeinden Poing, Pliening und Anzing erhalten gemäß Art. 
20 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Art. 27 BayÖPNVG aus Mitteln 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-
kehr für Zwecke des ö�entlichen Personennahverkehrs eine Zu-
wendung für das Haushaltsjahr 2021. Es wird eine Zuwendung als 
Festbetrags�nanzierung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 
in Höhe von 169.026,-- € gewährt.

Pauschale für den Tierschutzverein Landkreis Ebersberg e.V. mit 
künftiger Anpassung nach Verbraucherpreisindex
Der Tierschutzverein Ebersberg ist die zentrale Sammelstelle für 
Fundtiere im Landkreis. Die Kosten werden je nach Einwohnerzahl 

auf die Gemeinden umgelegt, die hierdurch keine eigenen Fundti-
erstationen unterhalten müssen. Künftig muss laut Mitteilung des 
Tierschutzvereins der Pauschalsatz von 0,80 € auf 1,10 € je Einwoh-
ner aufgrund der Kostensteigerung erhöht werden. In den Folgejah-
ren erfolgt eine Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex. Die 
entsprechende Genehmigung wurde in der Bürgermeisterdienst-
besprechung erteilt. Entsprechende Mittel wurden bereits im ge-
meindlichen Haushalt 2022 hierfür eingestellt.

Kommunale Verkehrsüberwachung;
Messergebnisse im Jahr 2021
Der Auftragnehmer der kommunalen Verkehrsüberwachung legte 
der Gemeinde Poing die Gesamtauswertung der Geschwindigkeits-
verstöße aus dem Jahr 2021 vor. Festzustellen ist, dass eine konse-
quente und kontinuierliche Überwachung an Problemstellen die Ver-
stoßquote senken konnte. 
So zum Beispiel wurden 2019 in der Bergfeldstraße (Tempo 50 km/h) 
53 Verkehrsverstöße festgestellt, im Jahr 2021 waren es stattdes-
sen nur noch 23 Verstöße. Ebenso war in der Neufarner Straße OT 
Angelbrechting 2019 noch ein Verstoß alle vier Minuten feststellbar, 
mittlerweile nur noch alle 16 Minuten. 

Die Auswertung ergab jedoch auch, dass der Überwachungsdruck 
an einigen Stellen erhöht werden muss. Zum Beispiel wurde 2021 le-
diglich eine leichte Verbesserung in der Schulstraße gegenüber den 
Vorjahren festgestellt. Auch in der Bergfeldstraße (Tempo 30 km/h) 
wird der Überwachungsdruck in diesem Jahr erhöht. 

Schwerbehindertenparkplätze am Gemeindefriedhof Poing
Die Verwaltung erhielt aus dem Gemeinderat den Hinweis, dass sich 
derzeit kein Schwerbehindertenparkplatz unter den Parkplätzen für 
den Friedhof im Endbachweg be�ndet. Oft seien die Parkplätze be-
reits durch Nutzer anderer Einrichtungen am Endbachweg belegt, 
sodass - insbesondere bei Beerdigungen – im unmittelbaren Be-
reich des Friedhofeingangs keine Parkmöglichkeiten mehr vorhan-
den sind. 

Die Voraussetzungen zur Anordnung von Schwerbehindertenpark-
plätzen liegen als Ergebnis der behördlichen Prüfung – insbesonde-
re zu Beerdigungszeiten – vor. In unmittelbarer Nähe zum Friedhof-
seingang wurden daher bei den Parkplätzen im Endbachweg zwei 
Schwerbehindertenparkplätze angeordnet. Die Bemessung der An-
zahl der Behindertenparkplätze berücksichtigt insbesondere auch 
die anstehende Friedhofserweiterung im Jahr 2022. Eine zeitliche 
Beschränkung scheidet aus, da der Friedhof ganztägig geö�net ist.

Gymnasium in Poing;
Sachstand aus der Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses 
vom 21.02.2022
Der Kreis- und Strategieausschuss am 21.02.2022 des Landkreises 
Ebersberg beschloss einstimmig folgende Punkte:

1. Die Resolution und die Petition der IG Gymnasium JETZT! wurden 
zur Kenntnis genommen.

2. Die Machbarkeitsstudie für die Schule und die Errichtung einer 
Dreifachturnhalle wird beauftragt und dem LSV-Ausschuss vor-
gelegt.

3. Der Kreistag entscheidet am 26.10.2022 darüber, ob und wie die 
Finanzierung des Gymnasiums Poing im Haushalt des Landkrei-
ses dargestellt werden kann, ohne die dauernde Leistungsfähig-
keit des Kreishaushalts zu gefährden.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Einrichtung von Vorläufer-
klassen zu planen, sobald der Zeitpunkt der Fertigstellung des Ge-
bäudes absehbar ist. Nach Möglichkeiten sollen Vorläuferklassen 
am Standort Markt Schwaben berücksichtigt werden.

5. Einem regelmäßigen Austausch mit der Gemeinde Poing und der 
IG über den Stand der Planungen wird zugestimmt.

Erster Bürgermeister Thomas Stark und die Interessengruppe konn-
ten in der ö�entlichen Sitzung nochmals eine Stellungnahme bzw. 
einen Appell an den KSA abgeben bzw. richten. 
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Digitaler Energienutzungsplan Landkreis Ebersberg;
Windpotenzialbetrachtung, Sachstand
In der Bürgermeisterdienstbesprechung am 07.02.2022 wurden die 
Ergebnisse der Potenzialanalyse Wind für den Landkreis Ebersberg 
vorgestellt.

Zum Potenzialsteckbrief Windenergie für die Gemeinde Poing �n-
det die Einzelbesprechung am Mittwoch, 9. März 2022, digital statt.

Danach erfolgt die weitere Ausarbeitung und Detaillierung der Po-
tenziale auf kommunaler Ebene im Rahmen von Fachgesprächen.

Erteilung der bergrechtlichen Erlaubnis „Geothermie Vater- 
stetten“ zur großräumigen Aufsuchung von Erdwärme
Mit Bescheid vom 10.02.2022 wurde dem Kommunalunternehmen 
Gemeindeentwicklung Vaterstetten AöR durch das Bayer. 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
die Erlaubnis erteilt, im Feld „Geothermie Vaterstetten“ großräumig 
Erdwärme aufzusuchen.

Rentenberatung in der Gemeinde Poing
Wie berichtet kann aufgrund personeller Veränderungen (Pensionie-
rung) die bisher in der Gemeinde Poing durchgeführte Rentenbe-
ratung ab dem 01.03.2022 nicht mehr durch die Beschäftigten des 
Standesamtes erfolgen.

Folgende Anliegen im Rahmen des Themas Rente können jedoch 
nach wie vor in der Gemeinde Poing erledigt werden:
• Die Gemeinde Poing kann weiterhin Anträge von Hinterbliebenen 

auf Vorschusszahlung aufnehmen, wenn der Verstorbene bereits 
eigene Rentenleistungen bezogen hat. 

• Es können weiterhin Rentenformulare zu Personalangaben der 
Antragsteller, die der Versicherte zuvor selbst ausgefüllt hat be-
stätigt werden. 

• Belege und Dokumente, die beim Rentenversicherungsträger ein-
gereicht werden müssen, werden wie bisher kopiert und deren 
Übereinstimmung mit dem Original (kostenfrei) bestätigt.

Auf Nachfrage im Kreis- und Strategieausschuss geht es bei der 
Machbarkeitsstudie nicht um die Frage, ob das Gymnasium kommt, 
sondern um konkretere Planungen hinsichtlich der Baumaßnahmen 
und der Finanzierung und entsprechenden Finanzierungsmodellen. 
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen im Sommer 2022 vor-
liegen. 

Der erste Informationsaustausch wird im 2. Quartal 2022 seitens des 
Fachbereichs Schulentwicklung im Landratsamt mit der Gemeinde 
und weiteren Interessierten virtuell geplant. 

Knotenpunkt Gruber Straße / Plieninger Straße;
Anfrage der Gemeinderatsfraktion SPD Bürgerliste vom 
14.02.2022
In Beantwortung der Anfrage der Gemeinderatsfraktion SPD 
Bürgerliste vom 14.02.2022 zu Staufeststellungen im Bereich des 
Knotenpunkts Gruber Straße / Plieninger Straße kann Folgendes 
mitgeteilt werden:

Die zuständige Unfallkommission, die aus Polizei, Landratsamt und 
Staatlichem Bauamt besteht, musste für den Knotenpunkt Gruber 
Straße / Plieninger Straße eine Unfallhäufung feststellen. Problem 
waren nach polizeilicher Darstellung hier von Westen kommende 
und nach Pliening abbiegende Fahrzeuge. Insoweit musste hier eine 
weitere Phase in der Lichtsignalanlage programmiert werden. Al-
len Beteiligten war klar, dass dies die Leistungsfähigkeit des Kno-
tenpunkts negativ beeinträchtigen würde. Diese Prognose hat sich 
zwischenzeitlich bestätigt. In der Abwägung von einem gewissen 
Rückstau zu Spitzenstunden mit den Gefahren eines Unfalls musste 
der Verkehrssicherheit jedoch der Vorrang eingeräumt werden. Dies 
gilt umso mehr, da diese Programmierung zwingende Voraussetzung 
für eine Vorfahrtsänderung am Maibaumplatz war. Insoweit verbes-
sern sich durch die Programmierung sogar zwei Unfallbereiche.

Mittelfristig ist natürlich die bauliche Entwicklung des Knotenpunkts 
gewünscht, entsprechende Machbarkeitsstudien sind beauftragt. 
Die Grundbesitzverhältnisse lassen leider eine „schnelle“ bzw. „ein-
fache“ Lösung ausscheiden. 
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den anderen Bäumen, dies war jedoch von außen nicht erkennbar 
gewesen. Aus Verkehrssicherheits- und Haftungsgründen war die 
Fällung dieser 6 Bäume daher leider unumgänglich. 

Gleichwohl bedauern wir natürlich ebenfalls, dass so viele schöne 
große Bäume aus unserem Straßenbild verschwinden mussten. Da-
her haben wir mit den Fachabteilungen bereits verschiedene Vor-
schläge eruiert und Vor-Ort-Gespräche geführt, wie eine Ersatzbe-
p�anzung aussehen kann. Die Umwandlung in eine sogenannte 
Mischbaum-Allee wird derzeit vorbereitet und dem Gemeinderat 
nach Fertigstellung bekanntgegeben. 

Zunächst einmal müssen nun aber die bestehenden Baumstümpfe 
entfernt und die Wurzeln gekappt werden, damit die Robinien nicht 
an anderer Stelle wieder sprießen, so genannte Wurzelsperren. Die 
Neubep�anzung von Bäumen ist für Herbst diesen Jahres bzw. Früh-
jahr nächsten Jahres geplant. Dabei werden die Empfehlungen des 
Fachgutachters für eine Neubep�anzung aus dem Jahr 2020 zu den 
Bäumen am Mitterfeldring mit einbezogen.

Gerne bieten wir den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses 
in der Sitzung vom 03. Mai 2022 eine Vor-Ort-Begehung mit unse-
rem Baumexperten aus dem Bauhof an.

Baumfällarbeiten in der Römerstraße
Bei den gefällten Bäumen in der Römerstraße 52-56 handelte es sich 
um stark kop�aule Buchenhecken mit einer Höhe von 2,5 m. 
Zur Erklärung: Die Hainbuche ist ein Baum, der als Hecke genutzt 
/ verwendet wird. Die Stämme werden dabei mit den Jahren di-
cker und erscheinen dem Betrachter daher als Baum. Leider waren  
diese Buchen ebenfalls krank. Dies können Sie auch auf folgenden 
Bildern sehen. 

Zum Rückschnitt kam es vor allem auch deshalb, weil der Zaun an 
der Hecke erneuert werden muss. Zudem hat ein unmittelbarer An-
wohner auf seinem Privatgrundstück ebenfalls im Rahmen der ge-
setzlich erlaubten Winter-P�egearbeiten seine Sträucher zurück ge-
schnitten. Dadurch sieht es noch kahler aus.

Ersatzneubau eines Schulschwimmbades  
und Neubau einer Mensa in Poing; 
Aufträge aus Gemeinderatssitzung vom 
20.01.2022
(gnä) In seiner ö�entlichen Sitzung am 20.01.2022 fasste der Gemein-
derat einstimmig u.a. folgenden Beschluss:

Als zu erreichender Energiestandard wird folgende Zielvorgabe fest-
gelegt:  
b) Standard für ein KfW-E�zienzgebäude 55 (als Mindeststandard)

Zudem erging der Auftrag an die Verwaltung, die Erweiterung der 
PV-Anlage hinsichtlich Kosten und Amortisation gesondert zu über-
prüfen und dabei die Szenarien Einspeisung in das Gebäude der 
Anni-Pickert-Schule sowie die Herstellung eines Stromspeichers zu 
berücksichtigen. Ebenfalls wurde angefragt, ob eine Sprachverbin-

Für die Beantragung von Renten- und Reha-Leistungen und zur all-
gemeinen Beratung können die Versicherten sich an das Beratungs-
zentrum der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd in Neu-
perlach oder an einen sogenannten Versichertenältesten wenden. 
Neben der persönlichen Beratung bietet die Deutsche Rentenversi-
cherung Bayern Süd auch Beratungen per Telefon oder Videokonfe-
renz. Eine Beratung durch Mitarbeiter der Deutschen Rentenversi-
cherung Bayern Süd in Poing wird derzeit nicht angeboten.

Bei den Versichertenältesten handelt es sich um geschulte Ehrenamt-
liche, die bei der Antragstellung von Alters-, Erwerbsminderungs- 
und Hinterbliebenenrenten sowie beim Ausfüllen sonstiger Anträ-
ge und Formulare der Rentenversicherung helfen und diese wei-
terleiten.

Im direkten Umkreis von Poing gibt es derzeit vier Versichertenäl-
teste (Parsdorf, 2x Markt Schwaben, Baldham). Die Gemeinde Poing 
hat Kontakt mit den Versichertenältesten aufgenommen: Es besteht 
auch für Poinger Bürger die Möglichkeit, eine Rentenberatung durch 
diese Versichertenältesten in Anspruch zu nehmen. Die Beratungen 
werden in der Regel entweder am Wohnsitz des Versichertenältesten 
oder am Wohnsitz des Versicherten durchgeführt. Sollte darüber hi-
naus Bedarf an Räumlichkeiten für die Beratungstätigkeiten beste-
hen, stellt die Gemeinde Poing gerne Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Ergänzung für unsere Leser:
Zur Vereinbarung eines Termins zur Antragsaufnahme können Sie 
die Versichertenältesten unter den untenstehenden Kontaktdaten 
erreichen:

Name Ort Telefon
Gabriele Reinhard Parsdorf 089 99299928

Michael Krug Markt Schwaben 08121 995898
Werner Lippert Markt Schwaben 08121 7600667

Gerhard Husslein Baldham 08106 309818

Diese und weitere Beratungsmöglichkeiten �nden Sie unter: 
www.deutsche-rentenversicherung.de

Überfüllter Linienbus 464 um 13.24 Uhr
Aufgrund jüngster Meldungen, welche von einem mit Schulkindern 
der S-Bahn aus Markt Schwaben um 13.19 Uhr überfüllten Bus der Li-
nie 464 berichten, möchten wir gerne über unser Busangebot hier-
zu informieren. Neben der Linie 464 mit Abfahrt um 13.24 Uhr ver-
kehrt mit Abfahrt eine Minute später um 13.25 Uhr in Poing Nord 
die seit Dezember 2021 neu eingeführte Linie 468, welche für etli-
che Schülerinnen und Schüler nutzbar sein dürfte. Die von der Linie 
464 bedienten Haltestellen (Siemensallee, Stahlgruber, Poing West, 
Claudiusstraße, Böhmerwaldstraße und Mitterfeldring) werden auch 
von dem Bus 468 bedient, sodass ein Teil der Fahrgäste bequem auf 
diesen Bus ausweichen kann.

Baumfällarbeiten im Mitterfeldring
Insgesamt wurden im Mitterfeldring in zwei Stufen 18 Bäume ge-
fällt. Welcher Baum genau gefällt wurde ergab sich aus der regelmä-
ßigen Baumkontrolle durch den gemeindlichen zerti�zierten Baum-
kontrolleur. Die Kontrollen zeigten auf, dass bei 12 Bäumen bereits 
sicher von einer starken inneren Stockfäule ausgegangen werden 
kann – bei weiteren 6 Bäumen war die Stockfäule bereits äußerlich 
durch Verletzungen an der Rinde sichtbar. Diese 6 standen daher 
ebenfalls unter enger Beobachtung und hätten ohnehin nur noch 
ein paar Jahre gehalten. 

Ausschlaggebender Grund, dass die 6 Nachzügler nun aber doch so-
fort gefällt wurden war der Fall einer Robinie aus der Bergfeldstraße. 
Diese war bei einem der letzten Stürme umgeknickt. Bislang hat-
te man hier lediglich die äußerlichen Verletzungen durch Stockfäu-
le gesehen. Im umgeknickten Zustand zeigte sich jedoch das volle 
Ausmaß der nicht ersichtlichen weit fortgeschrittenen Fäule. Daher 
wurde aus Sicherheitsgründen zur Verkehrssicherung entschieden, 
die 6 Bäume aus der Beobachtungsliste ebenfalls zu fällen um kein 
Risiko einzugehen. Bei 3 der Bäume zeigte sich dann, dass die Fäule 
auf den ersten Blick noch nicht so weit fortgeschritten war wie bei 
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„Bei einer Fernleihe über das Büchereinetzwerk Ebersberg BNE wird 
eine Gebühr von 2,50 Euro erhoben.“

Die Änderung zur Satzung über die Gebühren für die Benutzung 
der Gemeindebücherei Poing wurde, wie dargestellt, einstimmig 
beschlossen. 

Neuerlass der Satzung der Gemeinde Poing für 
die Freiwillige Feuerwehr Poing
(rap) Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung am 
24.02.2022 mit der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr. Da die ak-
tuelle Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Poing aus dem Jahr 1985 
stammt, war es aufgrund der rechtlichen Änderungen in den letzten 
Jahren im Feuerwehrbereich geboten, die Satzung der Freiwilligen 
Feuerwehr Poing entsprechend dem aktuellen Musterentwurf des 
Bayerischen Innenministeriums neu zu erlassen. Für die Bürgerinnen 
und Bürger ergeben sich hierdurch keine Auswirkungen.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde einheitlich angenom-
men. Die Bekanntmachung erfolgt in diesem Ortsnachrichtenblatt.

Neuerlass der Satzung der Gemeinde Poing 
über Aufwendungs- und Kostenersatz  
für Einsätze und andere Leistungen  
der Freiwilligen Feuerwehr Poing
(rap) Da seit 2014 fortlaufend der Fuhr- und Gerätepark der Frei-
willigen Feuerwehr Poing - i.d.R. altersbedingt - nahezu vollständig 
ausgetauscht werden musste, war es nunmehr als Folge rechtlich 
zwingend geboten, die Satzung über Aufwendungs- und Kostener-
satz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Poing aus dem Jahr 2004 in der Kalkulation entsprechend anzupas-
sen bzw. aufgrund der zwischenzeitlich auch rechtlich weitreichen-
den Veränderungen neu zu erlassen. Grundlage für den Vorschlag 
der Verwaltung waren die überarbeiteten Muster einer „Satzung über 
Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren“ sowie eines „Pauschalsätze-Verzeich-
nisses“, welche der Bayerische Gemeindetag, der Bayerische Städ-
tetag, der Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. und der Bayerische 
Kommunale Prüfungsverband mit gemeinsamem Rundschreiben 
vom 08.09.2020 bekanntgegeben hatte. Brandeinsätze und Einsät-
ze zur Menschen- oder Tierrettung sind natürlich - unverändert wie 
bisher mit den bereits gesetzlich beschriebenen Ausnahmen wie z. 
B. bei einer vorsätzlich herbeigeführten Gefahr – weiter kostenfrei. 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde durch das Gremium 
einstimmig angenommen. Die Bekanntmachung erfolgt in einer der 
nächsten Ausgaben des Ortsnachrichtenblattes.

Neuerlass der Verordnung der Gemeinde 
Poing über das freie Umherlaufen von großen 
Hunden und Kampfhunden (Hundehaltungs-
verordnung)
(rap) Seit dem Jahr 2003 besteht in Poing eine Hundehaltungsver-
ordnung. Diese führt insbesondere dazu, dass große Hunde, also er-
wachsene Hunde, deren Schulterhöhe mindestens 50 cm beträgt, 
(und Kampfhunde) in den bebauten Gemeindeteilen an der Leine 
zu führen sind. Der räumliche Geltungsbereich wird durch einen La-
geplan bestimmt. Die Satzung hat sich aus Sicht der Verwaltung be-
währt. Die negativen Vorfälle mit Hunden sind dadurch zahlenmä-
ßig überschaubar geblieben. 
Zwischenzeitlich hat sich die Bebauung in Poing verändert, erste 
Zuzüge in das Wohngebiet W 7 sind alsbald zu erwarten. In Folge 
müsste somit der Lageplan durch Änderungsverordnung angepasst 
werden.
Da aufgrund der gesetzlichen Höchstgeltungsdauer von 20 Jahren 
für bewehrte Verordnungen bereits im Folgejahr ohnehin die Verord-
nung vollständig neu erlassen werden müsste, schlug die Verwaltung 
vor, die Verordnung bereits jetzt mit angepasstem Geltungsbereich 

dung zw. der Anni-Pickert-Schule und Schwimmbad / Mensa vor-
handen sein wird.

Nachdem die angestrebte Förderung aufgrund des vorzeitigen En-
des des KfW-Förderprogramms seitens der Gemeinde Poing nicht 
mehr beantragt werden konnte, war die Frage zum zu erreichenden 
Energiestandard und damit auch zu den damit zusammenhängen-
den Mehrkosten unabhängig von einer Förderung durch den Ge-
meinderat nun nochmals zu beantworten.
Die Ergebnisse der o.g. Aufträge wurden dem Gemeinderat in sei-
ner ö�entlichen Sitzung am 24.02.2022 vorgestellt. Der Gemeinde-
rat fasste einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Als zu erreichender Energiestandard wird unabhängig von einer 

eventuellen Förderung der KfW folgende Zielvorgabe festgelegt:  
Standard für ein E�zienzgebäude 40 EE

2. Die PV-Anlage wird mit folgender Größe festgelegt: 2 x 99 kWp (1x 
99 kWp f. ESNM + 1x 99 kWp f. APS) auf beide Dächer

Der nachträgliche Einbau eines Stromspeichers soll baulich vorberei-
tet werden. 

Eine Erweiterung der Elektroakustischen Anlage für Sprachdurchsa-
gen der Anni-Pickert-Schule in Schwimmbad und Mensa wäre nach 
Aussage der Fachplanung ohne relevante Mehrkosten umzusetzen. 
Die Planer wurden bereits beauftragt, die Erweiterung in der weite-
ren Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Änderung der Satzung über die Gebühren für 
die Nutzung der Gemeindebücherei Poing
(schmj) Die Satzung über die Gebühren für die Nutzung der 
Gemeindebücherei vom 06.03.2018, zuletzt geändert am 11.10.2018 
hinsichtlich der Gebührenermäßigung für die Besitzerinnen und Be-
sitzer der Ehrenamtskarte, ist hinsichtlich der Einführung der Fern-
leihe durch den Verbund Büchereinetzwerk Ebersberg (BNE) anzu-
passen.

Die Gemeindebücherei Poing hat im Jahr 2017 mit den kommuna-
len Büchereien Ebersberg, Gra�ng, Kirchseeon, Markt Schwaben, 
Vaterstetten und Zorneding einen Verbund gegründet, mit der Ab-
sicht, unter anderem das Medienangebot in einem gemeinsamen 
Verbundkatalog zusammenzuführen. Über diesen Katalog haben 
die Leserinnen und Leser der beteiligten Büchereien Zugri� auf alle 
analogen Bücher und können diese über Fernleihe bestellen. Der 
Leihverkehr �ndet von Bücherei zu Bücherei statt. An die Endnut-
zenden werden die Medien durch die nehmende Bücherei vermittelt. 

Der Verbundkatalog wurde 2019 realisiert und ging im Juli 2019 an 
den Start. Bei Nutzung der Fernleihe wird nach Beschluss der betei-
ligten Büchereien eine Gebühr i.H.v. 2,50 Euro einheitlich fällig. Die-
se Abgabe ist in der Satzung über die Gebühren für die Nutzung der 
Gemeindebücherei Poing bisher nicht enthalten.

Des Weiteren wurde seitens dem Bayerischen Kommunalen Prü-
fungsverband festgestellt: 

Für die Nutzung der Gemeindebücherei erhebt die Gemeinde Ge-
bühren. Zu der Entstehung sowie zur Fälligkeit der Gebühren tri�t die 
Satzung über die Gebühren für die Nutzung der Gemeindebücherei 
vom 13.03.2018 bisher keine Regelung.

Es wird daher seitens der Verwaltung vorgeschlagen, folgende Än-
derungen bzw. Ergänzungen in der Gebührensatzung vorzuneh-
men bzw. aufzunehmen:

§ 1 Gebührenerhebung wird wie folgt ergänzt:

„Die Gebühren entstehen mit Inanspruchnahme einer Leistung. Sie 
werden mit der Entstehung fällig.“
§ 4 Fernleihe: 

(2) § 4 Fernleihe wird wie folgt ergänzt:
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– unabhängig von der Größe – eine Leinenp�icht. 

• Für die Gebiete der Sportanlagen gilt überdies, dass Hunde ge-
nerell nicht erlaubt sind. Dies gilt auch für die dortigen Fuß- und 
Radwege. 

• Das Fahrradfahren ist in weiten Teilen der Grünanlagen gestattet 
und natürlich erwünscht. Die entsprechenden Wege sind durch 
die blaue – aus dem Straßenverkehr bekannte - Radwegbeschil-
derung leicht erkennbar. Es gelten hierbei natürlich die bekann-
ten Verkehrsregeln.

Neuerlass der Verordnung der Gemeinde 
Poing zum Verbot des Verzehrs alkoholischer 
Getränke auf ö�entlichen Flächen in der Ge-
meinde Poing (Alkoholverbotsverordnung)
(rap) Die Alkoholverbotsverordnung wurde erstmals 2015 erlas-
sen, dieser Zeitraum (nach der Höchstgeltungsdauer von vier Jah-
ren) wurde 2019 für weitere vier Jahre durch Neuerlass verlängert. 
Die Verordnung hat sich im damaligen Geltungsrahmen bewährt. 
Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber jedoch den begrenzenden  
Zeitrahmen von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr für einen Verordnungser-
lass nach Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
aufgehoben. Grund hierfür war, dass sich in der sicherheitsbehördli-
chen Praxis gezeigt hatte, dass sich alkoholbedingte Störungen tat-
sächlich nicht nur auf diese Zeiten beschränken. 
Die Verwaltung befragte daher die Polizei, ob eine zeitliche Ausdeh-
nung auch in Poing geboten sei. Diese teilte mit, dass eine Auswer-
tung der polizeilichen Einsätze in den Jahren 2020 und 2021 im Be-
reich des Marktplatzes und der unmittelbaren Umgebung einen 
Schwerpunkt der Einsätze bei Ordnungswidrigkeiten, Lärmbelästi-
gungen etc. bereits ab 18:00 Uhr ergebe. Die Verwaltung schlug da-
her vor, die Alkoholverbotsverordnung um den Zeitraum 18:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr zu erweitern und für weitere vier Jahre bereits heute 
zu erlassen. Somit wäre ein Gesamtgeltungszeitraum von 18:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr umfasst.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde durch das Gremium 
nach Diskussion insbesondere zur zeitlichen Ausdehnung mehrheit-
lich angenommen. Die Bekanntmachung erfolgt in dieser Ausgabe 
des Ortsnachrichtenblattes.

Erlass einer Verordnung zur Freigabe verkaufs-
o�ener Sonn- und Feiertage aus Anlass von 
Märkten in der Gemeinde Poing 2022
(rap) Auch im Jahr 2022 sollen folgende Straßenmärkte statt�nden:
• 29.05.2022 Frühjahrsmarkt
• 23.10.2022 Herbstmarkt
Die Verwaltung schlug wie in den Vorjahren daher vor, dass beglei-
tend die anliegenden Geschäfte sonntags wieder in bisheriger Wei-
se ö�nen dürfen. Hierfür sei eine entsprechende Verordnung zu er-
lassen.
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde durch das Gremium 
einstimmig angenommen. Die Bekanntmachung erfolgt in diesem 
Ortsnachrichtenblatt.

Antrag der Gemeinderatsfraktionen FWG 
Poing und CSU Aktive Bürger 
das Hinwirken auf Anordnung „Tempo 70“ 
auf der Kreisstraße EBE 2 im Streckenabschnitt 
Poing – Angelbrechting – Neufarn betre�end
(rap) Die Gemeinderatsfraktionen der FWG Poing und der CSU Aktive 
Bürger beantragten mit Schreiben vom 06.02.2022, dass der Gemein-
derat beschließen möge, beim Landratsamt Ebersberg, Herrn Land-
rat Niedergesäß, auf die Anordnung „Tempo 70“ auf der Kreisstraße 
EBE 2 im Streckenabschnitt Poing – Angelbrechting – Neufarn hin-
zuwirken. Zur Begründung wurden u.a. Aspekte der Verkehrssicher-
heit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit ausgeführt. Die 

und in aktueller Formulierung neu zu erlassen. Durch die Beschrän-
kung der Leinenp�icht - weiterhin nur - auf die bebauten Ortsteile 
bestünde hinreichend die Möglichkeit, im Gemeindegebiet dem Be-
wegungsdrang der großen Hunde außerhalb des Geltungsbereiches 
der Verordnung angemessen Rechnung zu tragen. Aus den Gründen 
des Tierwohls werde auch die Leinenlänge von zwei auf drei Meter 
erhöht. Der Tierschutzgedanke sei damit gewahrt. Der Beschlussvor-
schlag der Verwaltung wurde durch das Gremium einstimmig ange-
nommen. Die Bekanntmachung erfolgt in einer der nächsten Aus-
gaben des Ortsnachrichtenblattes. 
Bereits an dieser Stelle der wichtige Hinweis: Die Hundehaltungs-
verordnung bezieht sich regelmäßig nur auf die ö�entlichen Stra-
ßen und Plätze. In den Grünanlagen gilt die Anlagensatzung, d. h., 
hier gilt für alle Hunde – unabhängig von der Größe – eine Leinen-
p�icht. Für die Gebiete der Sportanlagen gilt überdies, dass Hun-
de generell nicht erlaubt sind. Dies gilt auch für die als Fuß- und 
Radwege in diesem Bereich verkehrsrechtlich ausgewiesenen 
Wege. Um Beachtung durch die Hundehaltenden wird gebeten.

Neuerlass der Satzung der Gemeinde Poing 
über die Benutzung der ö�entlichen Anlagen 
in der Gemeinde Poing (Anlagensatzung)
(rap) Die derzeitige Anlagensatzung stammt aus dem Jahr 2003 und 
hat sich generell bewährt. Zwischenzeitlich haben sich neue Sach-
verhalte ergeben, die dort noch nicht oder bislang nur unzureichend 
geregelt waren. Dies gilt insbesondere für die Skateranlage, den neu-
en Fahrradparcours, die Mehrgenerationenspielplätze oder die ein-
gezäunte Hundewiese. Insoweit war die Begri�ichkeit der ö�entli-
chen Anlage zu überarbeiten und an die aktuellen Erfordernisse an-
zupassen. Auch andere Themen – wie z. B. das unbefugte Fischen im 
Bergfeldsee oder das Abstellen von Wohnmobilen - erforderten eine 
Ergänzung. Neu ist insbesondere auch, dass für gemeindliche Hun-
dewiesen eine Ausnahme vom Leinenzwang durch Beschilderung 
erlaubt werden kann. 
Nach Diskussion im Gemeinderat wurde der Vorschlag der Verwal-
tung in den Bereichen „Brunnen“, „Alkoholgenuss“ und „Abfallbe-
hälter“ konkretisiert. Der mit diesen Änderungen modi�zierte Be-
schlussvorschlag wurde durch das Gremium einstimmig angenom-
men. Die Bekanntmachung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben 
des Ortsnachrichtenblattes. Daneben sollen durch Ö�entlichkeits-
arbeit in den sozialen Medien wichtige Inhalte dargestellt werden.

Bereits an dieser Stelle folgende Hinweise zu aktuellen Themen:

• Auf den – bereits durch Beschilderung eindeutig erkennbaren – 
Kinderspielplätzen gilt das gesetzliche Rauchverbot aus dem Ge-
sundheitsschutzgesetz.

• Das Wegwerfen von Abfällen in der freien Natur oder in Gemein-
den und auf Straßen ist sowohl nach deutschem als auch nach 
bayerischem Abfallrecht verboten.

Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die – je nach den 
Umständen des Einzelfalls – durch die dafür zuständigen Kreis-
verwaltungsbehörden mit einer Geldbuße geahndet werden kön-
nen. Unabhängig davon ist nach Art. 27 Bayerisches Abfallgesetz 
zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands auf seine Kosten 
verp�ichtet, wer Abfälle in unzulässiger Weise, insbesondere au-
ßerhalb einer dafür zugelassenen Anlage, behandelt, lagert oder 
ablagert. In der Anlagensatzung kann dies ferner auch als Ord-
nungswidrigkeit nach dem Ortsrecht geahndet werden. Zur Klar-
stellung ist festzuhalten, dass selbstverständlich auch Zigaretten-
kippen diesen Abfallbegri� erfüllen. Bei dieser Gelegenheit: Das 
Entsorgen des eigenen Hausmülls in die ö�entlichen Abfalleimer 
im Straßenbereich oder in den ö�entlichen Anlagen ist unzulässig.

• Im Vollzug wird weiter das harmlose P�ücken von Blumen sowie 
das Sammeln von Kräutern, Blüten und Früchten für den Privat-
gebrauch geduldet, wobei die Beschädigung der P�anzen so ge-
ring wie möglich gehalten werden muss. 

• In den Grünanlagen gilt nicht die Hundehaltungsverordnung, son-
dern die speziellere Anlagensatzung, d. h. hier gilt für alle Hunde 
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Au�istung der derzeit gültigen und geplanten 
Straßenbaumaßnahmen
   
(dwo) Stand: 9. KW ab 02.03.2022

Derzeit gültige oder geplante Anordnungen durch das 
Landratsamt / der Nachbargemeinden erteilt:
1. Gruber Straße Höhe Anni-Pickert Grund- und Mittelschule – Voll-

sperrung Gehweg und Rondell für Baumfällarbeiten – 28.02.22 
bis 04.03.22

Derzeit gültige oder geplante Anordnungen durch die Gemein-
de Poing erteilt:
1. Ahornweg 5 – Anlieferung/Abholung von Baumaterialien – 

07.02.22 bis 01.05.22
2. Alpspitzstraße halbseitige Sperrung für Entnahme Bodenpro-

be 28.02.22 bis 02.03.22, Vollsperrung für Wasserleitungsbau 
14.03.22 bis 14.07.22 

3. Bahnhofstraße P&R – Sperrung für Baumaßnahmen der DB – 
verlängert bis 31.03.22

4. Birkenallee Höhe Poststraße 16 - Montagegrube Gehweg i.A. 
Bayernwerke – 28.02.22 bis 18.03.22

5. Bürgermeister-Ametsbichler-Ring 7 – Montagegrube – 04.02.22 
bis 04.03.22

6. Bürgermeister-Ametsbichler-Ring 2 - Montagegrube am Fahr-
bahnrand i.A. Bayernwerke – 28.02.22 bis 18.03.22

7. Dorfstraße 10 - 11  – Haltverbot für Anlieferung Neubau – 
20.10.2021 bis 30.09.22

8. Dorfstraße 11 – halbseitige Sperrung für Montagegrube i.A. Bay-
ernwerke – 07.03.22 bis 25.03.22

9. Eichenweg 1 – 11 – Haltverbot für Anlieferung Neubau 
Ahornweg – 07.02.22 bis 01.05.22

10. Endbachweg 1 – Gehwegeinschränkung mit Fahrbahnei-
nengung wg. Montagegrube i.A. Bayernwerke – 07.03.22 bis 
25.03.22

11. Hirschbergstraße 8 – halbseitige Sperrung für Sondernutzung 
Baukran und Baumaterial – 01.03.22 bis 30.05.22

12. Hochfellnstraße - halbseitige Sperrung für Entnahme Boden-
probe 28.02.22 bis 02.03.22, Vollsperrung für Wasserleitungs-
bau 14.03.22 bis 14.07.22

13. Keltenstraße 5 - 6 – Sondernutzung Kabelbrücke -  21.02.22 bis 
30.06. 22

14. Keltenstraße 6 – halbseitige Sperrung Fahrbahn für Sondernut-
zung Baukran – 15.03.2022 bis 31.08.22

15. Markomannenstraße 13 – 17 – Haltverbot für Anlieferung Neu-
bau und Sondernutzung Gehweg – 14.02.22 bis 31.10.22

16. Michael-Ende-Str. 17 – Ausnahmegenehmigung Befahrung Park 
– 09.02.22 bis 25.04.22

17. Mohnblumenweg – halbseitige Sperrung für Kabelverlegung – 
14.02.22 bis 04.03.22

18. Nibelungenweg 8 – Gehwegeinschränkung mit Fahrbahnei-
nengung wg. Montagegrube i.A. Bayernwerke – 07.03.22 bis 
25.03.22

19. Parsdorfer Straße – Montagegrube im Grünzug – 09.02.22 bis 
09.03.22

20. Prielmayrstraße 4 – Haltverbot für Anlieferung – verlängert bis 
30.04.22

21. Ringstraße 8 – 8a – halbseitige Sperrung Fahrbahn für Sonder-
nutzung Baukran – verlängert bis 30.06.22

22. Riesengebirgsstraße 36 – Haltverbot in Parkbucht für Sonder-
nutzung Container – 11.04.22 bis 29.04.22

23. Römerstraße 6 – Sondernutzung Kabelbrücke - 01.08.2021 bis 
30.04.22

24. Römerstraße 37 – Gehwegeinschränkung mit Fahrbahnei-
nengung wg. Montagegrube i.A. Bayernwerke – 07.03.22 bis 
25.03.22

25. Schwanenstraße 33 ggü. – Montagegrube im Gehwegbereich 
– 14.02.22 bis 04.03.22

26. Watzmannstraße 2 – Montagegrube am Fahrbahnrand i.A. Bay-
ernwerke – 2 AT 28.02.22 bis 18.03.22

– Fortsetzung auf Seite 19 – 

Verwaltung teilte hierzu mit, dass auf dem genannten Streckenab-
schnitt der EBE 2  außerhalb der geschlossenen Ortschaft die Regel-
geschwindigkeit von 100 km/h gelte. Die Zuständigkeit für die er-
forderliche verkehrsrechtliche Anordnung zur Tempobeschränkung 
läge als Kreisstraße im Landratsamt Ebersberg. 
Nach Austausch im Gemeinderat wurde die Verwaltung einstim-
mig beauftragt, nach Möglichkeit gemeinsam mit der Gemein-
de Vaterstetten die Anordnung von „Tempo 70“ außerorts auf der 
Kreisstraße EBE 2 im Streckenabschnitt Poing – Angelbrechting – 
Neufarn beim Landratsamt Ebersberg zu beantragen.

Niederlegung des Ehrenamtes als 
Gemeinderatsmitglied durch Frau Cornelia 
Gütlich 
(jae) Das Gemeinderatsmitglied Cornelia Gütlich beantragte mit 
Schreiben vom 20.12.2021 aus persönlichen Gründen den Rücktritt 
aus dem Gemeinderat zum 28. Februar 2022.

Nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes (GLKrWG) kann das Ehrenamt eines Gemeinderats ohne Anga-
ben von Gründen niedergelegt werden. In diesem Fall rückt ein Lis-
tennachfolger nach.

Der Gemeinderat hat nach Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG die Nieder-
legung des Amtes festzustellen und über das Nachrücken des Lis-
tennachfolgers zu entscheiden.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass aufgrund der Erklärung vom 
20.12.2021 das Ehrenamt von Frau Cornelia Gütlich als 28. Febru-
ar 2022 endet.

Für Frau Cornelia Gütlich rückt Frau Michaela Tonollo als nächste 
Listennachfolgerin des Wahlvorschlags der SPD in den Gemeinde-
rat nach.

Ausweise und Reisepässe
(pon) Folgende Personalausweise und Reisepässe liegen im Rathaus 
der Gemeinde Poing, Bürgerbüro Zi. 011 (EG), zur Abholung bereit:

• Reisepässe
Beantragungszeitraum: bis einschließlich 31.01.2022

• Personalausweise*
Beantragungszeitraum: bis einschließlich 14.02.2022

Beachten Sie bitte: 
Erst nach Erhalt des „PIN - Briefes“ (PIN-Brief-Versand nur an 
Personen ab 16 Jahre) ist die Abholung des Personalausweises 
möglich!

Alle zurückgelieferten Ausweisdokumente können Sie nach 
Terminvereinbarung abholen.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren bisherigen Ausweis bzw. Pass mit-
zubringen.

Sollte ein Angehöriger oder Bekannter das Ausweisdokument für Sie 
abholen wollen, beachten Sie bitte, dass sich dieser ausweisen und 
eine schriftliche Vollmacht vorlegen muss.

Für Auskünfte oder Terminvereinbarungen erreichen Sie uns unter: 
Tel.: 08121/9794 -150, -151,-152, -153, -154 
E-Mail: buergerbuero@poing.de 
Homepage: www.poing.de, 
www.cm-terminreservierung.de/poing
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter für das Bürgerbüro (m/w/d) 
in Vollzeit. 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

 Einwohnermeldeamt
 Passwesen
 Gewerbeamt
 Fundamt
 Fischereiwesen
 Mitwirkung bei Wahlen und Abstimmungen

Ihr Profil: 

 abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Beschäftigtenlehrgang I,
Beamte der 2. QE oder vergleichbare Berufsausbildung

 selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
 Teamfähigkeit
 Kooperationsbereitschaft
 Freundlichkeit im Umgang mit dem Publikum
 sicheres Auftreten
 sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
 Kenntnisse und Erfahrungen im Einwohnermelde-, Pass- und Gewerbeamt sind von Vorteil

Wir bieten: 

Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und qualifizierten Team. 
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit bei flexibler Arbeitszeit und mit guten Fortbildungs-
möglichkeiten.  

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Dienstrecht für Beamte in Bayern bzw. unterliegt den  
Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Wir gewähren die im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen (z. B. betriebliche Altersversorgung, Großraumzulage München / Ballungsraumzu-
lage).  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 06.03.2022 schriftlich an:  
Gemeinde Poing, Rathausstr. 3, 85586 Poing oder per E-Mail an bewerbung@poing.de  

Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.  

Bei fachlichen Rückfragen steht Ihnen Frau Beck unter der Tel.-Nr. 08121 / 97 94 - 150 gerne zur  
Verfügung. Bei Fragen zum Arbeitsverhältnis steht Ihnen Herr Lutz unter der Tel.-Nr. 08121 / 97 94 - 180 zur 
Verfügung.  
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Klima- und 
Umweltschutz (m/w/d) 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Initiierung, Koordination, begleitende Betreuung und Controlling von Klimaschutzmaßnahmen
• Betreuung im Energie- und Umweltbeirat
• Mitwirkung bei allen sonstigen Umweltschutzkonzepten und -maßnahmen
• Vernetzung der kommunalen Gremien und Verwaltung mit der Bevölkerung, Projektpartnern und

Akteuren
• Teilnahme an interkommunalen Arbeitskreisen
• Überarbeitung / Vollzug gemeindlicher Förderprogramme
• Einführung eines Energiemanagements
• Erstellung eines jährlichen Klimaschutz- und Umweltschutzberichts
• Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsentationen
• Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen
• Radverkehrsförderung, z. B. Betreuung von Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes,

Umsetzung Kampagne

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium mit Schwerpunkt Energiemanage-
ment und Energietechnik mit zusätzlicher Qualifikation in den Bereichen erneuerbarer Energien, Klima-
oder Umweltschutz

• Selbständigkeit, Kooperations-, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Verhandlungs- und Organisationsgeschick,
Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

• Bereitschaft, bei Erfordernis auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu arbeiten
• sicherer Umgang mit neuen Medien, insbesondere mit MS-Office-Produkten
• Führerschein, mindestens der Klasse B
• sichere Anwendung von Präsentationstechniken

Wir bieten: 

Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und qualifizierten Team. 
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD; wir gewähren die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
(z.B. betriebliche Altersversorgung, Großraumzulage München). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 13.03.2022 schriftlich an die Gemeinde Poing, 
Rathausstr. 3, 85586 Poing oder gerne auch per E-Mail an bewerbung@poing.de. 

Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.  

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Wirth unter der Tel.-Nr. 08121 / 9794 – 300 gerne zur Verfügung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Mitarbeiter für die Digitalisierung (m/w/d) 
Ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für die Gemeindeverwaltung Poing sowie federführende, um-
fassende und verantwortliche Planung, Steuerung und Umsetzung der daraus abgeleiteten
Digitalisierungsprojekte

• Analyse, Optimierung und Transfer von Arbeitsprozessen in digitale Geschäftsprozesse und der not-
wendigen organisatorischen Maßnahmen in der Ablauf- und Aufbauorganisation

• Federführende Planung, Steuerung und Umsetzung von bereits identifizierten Digitalisierungsprojekten
in enger Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Fachbereichen

• Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei der Implementierung von digitalen Geschäftsprozessen.
Sicherstellung der Kommunikation an der Schnittstelle zu IT, Datenschutzbeauftragter, Informationssi-
cherheitsbeauftragten, den Fachbereichen und der Organisation

• Umsetzung der gesetzlichen Erfordernisse aus den entsprechenden Vorschriften zu Verwaltungsdigitali-
sierung bzw. E-Government (z.B. Online-Zugangsgesetz (OZG), Bayer. E-Government-Gesetz
(BayEGovG), Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG))

• Teilnahme und Vollzug von Förderprogrammen im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich
• Vorbereitung zur Budgetplanung, Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossene (Hochschul-)Ausbildung in einer der Stelle dienlichen Fachrichtung, z.B.
Wirtschaftswissenschaften, Organisation, Verwaltungswissenschaften, BL II, Beamte der 3. QE

• Hohe Affinität zu IT-Themen, Digitalisierungsstrategien und Organisation; Kenntnisse in Programmie-
rung bzw. Systemadministration sind nicht erforderlich

• Logisches Denken und das Streben nach Optimierung von Prozessen
• Strukturierte und eigenverantwortliche Vorgehensweise, Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit
• Sichere Anwendung von Präsentationstechniken und MS Office
• Erfahrungen in der Kommunalverwaltung wären von Vorteil, sind jedoch keine Voraussetzung

Wir bieten: 

Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und qualifizierten Team. 
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle bei flexibler Arbeitszeit und mit guten Fortbildungsmöglichkeiten.  

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Dienstrecht für Beamte in Bayern bzw. unterliegt den 
Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 10 
bzw. der Entgeltgruppe 10 bewertet. Wir gewähren die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (z. B. 
betriebliche Altersversorgung, Großraumzulage München / Ballungsraumzulage). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 13.03.2022 schriftlich an die Gemeinde Poing, 
Rathausstr. 3, 85586 Poing oder gerne auch per E-Mail an bewerbung@poing.de. 

Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.  

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Brodbeck unter der Tel.-Nr. 08121 / 9794 - 110 gerne zur Verfügung. 
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Klima- und 
Umweltschutz (m/w/d) 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Initiierung, Koordination, begleitende Betreuung und Controlling von Klimaschutzmaßnahmen
• Betreuung im Energie- und Umweltbeirat
• Mitwirkung bei allen sonstigen Umweltschutzkonzepten und -maßnahmen
• Vernetzung der kommunalen Gremien und Verwaltung mit der Bevölkerung, Projektpartnern und

Akteuren
• Teilnahme an interkommunalen Arbeitskreisen
• Überarbeitung / Vollzug gemeindlicher Förderprogramme
• Einführung eines Energiemanagements
• Erstellung eines jährlichen Klimaschutz- und Umweltschutzberichts
• Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsentationen
• Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen
• Radverkehrsförderung, z. B. Betreuung von Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes,

Umsetzung Kampagne

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium mit Schwerpunkt Energiemanage-
ment und Energietechnik mit zusätzlicher Qualifikation in den Bereichen erneuerbarer Energien, Klima-
oder Umweltschutz

• Selbständigkeit, Kooperations-, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Verhandlungs- und Organisationsgeschick,
Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

• Bereitschaft, bei Erfordernis auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu arbeiten
• sicherer Umgang mit neuen Medien, insbesondere mit MS-Office-Produkten
• Führerschein, mindestens der Klasse B
• sichere Anwendung von Präsentationstechniken

Wir bieten: 

Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und qualifizierten Team. 
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD; wir gewähren die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
(z.B. betriebliche Altersversorgung, Großraumzulage München). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 13.03.2022 schriftlich an die Gemeinde Poing, 
Rathausstr. 3, 85586 Poing oder gerne auch per E-Mail an bewerbung@poing.de. 

Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.  

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Wirth unter der Tel.-Nr. 08121 / 9794 – 300 gerne zur Verfügung. 
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Sozialpädagogische Fachkraft für die 
mobile Jugendarbeit (m/w/d) 

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

• Aufsuchende Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII, offene Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
• Enge Zusammenarbeit mit dem Team der offenen Jugendarbeit (JUZ) und der Jugendpflege
• Kontaktaufnahme zu Jugendlichen und Cliquen an öffentlichen Plätzen und Treffpunkten im Gemeinde-

gebiet Poings („Geh-hin-Struktur“)
• Erkennen von und Aufgreifen der Bedarfe der Jugendlichen im Gemeindegebiet
• Beratung zu jugendrelevanten Themen und Begleitung in schwierigen Lebenssituationen
• Individuelle Unterstützung von Jugendlichen und Aktivierung persönlicher Ressourcen
• Krisenintervention für Einzelne oder Gruppen, lösungsorientierte Projektarbeit
• Bearbeitung von Themen wie bspw. Drogenkonsum, Gewalt oder Schulden mit der Zielgruppe
• Entwicklung niedrigschwelliger Angebote und Aktivitäten zur Freizeitgestaltung
• Kooperationsarbeit und Vernetzung mit jugendrelevanten Einrichtungen und gemeindlichen Institutionen
• Schaffung von Öffentlichkeit für die Anliegen der Jugend
• Konzeptfortschreibung, Evaluation und Reflektion

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik / Sozialarbeit (Diplom, Master, Bachelor of
Arts) oder gleichwertige Qualifikation

• Erfahrungen in der offenen Arbeit mit Jugendlichen wären wünschenswert
• Empathie und professionelle Distanz
• Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Verantwortungsbewusstsein und Verbindlichkeit
• Einbringung von Selbstständigkeit und Kreativität im Arbeitsfeld
• Kenntnisse im Bereich der einschlägigen Rechtsvorschriften und Gesetze
• Sie schätzen die Arbeit in Abendstunden und an Wochenenden um Freiräume im Alltag zu haben

Wir bieten: 

Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten und qualifizierten Team. 
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD; wir gewähren die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
(z.B. betriebliche Altersversorgung, Großraumzulage München). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 13.03.2022 schriftlich an die Gemeinde Poing, 
Rathausstr. 3, 85586 Poing oder gerne auch per E-Mail an bewerbung@poing.de. 

Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.  

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Gürntke unter der Tel.-Nr. 08121 / 2572– 25 gerne zur Verfügung. 
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Tonnen-Leerungstermine März / April 2022
(gö)
Restmülltonnen:
(14-tägig)

von Dienstag, 15. März 2022
bis Freitag, 18. März 2022

von Dienstag,, 29. März 2022
bis Freitag, 1. April 2022

Komposttonnen:
(14-tägig)

Mo/Di/Mi, 7. – 9. März 2022
Mo/Di/Mi, 21. – 23. März 2022

Unsere Ö�nungszeiten am Wertsto�hof:

Sommerzeit: Winterzeit

Montag bis 
Donnerstag

09 – 12 Uhr
und
16 – 19 Uhr

09 – 12 Uhr
und
15 – 18 Uhr

Freitag
09 – 12 Uhr
und
13 – 19 Uhr

09 – 18 Uhr

Samstag 09 – 18 Uhr 09 – 18 Uhr

Hinweis zur Papierentsorgung:
Es �ndet jeden letzten Samstag im Monat eine Papiersammlung von 
Vereinen statt. Genaue Termine und Ortsangaben sind kurz vorher 
im Gemeindeblatt verö�entlicht. Bitte nützen Sie diese Möglichkeit 
aus. Sie unterstützen dadurch zum einen den sammelnden Verein 
und zum anderen entlasten Sie etwas unsere Papiercontainer. 

Wir weisen auch darauf hin, dass die Feuerwehr Poing in ihrem Hof 
eine Gitterbox aufgestellt hat. Dort können Sie Altpapier gebündelt 
(keine Kartonagen) einwerfen. Bitte beachten Sie auch hier die üb-
lichen Einwurfzeiten werktags von 7-19 Uhr. 

Hinweis zur Wertsto�entsorgung:
Die Einwurfzeiten an den Containerstandplätzen sind Montag bis 
Samstag von 7 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung 
nicht erlaubt. Die Standplätze werden sporadisch überwacht!

Hinweis zur Hausmüllabfuhr wegen mehrerer 
Straßensperrungen
(gö) Wegen verschiedenen Baumaßnahmen sind mehrere Straßen 
in der nächsten Zeit voll für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr 
gesperrt.
Dadurch kann es zu Problemen bei der Hausmüllabfuhr kommen. 
Wir bitten deshalb die betro�enen Anlieger, deren Hausmüllton-
nen nun nicht mehr direkt anfahrbar sind, ihre Mülltonnen zu den 
Leerungstagen rechtzeitig am Anfang oder am Ende der Absper-
rung bereitzustellen, Die Entsorger�rma ist über die Straßensper-
rung informiert und wird soweit wie möglich bis zur jeweiligen Ab-
sperrung vorfahren. Bitte helfen Sie mit, dass trotz der Absperrung 
die Hausmüllabfuhr zügig und problemlos erfolgen kann. Wir bit-
ten um Beachtung.

Kostenlos abzugeben
(gö) 1 Couchtisch, ca. 90 x 65 cm, Kernbuche, auf Rollen, auszieh-
bar, höhenverstellbar
Näheres Tel.Nr. 08121 / 438 76 30

Nähmaschine, funktionstüchtig, mit dunklem Eichenunterbau, ca. 
73 cm hoch, 80 cm breit
Näheres Tel.Nr. 08121 / 980 50 52

– Fortsetzung von Seite 14 –

27. Watzmannstraße 2a – 14 – Vollsperrung für Straßenbauarbeiten 
– 28.02.22 bis 30.04.22

28. Watzmannstraße 16 – 22 – halbseitige Sperrung für Kabelverle-
gung – 4 AT 07.03.22 bis 08.04.22

29. Welfenstraße 7 – Haltverbot mit Sondernutzung Baucontainer 
– 11.03.22 

30. Welfenstraße 26 – 30 – Haltverbot für Baustellenfahrzeuge frei 
– 07.03.22 bis 08.04.22

31. Zugspitzstraße - halbseitige Sperrung für Entnahme Bodenpro-
be 28.02.22 bis 02.03.22, Vollsperrung für Wasserleitungsbau 
14.03.22 bis 14.07.22

Den tagesaktuellen Stand der Straßenbaumaß-
nahmen können Sie auch auf unserem Ortsplan 
https://maps.poing.de/tinyurl/2gp einsehen, 
wenn Sie unter dem Reiter Verkehr die 
Verkehrsbehinderungen auswählen, oder den 
QR-Code scannen. 

Durch die Baumaßnahmen kann es in den jeweiligen Straßenzügen 
zu Behinderungen kommen. Wir bitten um Kenntnisnahme und Ver-
ständnis. Für Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 08121 97 94 -142/-143 
oder per E-Mail an ordnungsamt@poing.de.

Vollsperrung der Zugspitzstraße, 
Alpspitzstraße und Hochfellnstraße 
(rei) Ab dem 14.03.2022 werden die Bauarbeiten für eine neue Was-
serleitung in den oben genannten Straßen voraussichtlich bis zum 
14.07.2022 aufgenommen.
Die Bauarbeiten erfolgen in drei Abschnitten. Erster Abschnitt ist 
die Zugspitzstraße, der Zweite die Alpspitzstraße und der Dritte die 
Hochfellnstraße. Die Bauarbeiten in den Abschnitten erfolgen hin-
tereinander und nicht parallel. Innerhalb eines Abschnittes verläuft 
die Vollsperrung in mehreren Teilabschnitten von ca. 30 m je Tag, der 
Rest der Straße ist für die Anlieger und Rettungskräfte jederzeit zu-
gänglich und für Fahrzeuge befahrbar. 
Anlieger haben also die Möglichkeit zu Ihren Grundstücken zu ge-
langen und werden vorab per Einwurf durch die ausführende Firma 
informiert, sofern die Vollsperrung zu ihrem Anwesen gelangt. Für 
Fußgänger wird ein Gehweg freigehalten. Für Baustellenablagerun-
gen wurde eine Sondernutzung in der Hochfellnstraße beantragt 
und auch genehmigt. 

Für Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns telefonisch unter 08121 / 97 94142 /-143 oder per 
E-Mail an ordnungsamt@poing.de. 
 

Aufruf Verbesserungsvorschläge MVV 
(rei) Der MVV wird in Kürze mit den Arbeiten zum Jahresfahrplan 
2023 beginnen.
Anregungen und Wünsche zum Jahresfahrplan 2023 für den MVV-Re-
gionalbusverkehr sollen bis spätestens 24. April 2023 mitgeteilt wer-
den.
Ihre Anregungen oder Änderungswünsche - auch zum PPA (Kom-
munales Bussystem) – dürfen Sie uns gerne schriftlich per Post an 
die Gemeinde Poing, Rathausstraße 3, oder per E-Mail an ordnungs-
amt@poing.de bis spätestens 17.04.2021 mitteilen.

Rathaus 
Anschrift und Ö�nungszeiten:
Rathausstraße 3 u. 4, Tel. 97 94 - 0 
Internet: www.poing.de
E-Mail: post@poing.de 
Mo.–Fr. .....................................08.00–12.30 Uhr 
Do.  ............................................14.00–18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung.
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MVV-Hotline 089 / 41 42 43 44
www.mvv-muenchen.de
Aushang gültig bis 11.03.2022

Fahrplanänderung ab 7. März
Gelenkbus ab Poing fährt einige Minuten früher

Sehr geehrte Fahrgäste,

ab Montag den 7. März verkehrt der Gelenkbus auf der
MVV-Regionalbuslinie 465 von Poing nach Baldham einige
Minuten früher. Zudem beginnt die Fahrt bereits an der
Haltestelle „Poing, Mitterfeldring“ um 7.07 Uhr. Der
zusätzliche Bus der nur die Haltestellen in der Kirchheimer
Allee angefahren hat, verkehrt künftig nicht mehr. Die
Bedienung dieser Haltestellen erfolgt durch den Gelenkbus.

Die Haltestelle „Poing, Bergfeldsee“ wird 7.10 Uhr bedient
und die weiteren Haltestellen in der Bergfeldstraße und der
Blumenstraße ebenfalls 5 Minuten früher angefahren. Die
Haltestellen „Poing, Polizei“ und „Angelbrechting,
Neufarner Straße“ werden 7.18 Uhr bzw. 7.20 Uhr bedient.

Bitte beachten Sie den Fahrplan der unter nebenstehendem
QR-Code verlinkt ist:

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
MVV und Verkehrsunternehmen Larcher

465

Fahrplanausfälle bei der Linie 459
(rei) Der MVV informiert, dass es auch weiterhin bei Fahrten der 
MVV-Regionalbuslinie 459 zu Ausfällen bis auf weiteres kommt. 
Grund hierfür sind etliche Krankheits- und Quarantänefälle beim 
Fahrpersonal.
Es entfällt daher jede vierte Fahrt zwischen Poing und der Messe-
stadt.
Ab Poing entfallen die Fahrten mit Abfahrt 5.46 Uhr, 6.46 Uhr, 7.46 Uhr, 
8.46 Uhr, 10.46 Uhr und 12.06 Uhr sowie am Nachmittag 14.06 Uhr, 

Hinweis auf die Rubrik „Kostenlos abzugeben“ 
und die Rubrik „Gesuche“
(gö) Wir möchten wieder einmal auf die Rubrik „Kostenlos abzu-
geben“ und die Rubrik „Gesuche“ hinweisen. Wenn Sie noch gut 
erhaltene und brauchbare Sachen zu Hause haben, die für die 
Sperrmüllentsorgung zu schade sind, dann wenden Sie sich doch an 
uns. Oft hatten wir schon Anfragen, ob wir nicht jemanden kennen, 
der dies oder jenes nicht mehr braucht und es kostenlos weitergibt. 

Aus diesem Grunde hat man schon seit langem jede Woche im 
Gemeindeblatt die Möglichkeit, noch brauchbare und gut erhal-
tene Dinge kostenlos zu inserieren oder mit Hilfe einer Anzeige zu 
suchen. Dies gilt zum Beispiel für Gebrauchsgegenstände aller Art, 
noch funktionierende Elektrogeräte, allerdings nicht für die Vermitt-
lung von Haustieren.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Rat-
haus telefonisch unter Tel. Nr. 08121 / 97 94- 350 oder – 351 bzw. 
nutzen Sie das Formular auf unsere Homepage oder schicken Sie 
uns eine  E-Mail unter abfall@poing.de. Anzeigenschluss ist jeweils 
Montag um 11 Uhr.

Energiespartipp März 2022
So sparen Sie Stromkosten im Homeo�ce

Viele Menschen arbeiten derzeit im Homeo�ce und verbrau-
chen dort jede Menge – privat bezahlten – Strom für die benö-
tigten Geräte. Mit diesen Tipps können Sie Energie und Geld 
sparen:

1. Notebooks statt PCs verwenden
Notebooks haben einen geringeren Stromverbrauch als PCs, denn 
ihr Innenleben ist extra energiee�zient ausgelegt. Beispiel: Ein PC 
(mit 500 Watt) kommt bei einer 40-Stunden-Woche im Homeo�ce 
auf Stromkosten von 25,52 Euro pro Monat, ein Notebook (mit 70 
Watt) schlägt mit nur 3,57 Euro zu Buche!

2. Monitore abschalten
Benutzen Sie ein Notebook mit einem separat angeschlossenen Bild-
schirm, können Sie diesen jederzeit ausschalten. Deshalb gilt: Wenn 
Sie Ihre Arbeit unterbrechen, sollten Sie auch Ihrem Monitor eine 
Pause gönnen!

3. Für Drucker und Scanner Aufträge sammeln
Drucker und Scanner sind oft angeschaltet und stehen stunden-
lang für den nächsten Vorgang bereit. Diese langen Stand-by-Pha-
sen erzeugen oft höhere Stromkosten als die kurzen Arbeitseinsätze.
Das häu�ge Ein- und Ausschalten von Druckern ist jedoch nicht zu 
empfehlen. Besser ist es, wenn Sie den Drucker grundsätzlich aus-
geschaltet lassen. Sammeln Sie Ihre Druckaufträge, und schalten 
Sie den Drucker erst dann ein, wenn Sie ihn tatsächlich benötigen!

4. Beim Router Energiesparoptionen auswählen
Ein guter Internetanschluss ist Voraussetzung für das Arbeiten im Ho-
meo�ce. In den meisten Haushalten steht der Router jedoch rund 
um die Uhr unter Strom – und ist deshalb besonders teuer. 
Was nur wenige wissen: Router verfügen über Energiesparoptionen, 
zum Beispiel einen automatischen Sparmodus. Diesen können Sie 
in den Einstellungen Ihres Routers auswählen.

5. Extra-Tipp: Zeitschaltuhr benutzen
Schalten Sie Ihren Internet-Router mithilfe einer Zeitschaltuhr über 
Nacht ab, sofern Sie nachts auf Ihr Festnetztelefon verzichten kön-
nen. So wird der Router am nächsten Tag automatisch wieder mit 
Strom versorgt. Ihr Extra-Plus: Das komplette Hochfahren („Reboo-
ten“) des Routers unterstützt sogar sein einwandfreies Funktionieren.
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Notfalldose und Notfallmappe
Damit man bei Unfällen und 
plötzlichen Erkrankungen die 
wichtigsten Informationen für 
den Arzt oder Rettungsdienst 
schnell zur Hand hat, ist es emp-
fehlenswert die eigenen Notfall-
daten schon im Vorfeld zusam-
menzustellen und zurechtzule-
gen. Das können beispielsweise 
wichtige Diagnosen, notwendi-
ge Medikamente sein oder Tele-
fonnummern von Angehörigen 

oder Freunden, die im Notfall benachrichtigt werden sollen. Dazu 
bietet der Landkreis bereits seit einigen Jahren eine Notfallmappe an. 
Nun wird dieses Angebot ergänzt von der sogenannten Notfalldo-
se, die in Kooperation mit dem VDK Kreisverband Ebersberg e.V. für 
Landkreisbürgerinnen und –bürger kostenlos angeboten wird. Dar-
in bewahrt man die Informationen auf, die im Notfall gebraucht wer-
den. Der Aufbewahrungsort der Dose ist der eigene Kühlschrank. 
Ein Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür und an der Kühl-
schranktür machen die Rettungskräfte darauf aufmerksam, dass sie 
vor Ort eine Notfalldose vor�nden und schnell und zuverlässig die 
notwendigen Informationen erhalten. Entscheidend ist selbstver-
ständlich, dass die Angaben stets aktuell gehalten werden. 

Notfallmappen und Notfalldosen erhält man kostenlos bei den Ge-
meindeverwaltungen und im Landratsamt. Weitere Informationen 
sowie die digitale Version der Notfallmappe und des Notfallblatts 
�nden Interessierte im Internet unter http://demogra�e.lra-ebe.de/
fachbereiche/senioren/. 

Evelyn Schwaiger, Pressesprecherin Büro Landrat
Landratsamt Ebersberg

Pressemitteilung des Kreisjugendring Ebersberg

Einladung zur Frühjahrsvollversammlung 
2022 des Kreisjugendring Ebersberg
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Delegierte und Freund*innen der Vereine und Verbände so-
wie Interessierte,

zu unserer Frühjahrsvollversammlung 2022 laden wir Sie/Dich sehr 
herzlich ein. Aufgrund des pandemischen Geschehens sehen wir 
von einer Präsenzvollversammlung ab und führen die Vollversamm-
lung online durch.

Datum: Dienstag, 22.03.2022 
Zeit: Ab 18.15 Uhr: Einwahl, Klärung technischer Fragen und De-
legiertenerfassung 
19.00 Uhr: Beginn der Vollversammlung 
Ort: Online – Alle weiteren Infos folgen in einer gesonderten 
Nachricht

Neben den aktuell 50 Delegierten sind alle Mitglieder der 
Jugendgruppen und -verbände, die dem KJR angeschlossen sind, 
sowie alle an der Jugendarbeit Interessierten herzlich eingeladen. 
Wie immer ist unsere Vollversammlung ö�entlich.

Wahlen 
Nachdem im Vorstand noch Positionen frei sind, werden Nachwah-
len durchgeführt. In der Vollversammlung wird es möglich sein, Kan-
didat*innen für den Vorstand vorzuschlagen. Überlegt euch also, ob 
ihr Interesse habt, im Vorstand aktiv mitzuwirken. 
Auch an der Vollversammlung Abwesende können gewählt wer-
den, wenn diese vor der Wahl eine schriftliche Erklärung vorlegen, 
dass sie kandidieren möchten und im Fall der Wahl bereit sind, die-
se auch anzunehmen. 

15.46 Uhr, 16.46 Uhr, 17.46 Uhr, 18.46 Uhr und 21.06 Uhr.
Ab der Messestadt Ost entfallen die Fahrten mit Abfahrt 6.12 Uhr, 
7.12 Uhr, 8.12 Uhr, 9.12 Uhr 11.12 Uhr und 12.32 Uhr sowie am Nach-
mittag 14.32 Uhr, 16.12 Uhr, 17.12 Uhr, 18.12 Uhr, 19.12 Uhr, 20.12 
Uhr und 21.32 Uhr.

Das Angebot zwischen Hohenlinden und der Messestadt wird je-
doch weiterhin in vollem Umfang gefahren.

Das Verkehrsunternehmen bittet um Verständnis und Beachtung. 

Fahrplanänderungen bei der S-Bahn 
(jae) Wegen Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke in Laim kommt es am 
Samstag, 5. und Sonntag, 6. März sowie am Samstag, 12. und Sonn-
tag, 13. März 2022 (jeweils 6:50 bis 22:10 Uhr) zwischen Ostbahnhof 
und Pasing zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltaus-
fällen auf fast allen S-Bahnlinien.
Die S 3 fährt als einzige Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing mit 
allen Unterwegshalten im 30-Minuten-Takt. Die S 7 fährt planmäßig.
In der Nacht Sonntag/Montag, 13./14. März 2022 (22:10 bis 3 Uhr) 
kommt es zusätzlich zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing zu 
Schienenersatzverkehr.

Samstag, 5. und Sonntag, 6. März sowie Samstag, 12. und Sonn-
tag, 13. März (jeweils 6:50 bis 22.10 Uhr):
• S 2 Richtung Erding: Züge beginnen/enden am Ostbahnhof
• S 2 Richtung Petershausen/Altomünster: Züge beginnen/enden 

am Hauptbahnhof und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt

Nacht Sonntag/Montag, 13./14. März (22:10 bis 4 Uhr):
• Zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing besteht Schienen-

ersatzverkehr
• S 2 Richtung Erding: Züge beginnen/enden am Ostbahnhof
• S 2 Richtung Petershausen/Altomünster: Züge beginnen/enden 

am Hauptbahnhof und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt

Weitere Infos, auch zu den anderen S-Bahn-Linien, erhalten Sie unter 
Tel. 089 / 20 35 5-000 und im Internet unter 
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen. 

Pressemitteilungen des Landratsamtes Ebersberg

Spielkistl des Kreisjugendamts startet wieder
Im März beginnt die neue Saison des Spielkistls, des Spielgeräte-
verleihs des Kreisjugendamtes Ebersberg. Ab dann wird wieder das 
komplette Verleihprogramm angeboten, so die Information an Fa-
milien, Vereine etc. aus dem Landkreis. 

„Wir alle ho�en natürlich, dass wir im Frühsommer wieder voll durch-
starten und uns im normalen Rahmen tre�en können“, so Domi-
nik Hohl, zuständiger Ansprechpartner im Kreisjugendamt. „Unsere 
Klassiker, wie die Hüpfburgen oder die Zuckerwattemaschine war-
ten auf ihren Einsatz. Im Angebot sind außerdem eine Menge neuer 
Spielgeräte“, wirbt der Sozialpädagoge. Wie wäre es etwa mit einer 
Partie Riesenschach? Oder einmal den Himmel voller Seifenblasen 
mit der Seifenblasenmaschine erleben? Als echtes Highlight könne 
man ab diesem Jahr einen Jugendbus zur Verfügung stellen. Mit sei-
nen neun Sitzen erlaube er kleinen Gruppen mobil zu sein und tol-
le Aus�üge und Fahrten zu erleben. Möglich mache das eine groß-
zügige Spende der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg. 

Zu beachten sei, dass die Abholung bzw. Rücknahme von Leihgerä-
ten möglichst kontaktfrei erfolgen müsse. Also immer der Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten und eine FFP2-Maske getra-
gen werden sollte. 

Mehr Informationen finden Interessierte auf der Webseite des 
Kreisjugendamtes Ebersberg unter 
https://kreisjugendamt.lra-ebe.de/, telefonisch unter der Nummer 
(08092) 823 256 oder per Mail an spielkistl@lra-ebe.de.  
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Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen 
und Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Co-
rona sind unter 0800 11 949 11 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr oder 
unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. Facebook 
& Instagram: @blutspendebayern.

Patric Nohe, Presse & Unternehmenskommunikation
Blutspendedienst des BRK

Mittwoch, den 02.03.22, 19:00 Uhr
Gruppenausbildung 40/1 + 61/1 Paratech
Teilnehmern: Gruppe 2
Ausbilder/Verantwortlicher: GF M. Peinl / stv. GF N. Stocker / Para-
tech AB

Samstag, den 03.05.2022, 12.00 Uhr
FME-Probealarm
Teilnehmern: Alle Aktiven
Ausbilder/Verantwortlicher: KDT R. Gaipl / stv. KDT´s

Montag, den 07.03.2022, 19.00 Uhr
Strahlrohrführung und Schlauchmanagement
Teilnehmern: Atemschutzgeräteträger 1
Ausbilder/Verantwortlicher: AT Ausbilder

Mittwoch, den 09.03.2022, 19.00 Uhr
Jugendausbildung Brandbekämpfung
Teilnehmern: Jugendgruppe
Ausbilder/Verantwortlicher: JW M. Kie�nger / stv. JW G. Rabelo

Kommandant Robert Gaipl, feuerwehr@poing.de

Bei Fragen rund um die Wahl dürft ihr euch gerne an uns wenden.

Delegiertenmeldung
Wir bitten die Leitung der Kreisverbände bzw. die Leitung/den Vor-
sitz der Gruppen/Vereine, uns ihre Delegierten bis spätestens 
07.03.2022 schriftlich mit der Vorlage im Anhang zu melden. 
Die fristgerechte und vollständige Meldung der Delegierten hilft uns 
die Delegierten rechtzeitig zu informieren und spart Zeit bei der Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit. Das Verzeichnis der Delegierten �n-
det sich auch im Anhang.

Anträge für die Tagesordnung
Anträge für die Tagesordnung müssen nach unserer Geschäfts-
ordnung drei Wochen vor der Vollversammlung, bis spätestens 
01.03.2022, in Textform beim KJR eingereicht werden. Die For-
mulierung „in Textform“ schließt die Einreichung von Anträgen per 
E-Mail ein.

Wir freuen uns auf euer Kommen.

Lukas Müller, KJR Vorsitzender

Pressemitteilung des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes

Blutspenden im März
Versorgung trotz Corona-Welle und Faschingszeit weiter auf-
rechterhalten

Vor dem Hintergrund der grassierenden Corona-Welle sowie den 
anstehenden Faschingsferien ist es wichtig, dass gesunde und nicht 
verreiste Lebensretter die angebotenen Termine in den kommenden 
Tagen und Wochen entsprechend wahrnehmen.

Um die aktuell noch relativ stabile Versorgungslage innerhalb der 
andauernden Pandemie nicht zu einer Momentaufnahme werden 
zu lassen, bietet der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreu-
zes (BSD) Spenderinnen und Spendern im März 340 Gelegenheiten 
mit nur einer Blutspende bis zu drei Menschen das Leben zu retten.

Die Sicherheit im Rahmen der Blutspende hat oberste Priorität. Zum 
Schutz aller Beteiligten auf den Terminen können daher aktuell aus-
schließlich Personen Blut spenden, die den Status geimpft, genesen 
oder negativ getestet (o�zieller Antigen-Schnelltest bzw. o�zieller 
TestNachweis des Arbeitgebers nicht älter als 24 Stunden oder PCR-
Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können.

Der BSD dankt allen Spenderinnen und Spendern für die bisher her-
vorragende Kooperation sowie das dargebrachte Verständnis für die 
notwendigen Maßnahmen.

Nachfolgend die nächsten Termine in der Umgebung:

• Donnerstag, 03.03.2022, 15.00 – 20.00 Uhr 
Bürgerhaus, Geltinger Str. 43, 85652 Pliening 
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/
pliening

• Freitag, 04.03.2022, 15.00 – 20.00 Uhr 
Bürgerhaus, Geltinger Str. 43. 85652 Pliening 
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/
pliening

• Mittwoch, 16.03.2022, 15.00 – 20.00 Uhr 
ATSV Halle, Sportplatzweg 7, 85614 Kirchseeon 
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/
kirchseeon

• Freitag, 25.03.2022, 15.00 – 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle, Soiherweg, 85667 Oberpframmern 
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/ 
oberpframmern 

Mängelmelder
online

Liebe Poingerinnen und Poinger,
 
mit Ihrer Hilfe möchten wir etwaige Mängel in den 
zahlreichen Einrichtungen, Straßen und Anlagen 
unserer Gemeinde schneller beheben. Sollten Sie 
Schäden feststellen oder Verbesserungsvorschläge 
haben, können Sie uns diese gerne melden.
Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns herzlich.  

Thomas Stark 
Erster Bürgermeister

Gerne können Sie Ihre Mängel direkt online melden. 
Scannen Sie dazu einfach diesen QR-Code:
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Nachgefragt beim Gemeinderat!
Sie haben Fragen, Ideen oder Vorschläge? Zögern Sie nicht – neh-
men Sie Kontakt mit uns auf.

Während der Faschingsferien stehen wir persönlich am Telefon nicht 
zur Verfügung. 

Natürlich können Sie uns immer per E-Mail oder Facebook erreichen:

fraktion@csu-poing.de 
oder
Facebook CSU Poing – Aktive Bürger 

Herbert Lanzl, Fraktionssprecher

Vollgas auf 610 Metern 
Wir sagen: Das ist Unsinn!

Das Ortsschild täuscht! Nur 
610 Meter sind es – vom Orts-
schild Poing zum Ortsschild 
Angelbrechting. Und zwi-
schen Angelbrechting und 
Neufarn sogar nur 550 Meter!

Auf beiden Streckenab-
schnitten ist bislang Tempo 
100 erlaubt.

Freilich fährt dort nicht jeder 
100 km/h. Die Tempomes-
sungen der vergangenen 
Jahre erfassen aber innerorts 
viel zu viele Geschwindig-
keitsüberschreitungen. Die 
wenigsten Fahrer treten erst 

ab dem Ortsausgangsschild aufs Gas und reduzieren rechtzeitig am 
nächsten Ortseingangsschild auf 50.

Die Folgen: 
Deutlich erhöhte Geschwindigkeiten in den Ortseingangsbereichen 
und eine steigende Unfallgefahr für alle am Straßenverkehr Betei-
ligten und Passanten.

Wir, die Fraktion CSU Poing Aktive Bürger und die Fraktion der FWG 
waren der Meinung: Das brauchts nicht. Es ist auch ökonomisch und 
ökologisch unsinnig. 

Unsere beiden Fraktionen haben daher vorgeschlagen, an das 
Landratsamt eine Petition einzureichen. Für Tempo 70 außerorts. 
Man kommt auch mit 70 km/h noch schnell genug an sein Ziel, fährt 
aber schon ganz anders in den Ort ein. Sicherheit geht für uns vor 
Tempo.

Auf der Parallelstraße zwischen Grub und Parsdorf ist übrigens be-
reits seit Längerem Tempo 70 und hier gibt es nicht einmal eine 
Wohnbebauung.

Wir freuen uns, dass die Petition einstimmig von 
allen anderen Fraktionen im Gemeinderat un-
terstützt wird.

Das letzte Wort hat nun das Landratsamt. Wir 
ho�en auf eine situationsgerechte und zeitge-
mäße Anpassung im Sinne unserer Petition.

Für die Gemeinderatsfraktion CSU – Aktive Bürger
Hans Östereicher, Gemeinderat

Immer für Sie da!
Jeden Montag steht Ihnen ein Mitglied der SPD-Bürgerliste für Ihre 
persönlichen Fragen am Telefon zur Verfügung.

Am Montag, den 07. März haben Sie die Gele-
genheit mit Peter Maier zu sprechen. 

Sie erreichen ihn von 17:30 – 18:30 Uhr unter 
der Telefonnummer 08121 / 79456.

Natürlich sind wir auch außerhalb der Sprech-
stunde telefonisch und per E-Mail erreichbar. 

Die E-Mail-Adressen der einzelnen Mitglieder der SPD-Bürgerliste 
können Sie auf der gemeinsamen Homepage der SPD-Bürgerliste 
und des SPD-Ortsvereines www.spd-buergerliste.de erfahren. 
Außerdem können Sie unter fraktion@spd-buergerliste.de eine 
E-Mail an unsere Fraktionssprecher schicken.

Fraktion der SPD-Bürgerliste

Großer Schritt für das Poinger Gymnasium!
Einstimmig hat der Kreisausschuss am 14. Februar eine Machbar-
keitsstudie beschlossen, die noch in diesem Sommer durchgeführt 
werden soll. Damit kann der Kreistag im Herbst das Gymnasium von 
der Warteliste nehmen und die Haushaltsmittel frei geben. Baube-
ginn könnte dann im Jahr 2025 sein.
Vorläuferklassen wären ab 2023/2024 erforderlich.

Alkoholverbot am Marktplatz ausgedehnt!
In letzter Zeit häufen sich in Poing wieder die Fälle von Vandalismus. 
Schwerpunkt ist aktuell der Bereich City-Center/Bahnhof/Marktplatz.
Deswegen hat die Poinger Polizei gebeten, das bisherige Alkohol-
verbot auf dem Marktplatz zeitlich auszudehnen. Mit Mehrheit hat 
der Gemeinderat diesem Vorschlag zugestimmt. 
Damit ist der Verzehr von alkoholischen Getränken auf dem 
Marktplatz von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr verboten. 
Leider konnten nicht alle Mitglieder des Gemeinderats von der Not-

NICHTAMTLICHER TEIL
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wendigkeit überzeugt werden. Die Begründung, dass dies willkür-
lich, bzw. nicht notwendig wäre, ist auf Grund der aktuellen Ereig-
nisse (Vandalismus in der neuen Pfarrkirche) absolut unverständlich. 

Nachhaltige Energiegewinnung auf Neubau 
Schulschwimmbad/Mensa!
Auf Anregung unserer Fraktion wurde die Größe der PV-Anlage von 
den Planern überarbeitet.
Einstimmig hat sich der Gemeinderat für eine Anlage mit insgesamt 
198 kWp entschieden. (zum Vergleich: bisheriger Vorschlag der Pla-
ner waren lediglich 30 kWp).
Die damit gewonnene Energie wird sowohl für den Neubau Hallen-
bad/Mensa, wie auch für die Anni-Pickert-Schule verwendet. Des 
Weiteren werden die baulichen Vorbereitungen für eine spätere Nut-
zung eines Stromspeichers getro�en.

Nur wenn wir regenerative Energien konsequent nutzen, schaf-
fen wir die Energiewende und lösen uns von der Abhängigkeit 
von fossilen Brennsto�en!

Für die Fraktion der SPD Bürgerliste
Bärbel Kellendorfer-Schmid, Fraktionssprecherin
Peter Maier, Fraktionssprecher

Ökumenisches Friedensgebet für Ukraine

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir alle waren am letzten Donnerstag geschockt und fassungslos, als 
wir vom völkerrechtswidrigen Angri� russischer Truppen auf die Uk-
raine gehört haben. Viele von uns haben erfahren müssen, wie sich 
daraufhin vielerlei Gefühle in uns aufstauten, die wir zunächst gar 
nicht benennen und einordnen konnten. Auch nach Tagen ist da im-
mer noch Hil�osigkeit aufgrund der Wucht der Angri�e und das Be-
dürfnis, für die Menschen in der Ukraine da zu sein.

Neben den vielen Hilfsmaßnahmen, die inzwischen in Poing initiiert 
werden (siehe Au�istung an nötigen Gütern an anderer Stelle in die-
sem Ortsnachrichtenblatt), fand am Sonntag ein ökumenisches Frie-
densgebet für die Ukraine in der Kirche Seliger Pater Rupert Mayer 
statt. Eine große und bunte Gruppe an Menschen kam dort zusam-
men, um für die Menschen in der Ukraine zu beten. Denn das können 
wir in unserer Hil�osigkeit tun: Wir beten zu Gott für kluge Entschei-
dungen unserer Politiker, um Schritte zum Frieden zu gehen, um den 
Menschen in der Ukraine in ihrer Verzwei�ung und Not beizustehen 
und nahe zu sein – und uns für die Unterstützung der Flüchtlinge 
ein o�enes Herz zu schenken. 

Sehr eindrücklich schilderte während der Andacht ein Mann die 
furchtbare Situation, die seine Mutter in der Ukraine gerade durch-
macht; wie sie ihre wichtigsten Habseligkeiten in einer Tasche zu-

sammengepackt hat, die sie nun immer bei sich trägt, sobald sie 
ihre Wohnung verlässt, um in der U-Bahn oder anderen Räumen 
Schutz vor möglichen Bombenangri�en zu suchen. Jeder kann sich 
vorstellen, welche Sorgen sich dieser Mann um seine Mutter macht. 
Deshalb: Lasst uns alle aufstehen und laut und vernehmlich für eine 
solidarische und friedliche Welt mit demokratischen Rechten für alle 
eintreten! 

Markus Brennhäußer
Vorsitzender, SPD-Ortsverein Poing

Höherer Energiestandard und maximale  
Photovoltaik auf Schwimmbad und Mensa
In der Gemeinderatssitzung am 20.01.2022 wurde die Entwurfspla-
nung für eine Schwimmhalle und Mensa an der Anni-Pickert-Schu-
le (Gruberstraße) generell genehmigt. O�en blieb die Entscheidung, 
in welcher Größe die Dächer mit Photovoltaikanlagen bestückt wer-
den sollen.

Die dafür notwendigen Berechnungen wurden nun dem Gemeinde-
rat am 24.02.2022 vorgelegt. Die Dach�ächen reichen für 140 kWp 
(kiloWattpeak, also Spitzenleistung) bei der Schwimmhalle und wei-
tere 70 kWp bei der Mensa. Während des Schulbetriebs kann ein gro-
ßer Teil des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden, der Rest 
wird in das ö�entliche Netz eingespeist. Laut Planern ergibt sich da-
raus für alle denkbaren Anlagengrößen eine Amortisationszeit von 7 
bis 8 Jahren. Bei einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren sind 
Photovoltaikanlagen somit hoch lukrativ. Allerdings gibt es ein bü-
rokratisches Hemmnis: Bei Anlagen ab 100 kWp muss sich nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) der Eigentümer selbst um die 
Vermarktung des erzeugten Stromes kümmern, wird also zum Stro-
manbieter. Das würde zu einem hohen Verwaltungsaufwand für die 
Gemeinde führen.

Die Planer empfahlen zwei getrennte Photovoltaikanlagen von 60 
bzw. 80 kWp auf der Schwimmhalle und ein Gründach auf der Mensa.
Nachdem das Regenwasser ohnehin auf dem Schulgelände versi-
ckert wird, schätzen wir den Nutzen einer PV-Anlage höher ein als 
den eines Gründachs.

Daher haben wir vorgeschlagen, beide Dächer maximal, d.h. mit 
zweimal 99 kWp PV-Anlagen zu bestücken und auf das Gründach 
zu verzichten. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Zudem ergaben Berechnungen, dass mit einer geringen Mehrin-
vestition an Dämmung (ca. 18.000 €) und einer PV-Anlage von min-
destens 50 kWp der höhere Energiestandard EH40 erreicht wer-
den kann. Das ist gut fürs Klima und erö�net 
die Möglichkeit einer staatlichen Förderung, die 
es neuerdings für niedrigere Energiestandards 
nicht mehr gibt.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Werner Dankesreiter 
E-Mail: info@gruene-poing.de 
www.gruene-poing.de

Solidarität und Hilfe für die Ukraine
Die kriegerischen Entwicklungen in den letz-
ten Tagen schockieren und lösen eine Welle der 
Solidarität für die Ukraine aus. Nach der ersten 
Schockstarre beginnen nun die Hilfsangebote an-
zulaufen. Für Poing und das Umland möchten wir 
auf einige Möglichkeiten aufmerksam machen. 
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Falls Sie Unterkünfte oder Zimmer für Ge�üchtete anbieten können, 
melden Sie sich unter ukraine@lra-ebe.de beim Landkreis Ebersberg 
oder auch direkt bei der Poinger Gemeinde. 

Die Poinger Kirchengemeinden sammeln gemeinsam mit der Uk-
rainischen Griechisch-Katholischen Pfarrei in München Hilfsgüter. 
Eine genaue Packliste ist in diesem Ortsnachrichtenblatt abgedruckt. 

Auch die Flüchtlingshilfe in Erding (https://www.�uechtlingshilfe-er-
ding.org/ ) sammelt Kleidung, Hygieneartikel und Schlafsäcke. Min-
destens jeden Samstag von 11 – 13 Uhr können am Parkplatz Flieger-
horst Landshuter Str. 70 in Erding Sachen abgegeben werden. Wei-
tere und aktuelle Informationen be�nden sich auf der Homepage.

Vielen Dank allen Helfern und Unterstützern! 

Online-Veranstaltung zur E-Mobilität  
mit vielen Informationen aus der Praxis
In einer Online-Veranstaltung werden wir grundsätzliche Informa-
tionen rund um Begri�ichkeiten zur E-Mobilität und das Laden 
selbst weitergeben. Dazu werden wir von unserem E-Mobilitäts-Ex-
perten Oliver Schlecht auch Erfahrungen aus der Praxis erhalten 
und einige in den Medien getro�ene Aussagen diskutieren. 

Direkt aus der Poinger Grünen Fraktion wird in Anschluss Christi-
na Landgraf über den aktuellen Stand des Ausbaus der Ladeinfra-
struktur informieren und Einblick die Planungen in Poing geben.

Bringen Sie für eine abschließende Diskussion und Austausch Ihre Fra-
gen mit oder senden sie die Fragen vorab an info@gruene-poing.de.

Seien Sie dabei am 

Montag, dem 07.03.2022
um 19:30 Uhr 
via Zoom https://fom-de.zoom.us/j/85321674001

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend.

Für Bündnis‘90/Die Grünen 
Christina Landgraf
Christina.landgraf@gruene-poing.de
www.gruene-poing.de

Die KLIMANEUTRALEN – was ist denn das?
Vielleicht haben Sie schon von diesem Begri� gehört oder in den 
Medien darüber gelesen, aber Sie wissen nicht so recht, was das 
eigentlich ist - DIE KLIMANEUTRALEN? Ein unserer Meinung nach 
äußerst wichtiges Bündnis von lokalen Unternehmen, um mit 
gezielten Aktionen und Umstrukturierungen die hoch gesteck-
ten Klimaziele schrittweise bis zum Jahr 2030 zu erreichen bzw. 
CO2-neutral zu werden. Um dies zu ermöglichen, hat die Energie-
agentur Ebersberg-München gGmbH gemeinsam mit den beiden 
Träger-Landkreisen Ebersberg und München das Unternehmens-
bündnis DIE KLIMANEUTRALEN ins Leben gerufen. 34 - 42 % der 
Treibhausgas-Emissionen pro Einwohner entfallen auf Gewer-
be, Industrie und Verkehr. Daher ist nur gemeinsam mit den regi-
onalen Unternehmen eine wirksame Treibhausgas-Reduktion in den 
Landkreisen München und Ebersberg möglich.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: 
• Die Unternehmen werden mit einer Beitrittserklärung Mitglied 

des Bündnisses
• Durch den Beitritt fällt ein Einstiegspreis und ein Jahresbeitrag an. 

Dies dient der Kostendeckung der Energieagentur und der Berater
• Durch die Energieagentur erhalten die Unternehmen fachliche 

und organisatorische Unterstützung durch eine Vor-Ort-Bege-
hung in den Unternehmen, durch E�zienzberatung und Aufzei-
gen wirksamer Handlungsmöglichkeiten

• Damit Synergien genutzt und ein Erfahrungsaustausch statt�n-
den kann, werden die Bündnismitglieder miteinander vernetzt

• Durch die Experten der Energieagentur �ndet eine jährliche Prü-
fung des Erreichten statt und eine Zusammenfassung der bisher 
gelungenen CO2-Einsparung

• Nichtkompensierbare CO2-Emissionen können durch Klima-
schutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern ausge-
glichen werden

• Der Beitritt ist jederzeit möglich; coronabedingt soll die Gründer-
versammlung im Mai 2022 statt�nden.

Bereits 14 regionale Unternehmen haben 
sich schon dem Bündnis angeschlossen. Wäre 
es nicht vorbildlich, wenn auch unsere 
Poinger Unternehmen aktiv Verantwortung 
für den Klimaschutz übernehmen und dem 
Bündnis beitreten würden? Gestalten Sie  
die Energie-Zukunft von morgen mit und 

Bündnislogo 
DIE KLIMANEUTRALEN
© Energieagentur 
Ebersberg-München

informieren Sie sich unter 
www.die-klimaneutralen.de !

Die FWG Poing e. V. ist als politische Organisation seit vielen Jahren 
Mitglied im Förderverein der Energieagentur Ebersberg-München 
und wir freuen uns, dass mit diesem Bündnis  
ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneut-
ralität getan wird.

Für die FWG Poing e.V. 
Monika Stübich-Fritsch, Beisitzerin 
http://fwg-poing.de
kontakt@fwg-poing.de
Find us on Facebook and Instagram! 

Solidarität für das ukrainische Volk
Als Zeichen der Solidarität und geistigen Verbundenheit für die 
vom unfassbaren russischen Kriegstreiben betro�enen ukrainischen 
Bevölkerung haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung eine 
Schweigeminute abgehalten und an der ökumenischen Friedens-
andacht am Sonntag teilgenommen. Unterstützen Sie bitte un-
sere ukrainischen Freunde/innen mit Geld- und Sachspenden!

Kreistag Ebersberg beschließt Machbarkeits-
studie für das Poinger Gymnasium
Der nächste Schritt für das Poinger Gymnasiums ist gemacht: Der 
Kreis- und Strategieausschuss des Ebersberger Kreistags hat letzte 
Woche einstimmig eine Machbarkeitsstudie für das Gymnasi-
um beauftragt, also eine Vorstudie, auf deren Basis die konkre-
te Realisierung geprüft werden soll. Unser Erster Bürgermeister 
Thomas Stark hat dabei die Resolution des Poinger Gemeindera-
tes zur baldmöglichsten Realisierung des Gymnasiums vorge-
stellt und auch die Vertreterinnen der Interessengemeinschaft 
„Gymnasium Poing JETZT!“ konnten in der Sitzung die Argumen-
te darlegen. Danke dafür! Wir von der FWG freuen uns über dieses 
Votum des Kreistags und unterstützen das Vorhaben kommunal-
politisch weiter überparteilich. 

Überarbeitung und Neufassung des Poinger 
Ortsrechts
In der Gemeinderatssitzung letzte Woche wurden einige Satzun-
gen des Poinger Ortsrechts neu gefasst, z.B. die Anlagensatzung 
und die Alkoholverbotsverordnung für das Areal des City-Cen-
ters und des Marktplatzes. Sie regeln die Grundlagen für ein gutes 
Miteinander, für Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit und Umweltschutz. 
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Dass es bzgl. Sicherheit und Ordnung leider nach wie vor großen 
Handlungsbedarf gibt, zeigen die jüngsten Vandalismustaten, u.a. 
in der Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer. 

Antrag der FWG- und CSU-Fraktionen „Tempo 
70 auf der EBE 2“ einstimmig angenommen
Schließlich wurde in der letzten Gemeinderatssitzung der gemein-
same Antrag der Fraktionen von FWG und CSU auf das Hinwir-
ken der Anordnung von „Tempo 70“ auf der Neufarner Straße / 
Kreisstraße EBE 2 zwischen Poing, Angelbrechting und Neufarn 
einstimmig angenommen – zuständig dafür ist, wegen der 
Kreisstraße, das Landratsamt Ebersberg. Die gemessenen Durch-
schnittsgeschwindigkeiten am Ortsein-/ ausgang Poing-Süd und 
in Angelbrechting liegen konstant über den erlaubten 50 km/h, 
die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten bei über 100 (!) km/h. 
Für die Situation am Ortsein-/ ausgang Neufarn  
wird im Gemeinderat Vaterstetten ein gleich-
lautender Antrag von Freien Wählern und 
der CSU gestellt. 

Für die FWG-Gemeinderatsfraktion
Günter Scherzl, Fraktionssprecher 
http://fwg-poing.de
kontakt@fwg-poing.de
Find us on Facebook and Instagram!

Solidarität mit der Ukraine!
Zu Beginn seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag hat der Ge-
meinderat auf Anregung unseres Gemeinderats Marc Salih in einer 
Gedenkminute die Solidarität unserer Gemeinde mit der Ukraine und 
dem ukrainischen Volk zum Ausdruck gebracht. Wir sind entsetzt 
über die russische Regierung und deren Anführer Putin, der den Be-
fehl zum Einmarsch in die Ukraine gegeben hat – der erste Angri�s-
krieg in Europa seit dem Überfall Hitlers auf Polen im Jahr 1939. Wir 
alle betrachten diesen Krieg als Angri� auf Freiheit und Demokra-
tie, auf den Frieden in Europa und auf die Souveränität jedes Staates. 

Diese Solidarität haben auch die zahlreichen Besucher eines öku-
menischen Gottesdienstes am vergangenen Sonntag gezeigt. In 
diesem Gottesdienst hat u.a. ein aus der Ukraine stammender Mit-
bürger über die Nachrichten berichtet, die er von Freunden und Be-
kannten in der Ukraine erhalten hat, die von den russischen Angrif-
fen bedroht sind und um ihr Leben fürchten müssen. Er hat um Spen-
den und Unterstützung für die Menschen in der Ukraine gebeten.

Wolfgang Spieth
Gemeinderat

Notrufe 

Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Feuerwehr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 
Rettungsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 
Giftnotruf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 89 / 1 92 40 
Polizeiinspektion Poing  . . . . . . . . . . . . . . .  0 81 21 / 99 17-0 
Gaswache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 89 / 15 30 16

Informationen aus dem Seniorenbüro 
der Gemeinde Poing im Bürgerhaus 

Wir sind gewohnt für 
Sie da!
(VS) Nach telefoni-
scher oder schriftli-
cher Terminvereinba- 
rung ist unter Einhal-
tung der geltenden 
Hygienevorschriften 
ein Gespräch im Bür-
gerhaus und bei Be-
darf auch im Rahmen 
eines Hausbesuches 
möglich.

Telefonisch oder per E- Mail stehen wir ihnen zu folgenden Zeiten 
zur Verfügung:
Montag:  8.00 – 12.30 Uhr sowie 13.30 – 16.30 Uhr 
Dienstag:  8.00 – 12.30 Uhr sowie 13.30 – 16.30 Uhr 
Mittwoch:  8.00 – 12.30 Uhr sowie 13.30 – 16.30 Uhr 
Donnerstag:  8.00 – 12.30 Uhr sowie 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:  8.00 – 12.30 Uhr.

Sie können uns auch gerne auf den AB sprechen, wir rufen dann 
umgehend zurück. 

Wir bieten Ihnen Information bzw. Beratung zu verschiedenen 
Themen an, wie z. B.:
• Möglichkeiten der häuslichen Versorgung
• P�egeversicherung 
• Schwerbehindertenausweis
• Hilfsmittelversorgung
• Zuzahlungsbefreiung bei der gesetzlichen Krankenversicherung
• Unterstützungsmöglichkeiten für p�egende Angehörige
• Seniorengerechte Wohnraumanpassung
• Vermittlung an weiterführende Organisationen, Fachberatungen 

Einrichtungen und Dienste.
• Beantragung des Landesp�egegeldes

Scheuen Sie sich bitte nicht, bei Versorgungsproblemen (z.B. Einkauf) 
mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir suchen dann gemeinsam mit Ih-
nen nach individuellen Lösungsmöglichkeiten. Außerdem führen 
wir unser telefonisches Gesprächsangebot für Sie weiter. Sie können 
gerne anrufen, wenn Sie sich einfach einmal “ von der Seele reden“ 
möchten, wie schwierig die Situation gerade für sie ist.

Ein Leben lang zuhause wohnen –
Wohnraumanpassung für ältere Menschen
(VS) Auch im Landkreis Ebersberg möchten die meisten älteren Men-
schen so lange wie möglich in der vertrauten häuslichen Umgebung 
als langjährigem Mittelpunkt ihres Lebens wohnen bleiben. Mit hö-
herem Alter fällt jedoch das Gehen schwerer, das Treppensteigen 
wird beschwerlicher, das Sehvermögen nimmt ab. Die meisten Woh-
nungen und Häuser entsprechen baulich nicht den Anforderungen 
des Alters, die vorhandene Einrichtung erweist sich oft als unprak-
tisch. Kommt dann noch P�egebedürftigkeit hinzu, wird es oft ex-
trem schwierig: Auch der beste ambulante P�egedienst kommt an 
seine Grenzen, wenn im Schlafzimmer und im Bad zu wenig Platz ist, 
um die häusliche P�ege angemessen durchzuführen. 



Nr. 09 / 2022Seite 27POING

Deshalb bietet das Caritas-Zentrum in Gra�ng seit dem Frühjahr 2018 
Wohnberatung für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit 
Behinderung im Auftrag und mit Förderung des Landratsamts 
Ebersberg an. Geschulte ehrenamtliche Wohnberaterinnen und 
Wohnberater überlegen bei einem kostenlosen Hausbesuch gemein-
sam mit den Ratsuchenden, wie ihre Wohnumgebung dem Leben 
im Alter angepasst werden kann: Kleinere organisatorische Verän-
derungen und technische Hilfen können den Alltag sicherer machen 
und erleichtern, Umbaumaßnahmen wie stufenlose Eingänge sowie 
Veränderungen in Bad und Toilette reduzieren vorhandene Barrie-
ren im häuslichen Wohnumfeld und erhöhen so die Chance zum Ver-
bleib. Ergänzt wird die Beratung zu sinnvollen und notwendigen 
Maßnahmen durch Informationen über mögliche �nanzielle Zu-
schüsse. 
Viele Menschen haben das Angebot inzwischen schon in Anspruch 
genommen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich erste grundlegen-
de Informationen zu diesem Thema anhand der Broschüre „Ein Leben 
lang zu Hause wohnen“ der Caritas-Wohnberatung verscha�en, die 
im Caritas-Zentrum, im Landratsamt und in den Rathäusern vor Ort 
kostenlos erhältlich ist. Die darin enthaltenen Tipps und Hinweise 
sollen Betro�enen helfen, sich schon vor einem Hausbesuch durch 
die Wohnberatung Gedanken über Modernisierungen und Anpas-
sungen in ihrem Haus oder ihrer Wohnung zu machen.
Für Anfragen nach einem Hausbesuch sowie weiteren Fragen zur 
Wohnberatung steht Michael Münch, Diplom-Pädagoge und zerti-
�zierter Wohnberater, als Ansprechpartner und Koordinator der Ca-
ritas-Wohnberatung im Auftrag des Landratsamts Ebersberg diens-
tags von 14-16 Uhr sowie freitags von 9-12 Uhr im Caritas-Zentrum 
in Gra�ng unter 08092 23241-21 oder per Mail unter cz-ebe@cari-
tasmuenchen.de gerne zur Verfügung.

Wenn sie Fragen zu diesem Angebot haben können Sie sich na-
türlich auch gerne an die Seniorenbeauftragten der Gemein-
de wenden:

Ihr Team Seniorenarbeit
Kerstin Bachmann: Tel. 08121/ 995578-30 
Volker Sterker: Tel. 08121/ 995578-20 
E- Mail:   senioren@poing.de

Liebe Poinger Seniorinnen und Senioren,

sofern Sie in den verschiedensten Lebenslagen Unterstützung be-
nötigen, dürfen wir auf das Angebot der Gemeinde Poing hinwei-
sen. Hier stehen Ihnen Frau Kerstin Bachmann, Tel. 08121/995578-
30 und Herr Volker Sterker, Tel.: 08121/995578-20 beratend zur Seite.
Bitte nutzen Sie diese Kontakte im Bedarfsfall. Aktuelle Informatio-
nen über das Angebot erhalten Sie wöchentlich durch die „Nachrich-
ten der Gemeinde Poing“.

Geben Sie auch weiterhin auf sich Acht und bleiben Sie gesund!

Peter Maier  Jürgen Schäpe
1. Vorsitzender  Stellvertr. Vorsitzender

Wandergruppe
Liebe Wanderfreunde,
Mit den jetzt gültigen Erleichterungen können wir wieder gemüt-
lich wandern. Seit 20 Jahren beenden wir unser Wanderjahr mit ei-
ner Abschluss-Wanderung. Leider macht uns CORONA seit 2 Jahren 
einen Strich durch die Rechnung. 
Jetzt machen wir anstelle der Abschluss-Wanderung eine An-
fangs-Wanderung.
Das bedeutet:  unsere Wanderung beginnt in Poing und endet in 
Poing. Natürlich wird auch eine passende Einkehr nicht fehlen.
Ich habe bewusst, zum Eingewöhnen, eine einfache, kurze Wande-
rung gewählt. Bitte beachten: Für die Wanderung und den Besuch 
im Gasthaus gilt die 2G Regel

Wir wandern: Von Poing nach Kirchheim 
Termin:  Mittwoch, 16.03.2022 
Tre�punkt: 10:15 Uhr, Parkplatz Hanslbrunn 
Abmarsch: 10:30 Uhr

Der Weg führt uns zuerst durch die Grünanlagen nach Norden, Rich-
tung Pliening. Am Ende der Mulde wandern wir nach links und se-
hen das Neubaugebiet von Norden. Nun nehmen wir Feldwege 
quer durch die Landschaft bis zum Gewerbegebiet in Kirchheim. 
Jetzt ist es nicht mehr weit zu unserem Ziel, dem „Merowingerhof“ 
in Kirchheim. 
Nach einer gemütlichen Mittagspause führt unser Rückweg wider 
durch das Gewerbegebiet und auf Feldwegen weiter Richtung Grub. 
Wir nehmen jetzt den direkten Weg zum Poinger Badeweiher und 
schlängeln uns durch die Grünanlagen weiter bis zum Kirchen-Wei-
her und zum Ausgangspunkt am Hanslbrunn.

Unsere Wander-Strecke beträgt ca. 12 Km. 
Wir haben keine Anstiege auf dieser Strecke.
Wege-Verhältnisse: vorwiegend Feldwege, Gehsteige.
Ich rechne mit ca. 3 Std. reine Geh-Zeit.
Die Rückkehr wird gegen 15:00 Uhr sein.

Organisation und Begleitung sind ehrenamtlich und für die Teilneh-
mer kostenfrei. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
Bei zweifelhaftem Wetter oder sonstigen Fragen bin ich unter 0176-
2081 7647 am Telefon zu erreichen. 
E-Mail: wanderhans.poing@gmx.de

Euer Organisator und Begleiter
Wander-Hans Hoesch

Beratungsstelle für Senioren 
In der Corona-Krise ist der Alltag für uns alle eine Herausforderung, 
deshalb möchten wir Sie, so gut es geht, unterstützen. 
Senioren, die aufgrund gesundheitlicher Probleme ihre Wohnung 
nicht verlassen können und Hilfe benötigen, können sich unter fol-
gender Telefonnummer melden: 
08121/256 256 P�egestern Beratungsstelle (Montag, Mittwoch 
und Freitag von 9:30 Uhr – 12:30) 

Wir organisieren für Sie: 
• Einkaufsservice (Lebensmittel werden an der Tür abgeliefert) 
• Besorgung von Medikamenten 
• Individuelle Hilfen 

Die Beratung für Senioren und deren Angehörige kann ab so-
fort wieder persönlich statt�nden. Unter Einhaltung der Hygie-

GEMEINDE POING
AUCH AUF

FACEBOOK!
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Montags:
Pilates (1376) mit Anita Immler, 14 x 19.00-20.00 Uhr, BH, 96,- €

Mittwochs:
Fit bleiben im Frühling – Männersache (1529) mit Andreas Rathjen, 
18 x 20.00-21.00 Uhr, Turnhalle GS Karl-Sittler-Straße, 122,- €

Donnerstags:
Zumba (1546) mit Ivonne Walter, 15 x 18.00-19.00 Uhr, AWO-Hort, 
Schulstr. 31a, 102,- €
Yoga – Moon-Hatha mit Adriane Baccarini, 12 x 20.00-21.15 Uhr 
(1152), Gemeinderaum in der Anzinger Str. 1, 96,- €

Bei verspätetem Einstieg wird die Gebühr angepasst!

Vorschau auf den März:
Ab dem 7.3. Start aller Sprachkurse!

1. Woche nach den Faschingsferien (Auswahl):

Mo. 7.3.:
Yoga (1142) mit Brigitte Reithmeier, 10 x 9.30-11.00 Uhr, VHS, 95,- €
Step Aerobic (1531) mit Heike Pieper, 15 x 17.45-18.45 Uhr, Hort 
Schulstr. 31a, 102,- €
Englisch B1.1 (7114) mit Cornelia Ott, 15 x 18.00-19.30 Uhr, VHS, 
160,- €
Online-Yoga (1143V) mit Ester Vanessa Heschl, 10 x 19.30-21.00 Uhr, 
95,- €
Gemeinsam Zeichnen – auch für Anfänger (8107) mit Natalja Herdt, 
5 x 19.45-21.15 Uhr, VHS, 50,- €
Englisch B1/B2 – Konversation (7130) mit Cornelia Ott, 15 x 19.45-
21.15 Uhr, VHS, 160,- €

Di. 8.3.:
Intensiv Workout (1516) mit Julia Adam, 10 x 18.25-19.25 Uhr, Hort 
Schulstr. 31a, 69,- €

Mi. 9.4.:
Spanisch A1 (7408) mit Maria Motilla, 15 x 18.15-19.45 Uhr, Grund-
schule am Bergfeld, 130,- €

Fr. 11.3.:
Literaturkreis am Freitagabend (3103) mit Carola Blod-Reigl, 5 x 
19.00-21.00 Uhr, VHS, 75,- €, weitere Termine: 8.4., 6.5., 3.6., 8.7., 1. 
Buch: Christian Kraft, Eurotrash – alle weiteren Bücher werden ge-
meinsam ausgesucht.

Weitere Kurse im März mit freien Plätzen:
Mo. 14.3.:
Speziell für die Frau: Gesunder Beckenboden (1458) mit Brigitte Ertl4 
x 15.20-16.30 Uhr, VHS, 33,- €

Di. 15.3.:
Neue Chancen, neue Wege – ein Kurs für Frauen! (2260) mit Judith 
Lack und Eveline König, 6 x 15.00-17.45 Uhr, VHS, 88,- 

Mi. 16.3.:
Französisch für Anfänger (7222) mit Doris Reichel, 15 x 18.30-20.00 
Uhr, Bürgerhaus, 130,- €

Do. 17.3.:
Freie Malerei mit Acrylfarben für Einsteiger und Fortgeschrittene 
(8153) mit Tanja Schmidt-Osterkamp, 4 x 19.00-21.30 Uhr, VHS, 54,- €

Fr. 18.3.:
Malen für echte Anfänger! (8164) mit Christiane Meier, 4 x 9.00-12.00 
Uhr, VHS, 65,- €
Yoga für Schwangere (1178A) mit Imogen Elisabeth Wiedemann, 4 x 
17.00-18.30 Uhr, Gemeinderaum, Anzinger Str. 1, 38,- €

Aktuelle Informationen rund um Corona auf unserer Homepage!

Für das VHS-Team,  Hildegard Petschik

neregeln (Mund-Nasenschutz, Abstand, nicht mehr als 2 Perso-
nen) sind wir gerne für Sie da! Rufen Sie uns an und wir verein-
baren einen zeitnahen Termin.

Sie möchten wissen, welche Unterstützung Sie und Ihre Ange-
hörigen bekommen können: 
• Im Alter 
• Bei Krankheit oder Behinderung 
• Bei P�egebedürftigkeit 
• Beratung zu Leistungen der P�egeversicherung 
• Beratung zu Möglichkeiten der p�egerischen Versorgung (auch 

im häuslichen Umfeld) 
• Vermittlung von geeigneten Hilfen zur Bewältigung des Alltags 
• Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Patienten-

verfügung 

Im Beratungsgespräch können wir Ihren Bedarf eruieren und Sie zu 
Ihrer persönlichen Situation bestmöglich informieren. 
Ab sofort ist unser Mittagstisch wieder geö�net! Natürlich un-
ter Berücksichtigung aller Hygieneau�agen. Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung unter: 08121/256 256.

Carmen Stöckl, Leitung BW/BWzH 

Zu Ihrem Recht kommen – wir sind für Sie da!

Der VdK hilft seinen Mitgliedern zum Beispiel bei Rente, Behinde-
rung und P�ege, Hartz IV usw. Sprechen Sie uns an! (Der Erwerb der 
Mitgliedschaft beträgt monatlich 6.00 €).

Anschrift des VdK-Ortsverbandes Poing:
VdK-Ortsverband Poing: Peter Stöckl An der Leiten 35, 85652  
Pliening-Ottersberg, Tel. 08121/80 750, pit_stoeckl@yahoo.de

Ansprechpartner des OV Poing:
1. Vorsitzender: Peter Stöckl, Tel. 08121/80 750 pit_stoeckl@yahoo.de
Stv. Vorsitzende: 
Maria Boge-Diecker; Tel. 0151/20 10 85 98, m.boge@diecker.de
Frauenbetreuerin: 
Bärbel Zapf, Tel. 08121/77 308, baerbel.zapf@gmx.de
Für unsere ausländischen Mitglieder: 
Peter Keegan, Tel. 08121/81 714 keegan@gmx.net
Für unsere berufstätigen behinderten Mitglieder:
Markus Ulrich, Tel. 08121/76 07 215 (ab 17.00 Uhr)

Bei Bedarf �ndet im Bürgerhaus eine Sprechstunde statt.
Bitte um tel. Terminabsprache mit Herrn Stöckl (Tel. 08121/80 750 
oder per Mail pit_stoeckl@yahoo.de) 

Die Vorstandschaft

Bürozeiten: 
Poing: Mo + Do 9.00 – 12.00 Uhr, Di 17.00 – 19.00 Uhr
Hauptgeschäftsstelle Vaterstetten: Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr,
Mo – Do 16.00 – 19.00 Uhr
Tel.: 081 06/35 90-35, Fax -16
E-Mail: Service@vhs-vaterstetten.de

Hinweis: Start des Frühjahrssemesters!
Kurse, die im Februar bereits gestartet haben (Auswahl), mit 
freien Plätzen:
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Ein wundersamer 
Zauberwald
Dieses Jahr haben sich die Kinder- 
gartenkinder des bilingualen Kinder-
hauses „Little Feet – big steps“ für ein ganz besonderes Faschings-
motto entschieden: Zauberwald! In einer Kinderkonferenz wurde be-
sprochen, als was sich die Kinder heuer gerne verkleiden würden. 
Nachdem viele Vorschläge wie Einhörner, Drachen, Elfen und Bären 
kamen, haben wir uns überlegt, dass man all diese Wesen wohl in 
einem Zauberwald antre�en könnte. So entstand unser diesjähri-
ges Faschingsmotto.

Daher hat sich bei uns im Kinderhaus 
in den letzten Wochen alles um das 
Thema „Zauberwald“ gedreht. Die 
Kinder haben Bäume, Elfen, Wichtel-
häuser, Waldschlösser, Waldtiere und 
Wasserfälle gebastelt und so das Haus 
in einen Zauberwald verwandelt. So-
gar ein „Wald im Glas“ ist nach einem 
Besuch im echten Wald entstanden, 
denn neben der Gestaltung eines 
hauseigenen Zauberwaldes, haben 
wir mit den Kindern viel zum Thema 
Wald und Waldtiere thematisch erar-
beitet. Auch über die Fabel- und Phan-
tasiewesen, denen man nachsagt, sie 
leben im Wald, haben wir gesprochen. 

Jetzt sind wir gespannt, wer als Fee, Zwerg, Wichtel oder Waldschrat 
unseren Zauberwald an den Faschingstagen besucht. 

Stefanie Jürgens
Team Little Feet – big steps

Kinderland Campus startet ins neue Jahr
Der Kinderland Campus, unser 
Kinderland-eigenes Bildungs-
zentrum für unsere Pädagog*in-
nen sowie Ort zum Lernen und 
Netzwerken, bietet auch 2022 
wieder zahlreiche Fortbildun-
gen, Workshops und Kurse für 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kinderland PLUS 
gGmbH an. 

Neben den gesetzlich vorge-
schriebenen Fortbildungen, 
die wir regelmäßig anbieten 
und durchführen, �ndet im Ap-
ril in Zusammenarbeit mit Amy-
na, einem Institut in München, 
dass sich mit der Prävention von 
sexuellem Missbrauch beschäf-
tigt, eine Inhouse-Fortbildung statt. Unter dem Titel „Körper, Liebe, 
Doktorspiele“ beschäftigen sich unsere Pädagog*innen mit der se-
xuellen Entwicklung von Kindern und dem Umgang mit sexuellen 
Aktivitäten von Kindern. 
Darüber hinaus stehen im März und April unsere „Campus Impul-
se“ auf dem Programm. Diese einstündige digitale Workshops wer-

den von unseren Fachberatungen zu den Themen „Tür- und Angel-
gespräche“ sowie „Adultismus“ angeboten. 

Außerdem �nden aktuell fast jedes Wochenende 1.-Hilfe Kurse in 
den Einrichtungen statt, die auf Grund von Corona einige Zeit nicht 
angeboten werden durften und jetzt �eißig nachgeholt werden.
Ganz besonders freuen wir uns auf den Abschluss der 17-monatigen 
Leitungsquali�zierung im März, an der dieses Mal neuen Kinderland 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen haben. 

Angela Marella
Campus Leitung Kinderland PLUS gGmbH

ABENTEUER 

Donnerstags 15 -17 Uhr, Spielgruppenplatz Lindacher Wäldchen 

NEUE WALDSPIELGRUPPE 
ab März 2022 

Toben, rennen, hüpfen.  
Sich verstecken, erforschen, spielen.  
Malen, matschen, basteln, bauen.  
Singen, Geschichten hören, zur Ruhe kommen.  

          Anmeldung unter www.poinger-wurzelkinder.de 

WALD! 

*die Spielgruppe findet ab 12 Teilnehmern statt 
 

für Kinder von 4 - 7 Jahren 

WALDGEISTER 

 

 

 

 

 

 

yx 

Viktoria Madl

Kinderbetreuung in Poing
Tage der o�enen Türen 2022
(�l) Sie können in einem persönlichen Gespräch die PädagogInnen 
kennenlernen, sich ein Bild von den Räumlichkeiten machen und 
mehr über das jeweilige Konzept erfahren. Auch Ihren Kindern bie-
tet sich dabei die Gelegenheit, die Einrichtung vor Ort zu entde-
cken. Sie haben Fragen oder Anliegen? Die Einrichtungsleitungen 
mit ihren Teams werden diese gerne beantworten. Nutzen Sie au-
ßerdem die Möglichkeit, Ihre Anmeldung für einen Platz in Ihrer be-
vorzugten Einrichtung vorzunehmen. Auf Ihren Besuch freuen sich 
alle Beteiligte!

Aus gegebenem Anlass beachten Sie bitte die Hygienemaßnahmen 
vor Ort. Vielen Dank!
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Termine im Überblick
Hort und Mittagsbetreuung

Familienzentrum Poing
Haus 3 (SchuWiDu, Hort)
Seerosenstraße 15   Vorstellung über 
08121/9756232   Plakate, keine Termine

AWO Kinderhort Jakl-Geißel Poing
Schulstraße 31a   Fr., 25.03.2022
08121/76365   16:00 – 17:30 Uhr

Kolpingfamilie Poing e.V.  
Mittagsbetreuung, OGTS & Mensa 
Friedensstraße 1   Anmeldetag
08121/7709023   Di., 22.03.2022
Anni-Pickert-GS, Karl-Sittler-GS, in der entsprechenden
Bergfeld GS, Seerosenschule Einrichtung

sowie
Tag der o�enen Tür
Anni-Pickert-Grundschule  Di., 08.03.2022, 16 Uhr
Karl-Sittler GS und Bergfeld GS Mi., 09.03.2022, 16 Uhr
Nur nach vorheriger Termin Vereinbarung für alle Einrichtungen

Münchner Familienpass 2022 
(�l) Dieses Projekt ist eine Kooperation 
des Kreisjugendamtes Ebersberg und 
der Stadt München und bietet für nur 
6 Euro ein ganzes Jahr lang spannen-
de Unternehmungen und jede Menge 
Ermäßigungen für die gesamte Fami-
lie. Das Angebot umfasst Führungen durch verschiedene Museen, 
spannende Exkursionen durch die Natur, Workshops rund um Öko-
logie und alternative Energien, Rafting auf der Isar, Kreativangebo-
te wie Buchbinden, Floß Bau, Schreinern, Kochen und vieles mehr.
Zahlreiche familienfreundliche Unternehmen helfen über Ermäßi-
gungen und Rabatte, das Familienbudget zu entlasten. Für Inhaber 
des Familienpasses gibt es zum Beispiel zwei Gutscheine für einen 
freien Eintritt (ein Erwachsener und ein Kind bis 14 Jahre) in eines der 
Münchner Bäder, ein Viertel Hofp�ster Brot gratis, Gratisbrezn in ver-
schiedenen Biergärten, kostenlosen Eintritt für einen Erwachsenen 
im Wildpark Poing oder Ermäßigungen für den Tierpark Hellabrunn, 
beim Friseur, in der Eisdiele und Biomärkten. Neu im Programm sind 
unter anderem der Workshop „Bildhauen mit Ytongsteinen“ bei dem 
tolle Figuren entstehen können, eine Zeitreise zu Kelten, Römern 
und Bajuwaren im Museum Erding oder ein Selbstbehauptungskurs 
für Kinder.
Der Familienpass gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder – 
das verwandtschaftliche Verhältnis spielt dabei keine Rolle. Er gilt 
bis 31. Dezember 2022.

Sie wollen einen Familienpass erwerben? Dann vereinbaren Sie 
bitte hierzu einen persönlichen Termin.

Fachbereich 4 der Gemeinde Poing,
Generationen und Bildung
Friedensstr. 3 a, 85586 Poing
Tel. 08121/2572 – 13, 15 und 18
E-Mail: jugendreferat@poing.de

Ö�nungszeiten der Verkaufsstelle:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Bitte beachten Sie die gemeindlichen Hygieneregeln bei ihrem 
Besuch.

Weitere Hinweise
Aufgrund der aktuellen Situation kann es bei manchen Angeboten 
neue Regelungen oder Spielzeiten oder saisonbedingt abweichen-

de Termine geben. Diese sind auf dem jeweiligen Coupon vermerkt. 
Bitte informieren Sie sich bei dem jeweiligen Anbieter der Coupons.

Einmalig gültige Gutscheine sind mit einem „Scheren“-Symbol ge-
kennzeichnet.
Weiterhin dürfen die Gutscheine, wenn auf dem Coupon nicht an-
ders vermerkt, erst direkt an der Kasse aus der vorliegenden Bro-
schüre gelöst werden, damit Sie nicht Ihre Gültigkeit verlieren. Eine 
Rückerstattung oder eine Barauszahlung von nicht genutzten Gut-
scheinen ist nicht möglich. Preisänderungen bei einzelnen Anbie-
tern sind vorbehalten.

Die Familien können mehrmals pro Jahr den Münchner Familienpass 
erwerben. Eingeschränkt jedoch auf zwei Familienpässe pro Tag. Es 
können natürlich für befreundete Familien aus dem Landkreis die 
Familienpässe mit gekauft werden.

Viele tolle Angebote im 
Münchner Ferienpass 2021/2022

(�l) Der Münchner Ferienpass bietet Zu-
gang zu viele tollen Aktivitäten sowie Un-
ternehmungen in und um München zu 
kostenfreien (z.B. Airport-Tour, Olympia-
turm, Schlösser, Museen, etc.) oder ermä-
ßigten Preisen (Bavaria Filmstadt, Um-
adum - Riesenrad, Kino, Sea-Life, etc.).
Besonders toll sind auch die vielen Work-
shops, die angeboten werden, wie ein 
Gra�ti Workshop oder ein Eiskurs beim 
Verrückten Eismacher. 
Aus dem Landkreis Ebersberg sind der 
Wildpark Poing und der Kletterwald 
Vaterstetten sowie ganz neu die Herr-
mannsdorfer Landwerkstätten vertreten, 
die immer einen Besuch wert sind. 

Ein Ferienpass für Kinder und Jugendliche von sechs Jahren bis ein-
schließlich 14 Jahre kostet 14 Euro. Ab 15 Jahren bis einschließlich 
17 Jahre gibt es den Ferienpass für 10 Euro, jedoch ohne MVV-Nut-
zung. Für die jüngeren bis 14 Jahren ist im Preis die kostenfreie Nut-
zung des MVV-Gesamtnetzes in den Sommerferien 2022 enthalten.

Wichtig:
Für den Ferienpass ist unbedingt ein Foto erforderlich. Dieses muss 
zur Verkaufsstelle der Gemeinde Poing mitgebracht und dort abge-
stempelt werden. Das Info Heft mit aktuellen Angeboten gibt es au-
tomatisch beim Kauf des Ferienpasses. Der Ferienpass kann das gan-
ze Jahr über erworben werden.

Gültigkeitsdauer:
Der Münchner Ferienpass 2021/22 ist beginnend mit den Herbst- 
ferien 2021 bis zum Ende der Sommerferien 2022 in allen Ferien 
gültig. 

Verkauf:
Der Münchner Ferienpass kann bei der
Gemeinde Poing, Fachbereich 4, 
Generationen und Bildung
Friedensstraße 3a in Poing
nur gegen Barzahlung erworben werden.
Bitte vereinbaren Sie hierzu einen persönlichen Termin mit uns.

Tel. 08121/2572 –18 Arzu Fil-Deliorman
oder -13 Suzana Beluzic oder 
E-Mail: jugendreferat@poing.de

Ö�nungszeiten der Verkaufsstelle:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr
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Poinger Wochenmarkt 

Jeden Freitag von 10 bis 17 Uhr am Marktplatz – neue 
Ortsmitte.  „Hier gibt‘s Frische ganz persönlich“.

Der Wochenmarkt zeichnet sich durch ein umfangreiches  
Angebot an frischer Ware und Qualität aus. Das Sortiment 

reicht von Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Käse, Ge�ügel, Eier, 
Brot- und Backwaren, mediterrane Spezialitäten, Imbiss,  
Getränke, Honig, alles auch in BIO-Qualität (ab 13 Uhr)

sowie andere Warenangebote wie Textilien etc.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

08.03.2022, 18:00 – 9:30 Uhr
Online-Vortrag: 
Mit Sonne rechnen – Das eigene Dach nutzen
Veranstaltungsort außerhalb des Gemeindegebietes Poing
Veranstalter: Energieagentur Ebersberg-München
Bei diesem Vortrag gehen wir auf Stromerzeugung durch eine 
Photovoltaik-Anlage und Warmwasserbereitung durch eine So-
larthermieanlage ein.

Bürozeiten
Sie erreichen uns montags von 9 – 12 Uhr telefonisch unter 7 17 71 
oder per E-Mail: info@familienzentrum-poing.de

Spielgruppen
Die bestehenden Spielgruppen dürfen die Räumlichkeiten unter 
„3-G-Bestimmungen“ wieder nutzen. Interessenten für eine Spiel-
gruppe können sich unter spielgruppen@familienzentrum-poing.
de melden. Bitte schreiben Sie uns das Alter des Kindes und mög-
liche Tage, an denen Sie an einer Spielgruppe teilnehmen können.

Capoeira Schnuppertraining: montags um 16 Uhr
Die Kinder können mit tagesaktuellem negativen Schnelltest un-
verbindlich an einem Capoeira-Training teilnehmen. Bürgerstr. 1, 
Raum 4

Papa-Kind-Spielgruppe – Jetzt wird mit Papa gespielt: sams-
tags von 10 – 12 Uhr
Alle Kinder (1 bis 3 Jahre) sind herzlich zum gemeinsamen Spielen 
mit ihren Papas eingeladen. Anmeldung per E-Mail: spielgruppen@
familienzentrum-poing.de, Anmeldeformular auf unserer Homepage

Babysitterkurs für Jugendliche ab 14 Jahre:  Fr, 11.03. von  
16 – 18.30 Uhr und Sa, 12.03. von 11.30 – 16.30 Uhr
Das Familienzentrum bildet wieder Babysitter aus. Der erste Teil der 
Ausbildung „Erste Hilfe am Kind“ schult die Jugendlichen im Umgang 
mit Baby- und Kindernotfällen. Im zweiten Teil werden die Teilneh-
mer fachkundig im Bereich Kinderp�ege und Pädagogik auf die Auf-
gaben als Babysitter vorbereitet. Kosten: 38 €
Anmeldung per E-Mail: info@familienzentrum-poing.de; Anmelde-
formular auf unserer Homepage

Kindersecondhandladen: Annahme der neuen Artikel ab Mi, 9.3.
Pro Person/Tag können max. 10 Artikel abgegeben werden. Die Ver-
mittlungsgebühr beträgt 60 Cent pro Artikel. Annahme nur mitt-

wochs; Ö�nungszeiten: Mi + Fr 15–17 Uhr, Bürgerstr. 3. Während der 
Faschingsferien ist der Laden geschlossen

O�ener Stilltre� für Schwangere und stillende Mütter: 
Fr, 25.3. von 11 – 12.30 Uhr 
Michelle Geiß bietet regelmäßig einen o�enen Stilltre� zur Beratung 
und zum Austausch an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab so-
fort �ndet der Tre� wieder im Familienzentrum in Präsenz statt. Der 
Termin am 4.3. kann leider nicht statt�nden.

Facebook – META                                                                    
Keine Termine mehr verpassen
Wer künftig keine Termine des Familienzentrums mehr 
verpassen möchte, kann sich unter: 
https://www.facebook.com/groups/2430569830421281/ 

in unsere Facebook-Gruppe aufnehmen lassen. Den Link �ndet ihr 
auch auf unserer Homepage unter www.familienzentrum-poing.de

Brigitte Schmidt
Ressort Ö�entlichkeitsarbeit

Carsharing und Umwelt
 
Warum ist Autoteilen umweltfreundlich? Ist es nicht egal, ob man 
mit dem eigenen oder dem Vereinsauto fährt?
Der größte ökologische E�ekt beim Carsharing kommt daher, dass 
das Auto bewusster und damit seltener genutzt wird. Um beispiels-
weise Semmeln vom Bäcker zu holen, käme kein Autoteiler auf die 
Idee, mit dem Auto zu fahren. Steht dagegen der Wagen verführe-
risch vor der Haustür – da hat der innere Schweinehund leichtes 
Spiel. So vermeidet Carsharing vor allem viele der besonders um-
weltschädlichen Kurzstreckenfahrten.
Natürlich werden auch Rohsto�e und Energie für die weniger pro-
duzierten PKW gespart. Immerhin ersetzt ein Carsharing-Auto im 
ländlichen Raum fünf bis zehn private KFZ, in Großstädten sogar 
bis zu zwanzig. Weniger Parkplätze werden auch benötigt. Vielleicht 
kann man mit Autoteilen einmal so viele Parkplätze über�üssig ma-
chen, dass man sie in Grünanlagen oder Kinderspielplätze umwan-
deln kann?
 
Informationen zum Carsharing in Poing gibt es bei Yvonne 
Großmann, Tel. 0179/2344876, E-Mail yvonne@d-grossmann.com. 
Für Bilder unserer Fahrzeuge sowie einen kleinen Image-Film zum 
Carsharing im Landkreis Ebersberg besuchen Sie bitte unsere Home-
page: www.carsharing-poing.de.

Yvonne Großmann

Krieg in Europa
Das Unfassbare ist Wirklichkeit geworden: Mitten in Europa hat der 
russische Präsident Wladimir Putin mutwillig einen blutigen Krieg 
vom Zaun gebrochen. Wochenlang hatten die amerikanischen Ge-
heimdienste davor gewarnt, wochenlang waren engagierte Poli-
tiker in zahllosen diplomatischen Missionen unterwegs, um einen 
Angri� auf die Ukraine durch Russlands Truppen zu verhindern – al-
les vergebens. Die europäische Friedensordnung ist aufgelöst, das 
Entsetzen ist groß. 

Vor 40 Jahren sind Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbe-
schluss auf die Straßen gegangen, haben für Ausgleich und Verstän-
digung geworben, für ein Ende des atomaren Wettrüstens. Die Angst 
vor einem Atomkrieg war groß. Doch nicht zuletzt durch unseren 
Einsatz für Frieden und Abrüstung, für Völkerverständigung und re-
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spektvolles Miteinander hat sich die Welt in den vergangenen Jahr-
zehnten langsam gewandelt, die Kriegsangst nahm ab. Wir dachten, 
bewa�nete Auseinandersetzungen als Mittel zur Durchsetzung po-
litischer Ziele hätten zumindest in Europa ausgedient. 

Und jetzt das: Ein einziger Despot mit revisionistischen Großmacht-
vorstellungen scheint das alles ad absurdum zu führen. Er überfällt 
sein eigenes Brudervolk, droht dem Rest der Welt mit nie da gewe-
sener Vergeltung, sollte sie dagegen einschreiten, und mobilisiert 
seine Atomstreitkräfte. Und schon ist sie wieder da - die Angst vor 
dem Atomschlag, dem 3. Weltkrieg.

Doch tatsächlich – etwas ist anders. Wir merken, unsere Bemühun-
gen waren nicht umsonst. Die Welt steht zusammen. Verschiede-
ne Staaten, die EU beschließen gemeinsame Maßnahmen, um Pu-
tin auf den Weg der Vernunft zurückzubringen . Solidarisch werden 
von aktiven Bürgerinnen und Bürgern Aktionen aller Art ins Leben 
gerufen, um den Ukrainern zu helfen; nicht nur in Poing �nden öku-
menische Friedensandachten statt. Selbst russische Staatsbürger ris-
kieren viel, demonstrieren in Russland trotz Verbots für das soforti-
ge Ende des Kriegs. 

Genau das macht uns hoff-
nungsfroh, dass dieser Krieg 
schnell beendet wird. Wenn wir 
alle einig gegen die Kriegstrei-
ber und Feinde der Demokratie 
zusammenstehen, dann werden 
wir den längeren Atem haben 
und werden siegen. Und genau 
deshalb ist die Fortsetzung Foto: Markus Brennhäußer
unserer Arbeit so wichtig, denn: 
Einigkeit macht stark!

Für die AG Respekt@Poing
Christina P. Tarnikas, Sprecherin
www.facebook.com/respektinpoing 
www.instagram.com/respektinpoing/

Obstbaumschnitt Theorie und Praxis
Am Samstag, den 05.03.2022  werden wir uns, so es die Witterung 
zulässt, mit dem Obstbaumschnitt befassen.
 
Es �ndet kein Extra-theoretischer Kurs statt.
 
An Ort und Stelle werden theoretische Zusammenhänge erklärt.
 
Um 14.00 Uhr tre�en wir uns in Poing Neufarnerstrasse 8 im Garten 
vom Lagerhaus Festl/
Kinshofer.
 
Hinweis für Hobbywinzer
 
Bei frostfreien und trockenen Wetter sind spätestens jetzt die Wein-
reben zurückzuschneiden.
Josef Obermeier
 
Die Triebe werden auf ein kurzes Triebstück mit 2 Augen zurückge-
schnitten, möglichst Stamm nah.
 
1.Vorstand
Josef Obermeier

Musikschule Vaterstetten geht neue Wege!
Mit dem Angebot eines Quer�ötenschnupper – Projektes will die 
musikalische Bildungseinrichtung Kinder im Alter von 8 – 10 Jahren 
die Möglichkeit geben, die Quer�öte als wunderbaren Einstieg in 
die Welt der Holzblasinstrumente näher kennenzulernen. Mit Han-
nah Wirth als Dozentin dieses Kursangebotes, steht eine erfahrene 
und einfühlsame Lehrkraft zur Verfügung. Wenn die teilnehmenden 
Kinder dann Freude am Erlernen eines Instrumentes gefunden ha-
ben, bietet die Musikschule danach die Fortsetzung des Instrumen-
talunterrichtes in  Gruppen an. 
Weitere Infos unter: www.musikschule-vaterstetten.de 
oder telefonisch 08106/9954930.

 

 

Hast du Lust Querflöte zu lernen? 
Bist du in der 3. oder 4. Klasse der 
Anni-Pickert Grund und Mittelschule? 

Dann mach mit - bei unserem Querflötenschnupperprojekt! 

6 Termine ab Mai  
immer donnerstags von 16:15 – 17:00 Uhr 

Der Unterricht findet in der Anni-Pickert Schule statt. 

Kosten einmalig je Teilnehmer/in 

60 Euro ab 5 Kindern 
oder  

40 Euro ab 8 Kindern 

Projektleitung:  Hanna Wirth 

Das Lei hinstrument ist inklusive. Eine schriftliche Anmeldung muss bis 08.04.22 an 
service@musikschule-vaterstetten.de erfolgen. Nähere Informationen unter 
Telefon 08106 - 99 54 930 oder unter www.musikschule-vaterstetten.de 

Bernd Kölmel, Geschäftsführer Musikschule

Ferien
Liebe Leserinnen und Leser,

schon ist es wieder so weit, die Faschingsferien sind da. Das heißt für 
uns eine Woche Probenpause, da in dieser Zeit die Heizungs- und 
Lüftungsanlage im Proberaum abgeschaltet wird. Danach geht es 
dann mit neuer Energie weiter! Wir haben dieses Jahr schließlich ei-
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niges vor. Schauen Sie doch einmal auf unserer Website vorbei, un-
ter https://www.musikkapelle-poing.de/Termine.php �nden Sie un-
sere aktuell geplanten Termine.

Bei unseren Standkonzerten durch Poing 2021 (Foto: Thomas Schächtl)

Ho�entlich können wir möglichst viele unserer Pläne dieses Jahr 
auch umsetzten. Wir haben aus den letzten Jahren ja viel aufzuholen! 

Eine schöne Faschingszeit und alles Gute!

Für die Musikkapelle Poing e.V.
Melanie Michels, 2. Schriftführer
E-Mail: www.musikkapelle-poing.de
Find us on Facebook!
Follow us on Instagram @musikkapellepoing

Bundesliga 2
Die 2. Mannschaft legte in Abstimmung mit den Gegnerinnen das 
Spiel in Waldkirch auf den letzten Samstag vor. Mit überragenden 
Leistungen wurde nicht nur ein 6:2 Sieg in der Fremde geholt, son-
dern auch ein neuer Auswärtsrekord gespielt. Trotz Vollsperrung auf 
der A 5 und leichter Verspätung waren die Poinger Sportkeglerinnen 
beim Spiel voll da. Christine Friedlein musste trotz guter 537 Kegel 
gegen 553 Kegel bei 2:2 Satzpunkten den Mannschaftspunkt leider 
abgeben. Sandra Loncarevic siegte dagegen mit 3:1 SP bei 561:545 
Kegel. Eine überragende Leistung bot Nadine Boksic mit ihrem ers-
ten 600er und siegte klar mit 4:0 SP bei 601:493 Kegel. Poing lag so-
mit deutlich in Führung. Christine Neundörfer siegte ebenfalls klar 
mit 4:0 SP bei sehr guten 589:500 Kegel. Noch besser machte es dies-
mal Barbara Schmidbauer und zeigte mit überragenden 613 Kegel 
Tagesbestleistung beim Sieg mit 3:1 SP und 613:581 Kegel. 

Sarah Haslbeck musste den MP 
mit 550:574 Kegel bei 2:2 
Satzpunkten abgeben. Die 
Stimmung war natürlich, bei der 
über 5 Stunden dauernden 
Rückfahrt, sehr, sehr gut und da 
vergehen die Stunden wie im 
Flug. Poing hat mit diesem Sieg 
die alleinige Tabellenführung in 
der 2. Bundesliga verteidigt und 
geht mit viel Selbstvertrauen in 
das letzte Drittel der Saison.

Nadine und Barbara

Alle anderen Mannschaften hatten spielfrei
Internationale Lehrgänge in Poing
Am Wochenende war der Poinger Erwin Zimmermann in Maribor um 
einen Lehrgang für internationale Schiedsrichter abzuhalten. Ende 
März �ndet in Poing ebenfalls ein solcher Lehrgang statt. Nach die-
sen beiden Lehrgängen wird Erwin dieses Amt, das er seit 2005 aus-
übt, in jüngere Hände legen. Ein Nachfolge Kandidat aus Sloweni-
en und einer aus Kroatien sind bereits bei beiden Kursen eingebun-
den. Vermutlich wird diese Aufgabe in Zukunft nur noch ein Team 
bewältigen können.

Kontaktaufnahme
Wir sind über den 1. Vorstand Herrn Erwin Zimmermann zimmer-
mann.skk98@gmail.com  erreichbar. Wer Fragen hat oder Anregun-
gen geben möchte kann sich jederzeit melden. Tel.: 08121-81931
Wir spielen im Sportpark Poing. Zuschauer sind jederzeit herzlich 
willkommen. Komm zu uns und lerne den „umwerfenden Sport“ im 
„fun-tastischen“ SKK 98 Poing. 

Erwin Zimmermann 

Jugendspielbetrieb 
Die Vereinsmeisterschaften lau-
fen und es werden sehr, sehr 
gute Resultate gespielt. In der U 
10 muss sich Benedikt Baumann 
gegen 3 Mädchen behaupten 
während in allen anderen Al-
tersklassen nach männl. und 
weibl. getrennt gespielt wird.

Benedikt in Führung

Neulinge sind jederzeit willkommen
Jugendliche, die diesen schönen Sport ausüben oder einfach ein-
mal testen wollen sind jederzeit herzlich willkommen. Das Training 
ist drei Monate kostenlos und erst dann können sich die Jugendli-
chen endgültig entscheiden. Wir freuen uns auf Euch.
Training immer Freitag von 14 – 16.30 Uhr.

Euer SKK 98 Poing

Fußball – Vom Winde verweht?
Die Ergebnisse der Testspiele

Am Sonntag, den 20.02.22 kam die Spvgg Altenerding mit beiden 
Teams nach Poing. Erö�net wurden die Spiele des TSV Poing II ge-
gen die Spvgg Altenerding II um 11:30 Uhr, welches die zweite Mann-
schaft der Poinger mit 0:7 verlor. Ab 14 Uhr hattet ihr euch auf die 
Partie TSV Poing I vs. Spvgg Altenerding I gefreut. Aber auch hier ver-
loren die Poinger mit 2:5. Beide Testspiele hatten es wirklich in sich 
– „Es Stand nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Art und 
Weise und die war Top. Ich sah zwei TEAMS auf Augenhöhe. Es hat-
te trotz des Windes richtig Spaß gemacht, zuzuschauen.“, so Abtei-
lungsleiter Lucky Auer.
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Vorankündigung Luckys OsterCamp 2022
Für die Mitglieder des TSV Poing, der G- bis C-Jugend (Jahrgang 2015 
– 2008), �ndet heuer, nach 2-jähriger Zwangspause, wieder das be-
kannte 4-tägige OsterCamp von Lucky statt.
Vom 19. April 2022 – 22. April 2022, von 9:30 bis 16:00 Uhr, kön-
nen hier die kleinen Kicker täglich an einem individuellen Training, 
eingeteilt in verschiedene Altersklassen, teilnehmen, um ihr Kön-
nen in den Bereichen Technik, Torschuss und Koordination zu zei-
gen und zu verbessern.
Durch die vielen �eißigen ehrenamtlichen Trainer des TSV Poing und 
die beiden DFB-Lizenzinhaber Stefan Bürgermeier sowie Lucky Auer, 
dem Abteilungsleiter, ist für eine Rundumbetreuung gesorgt. Es ist 
sogar möglich eine Frühbetreuung, ab 8:00 Uhr zu buchen. Auch 
die Verp�egung wird bereitgestellt und am letzten Tag soll ein Ab-
schluss-Turnier statt�nden. Ja, haste denn die Pfanne heiß …

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer 149,- €. Im Preis in-
begri�en sind die Verp�egung, das Trainingsmaterial und ein Souve-
nir. Achtung! Dieser Preis gilt nur bei einer Buchung + Zahlung bis 
spätestens 15. März 2022. Für später eingehende Zahlungen sind 
180,- € fällig. Für die Frühbetreuung ab 8:00 Uhr + Buchung + Zah-
lung bis spätestens 15. März sind 164,- € einzuzahlen.
Anmeldung an jugendbuero@tsv-poing.eu

Weitere Infos über uns �ndet Ihr auf unsere 
Homepage https://www.tsv-poing.eu/
sportangebote/fussball/

Liebe Leser,
was für eine narrische Zeit. Bleibts gesund und 
bis demnächst.

Sandra Hesse
Assistenz der Geschäftsleitung 
Ihr wollt noch mehr Input? 
Dann schaut doch mal auf unserer Webseite 
https://www.tsv-poing.eu/ vorbei.

E-Mail:  St-Michael.Poing@ebmuc.de
Homepage:  www.st-michael-poing.de
Ö�nungszeiten: Mo., Di., Fr.: 08:30 – 11:30 Uhr
  Do.: 15:00 – 17:00 Uhr

Gottesdienste
Sa., 05.03. 15:00 Kreuzweg (PRM)
  19:00 Hl. Messe (PRM)
So., 06.03.  1. Fastensonntag
  09:00 Hl. Messe (St. M)
  10:30 Hl. Messe für die Pfarrei (PRM) [3G]
  10:30 Hl. Messe [kroatisch] (St.M)
  12:15 Hl. Messe [kroatisch] (PRM)

Mo.,07.03. 09:00  Morgenlob in der Fastenzeit des KDFB 
(St. M)

Di., 08.03. 08:00 Hl. Messe (St. M)
Mi., 09.03. 08:00 Hl. Messe (St. M)
Do., 10.02. 19:00 Hl. Messe (PRM)
Fr., 11.03. 08:00 Hl. Messe (St. M)
  15:00 Stille Anbetung (St. M)
  18:00 Kreuzweg (St. M)
Sa., 12.03. 19:00 Hl. Messe (PRM)
So., 13.03.  2. Fastensonntag
  09:00 Hl. Messe (St. M)
  10:30 Hl. Messe für die Pfarrei (PRM) [3G]
  10:30 Kindergottesdienst via Zoom
  10:30 Hl. Messe [kroatisch] (St.M)
  12:15 Hl. Messe [kroatisch] (PRM)
  18:00 Fatima-Rosenkranz (St. M)

Beichtgelegenheit
Freitag, 15:00 Uhr zu Beginn der Anbetung in St. Michael sowie nach 
Terminvereinbarung jederzeit.

Kollekten
06.03.: für unsere Pfarrei
13.03.: Caritas-Frühjahrssammlung

Nachrichten
Regelungen zum Besuch der Gottesdienste
In den Sonntagsgottesdiensten um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche Sel. 
P. Rupert Mayer und bei den in der Gottesdienstordnung zusätzlich 
angegebenen Gottesdiensten gilt die sog. 3G-Regel. Bitte halten Sie 
hier am Eingang einen Nachweis über Impfung, Genesung oder ak-
tuellen negativen Test sowie Ihren Personalausweis bereit. Kinder 
bis zum 6. Geburtstag, noch nicht eingeschulte Kinder und Schü-
ler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbetriebs un-
terliegen, stehen getesteten Personen gleich. Sofern der Abstand 
von 1,5m nicht gewahrt ist, ist das Tragen einer FFP2-Maske P�icht.

Ukraine-Hilfe
Wir unterstützen die Ukrainische Griechisch-Katholische Pfarrei Ma-
ria-Schutz – Hl. Apostel Andreas in München, die uns um Hilfe für 
die Opfer im Kriegsgebiet gebeten hat. Den Bedarf an Sachspen-
den entnehmen Sie bitten den Hinweisen der Gemeinde in diesem 
Gemeindeblatt oder den Aushängen an den evang. und kath. Kir-
chen. Geldspenden können Sie an das Pfarrbüro, die Gemeinde 
Poing oder direkt an die Apostolische Exarchie (IBAN: DE29 7509 
0300 0102 1032 57 – Verwendungszweck: „Kriegsopfer in der Uk-
raine“) richten. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihre Gebe-
te und Ihre Hilfe!

Friedenstauben der Ministranten
Durch das spontane Friedenstauben-Backen unserer Ministranten 
kamen beim Friedensgebet über 2.000 € an Spenden für die Kriegs-
opfer in der Ukraine zusammen. Ein großes Vergelt’s Gott allen Spen-
derinnen und Spendern und ganz besonders an Claudia Zörnweg 
und die vielen �eißigen Minis!

Kreuzwegandachten
In der Fastenzeit beten wir an folgenden Tagen den Kreuzweg:
Sa., 05.03., 15:00 Uhr: P. Rupert Mayer
Fr., 11.03., 18:00 Uhr: St. Michael
Fr., 18.03., 18:00 Uhr: St. Michael
Sa., 26.03., 15:00 Uhr: P. Rupert Mayer
Fr., 01.04., 18:00 Uhr: St. Michael

MISEREOR-Soli-Brot-Aktion
Am So., 06.03. und So., 27.03.2022 bietet der KDFB jeweils vor dem 
Gottesdienst um 9:00 Uhr in der St. Michael Soli-Brote an. Nähere In-
formationen im Beitrag des KDFB im Gemeindeblatt.
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Caritas-Frühjahrssammlung
Die Caritas-Kirchenkollekte wird am Wochenende 12./13.03.2022 
durchgeführt. Die Haussammlung �ndet vom 14. – 20.03.2022 statt. 
Wir bitten die Sammlerinnen, sich die Listen im Pfarrbüro abzuholen. 
Die Sammlung �ndet unter Hygienemaßnahmen statt. 
Auch werden wir wieder per Brief um Spenden bitten. Wer bei der 
Verteilung der Briefe helfen möchte, möge sich bitte im Pfarrbüro 
melden. Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Kindergottesdienst via Zoom
Herzliche Einladung zum nächsten Online-Kindergottesdienst am 
So., 13.03.2022 um 10:30 Uhr. Anmeldung ausschließlich über das 
Pfarrbüro: st-michael.poing@ebmuc.de (bis Fr., 11.03.2022). Die Zu-
gangsdaten für die Videokonferenz werden vom Pfarrbüro nach der 
Anmeldung versendet. Der Kindergottesdienst �ndet nur bei einer 
Anmeldung von mind. 5 Familien statt.  

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist am Mo., 07.03.2022 geschlossen.

Vandalismus in der Pfarrkirche
Für Hinweise, die der Polizei helfen, die Verursacher der Vandalis-
musschäden in unserer Pfarrkirche aus�ndig zu machen, wurden von 
anonymen Spendern 1.000 € Belohnung ausgelobt. Bitte wenden 
Sie sich an das Pfarrbüro oder unmittelbar an die Polizeiinspektion 
Poing, Tel.: 08121 / 99 170.

+ Gottes Segen Ihnen allen!

Ihr Philipp Werner, Pfr.

Impulse in der Fastenzeit
Während der Fastenzeit bieten wir tägliche „Impulse in der Fasten-
zeit“ online an. Wir senden jeden Morgen kurze Gedanken, Impul-
se, Zitate oder ein Bild, welche zum Nachdenken anregen sollen.
Die Impulse werden entweder via Mail oder Telegram (ein Messen-
ger) verteilt. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es unter 
kolping-poing.de.

Wir wünschen allen eine bewusste und friedliche Fastenzeit.

Gesundheitswanderung 
„Laudato si – Sei gelobt Natur“
Wir wollen uns wieder mehr bewegen und probieren eine Tour ana-
log einer Gesundheitswanderung von Poing aus.
Die klassische Gesundheitswanderung verbindet Wandern mit 
Übungen zu Körper, Geist und Seele, die �t machen und einfach zu 
Hause wiederholt werden können. Sie ist an Wanderneu- oder Wie-
dereinsteiger*innen und an alle gerichtet, die sich mit Freude drau-
ßen bewegen möchten.

Die Gesundheitswanderung �ndet am Samstag, 12. März 2022, 
um 10:00 Uhr statt und wird rund 2 Stunden dauern. Die Wande-
rung wird von der zerti�zierten DWV-Gesundheitswanderführerin 
Gitte Halbeck geführt. Es entsteht ein Unkostenbeitrag von 3,50 Euro.

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es unter 
kolping-poing.de.

Bezirkskegelturnier
Am Sonntag, 13. März, �ndet nach zwei Jahren Pause wieder das 
Bezirkskegelturnier statt. Für unser Poinger Team suchen wir Mit-
kegler, die das Ziel „alle Neune verfehlt, aber mit viel Spaß“ schub-
kräftig unterstützen.

Weitere Informationen, u. a. über die entsprechenden Corona-Auf-
lagen, gibt es auf unserer Homepage. Anmeldung bitte bei Andreas 
Schlögl.

Thomas Stiegler
Kolpingfamilie Poing

Programm im März
Soli Brot – Backen. Teilen. Gutes tun.
Jeden Tag satt werden: Für viele Menschen weltweit ist dies uner-
füllbarer Wunsch.
Millionen Kinder, Frauen und Männer leiden an Hunger und Man-
gelernährung.
Mit dem Kauf von Soli-Broten helfen Sie.

Wir vom Frauenbund haben uns entschieden, heuer wieder bei die-
ser Aktion des MISEREOR Hilfswerkes mitzuhelfen.
An den beiden Sonntagen 06.03.2022 und 27.03.2022 bieten wir 
jeweils vor dem 9 Uhr Gottesdienst in St. Michael die Soli-Brote an.
Die Brote werden im Brotbackofen der Fam. Feist in Angelbrechting 
gebacken.
Die Pfundweckerl verkaufen wir zu je 4 €. Von jedem verkauften  
Soli-Brot geht ein Spendenanteil an die Armen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns helfen, diese Aktion von 
MISEREOR zu unterstützen.

Morgenlobe in der Fastenzeit zur Vorbereitung auf Ostern
Unsere Morgenlobe �nden in der Fastenzeit an folgenden Monta-
gen jeweils um 9 Uhr in der Kirche St. Michael statt: 07. März, 21. 
März, 28. März und 04. April

Die Frauenbund-Runde tri�t sich bei „Onkel Ivo“ 
am Dienstag, 08.03. (ab 18 Uhr)
Anmeldung ist nicht erforderlich, da Ihr Euch bei Ivo selbst regist-
rieren müsst.

Kreuzwegandachten
Heuer übernimmt der Frauenbund zwei Kreuzwegandachten am 
Freitag, 11.03. und am Freitag, 18.03. jeweils um 18 Uhr in der 
Kirche St. Michael

Achtung – abgesagt:
Leider wurde der Bezirksbildungstag am Mittwoch, 16.03. mit Frau 
Reinbold in Reithofen abgesagt. Dafür…

Frühlings-Spaziergang 
am Mittwoch, 16.03. möchten wir nochmal einen Spaziergang an-
bieten, mit anschließendem Café-Besuch. Los geht’s um 13:30 Uhr. 
Genaueres wird im nächsten Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Renate Falterer für das Frauenbund-Team

ACHTUNG, unsere Telefonnummer hat sich vorübergehend ge-
ändert:
Gebr.-Asam-Str. 6, Tel. 98 97 978, E-Mail pfarramt.poing@elkb.de
Pfarrer Simonsen: michael.simonsen@elkb.de
Pfarrer Dr. Busch, roger.busch@elkb.de, Tel.: 0177-9147355, im Dienst 
vom 28.2. – 6.3.
Pfarrassistenz Frau Göttmann: Mo+Mi 9-12, Di 14-17, Fr 11-12. In 
den Faschingsferien hat das Pfarrbüro am 28.2. und 1.3. von 9-12 ge-
ö�net, vom 2.3. – 4.3. geschlossen.
Kirchenmusikerin: Christiane Iwainski, Tel.: 08122 – 40347
Poinger Tafel: mittwochs um 10 Uhr im Untergeschoss
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Weltladen: Mittwochs ab 17.30 Uhr und sonntags nach dem Gottes-
dienst geö�net. In den Ferien geschlossen. Infos auch unter: weltla-
den-poing@t-online.de
In den Ferien bleibt die Christuskirche geschlossen.

Gottesdienste 
Freitag, 4.3., 18 Uhr, Seliger Pater Ruper Mayer: Ökumenischer Got-
tesdienst zum Weltgebetstag. (Team). Dieses Jahr stehen England, 
Wales und Nordirland im Fokus.
Sonntag, 6.3., 10 Uhr, Christuskirche: Gottesdienst (Dr. Müller-Schmid), 
3G
Am Sonntag, 13.3., wird es parallel zum Abendmahls-Gottesdienst 
(Simonsen), wieder einen Kindergottesdienst geben! Bitte melden 
Sie bei Interesse ihr(e) Kind(er) per Mail im Pfarramt bis zum 10.3. an.

Wochenspruch
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre. (1. Joh. 3, 8b)

Diakonie Katastrophenhilfe – Ukraine
Der Krieg in der Ukraine trifft eine ohnehin notleidende und 
schwer traumatisierte Bevölkerung. Selbst ohne die aktuelle Es-
kalation benötigen fast drei Millionen Menschen in der Ukrai-
ne humanitäre Hilfe. Die Diakonie Katastrophenhilfe rechnet da-
mit, dass diese Zahl in den kommenden Tagen und Wochen 
massiv steigen wird und bittet dringend um Spenden. Diako-
nie Katastrophenhilfe, Berlin Evangelische Bank IBAN: DE68 5206 
0410 0000 5025 02 BIC: GENODEF1EK1 Stichwort: Ukraine Krise.  
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/

Gemeindemagazin – Verteiler gesucht
Für unser evangelisches Gemeindemagazin, das nächstes Mal 
vor Ostern erscheint, suchen wir Verteiler für einige Straßen in 
Altpoing. Wir freuen uns über jeden, der mithelfen möchte. Ge-
naueres per Mail im Pfarrbüro oder unter unserer neuen Nummer:  
98 97 978.

Handarbeitskreis
Donnerstags, 9 Uhr im Gemeindesaal. 
Mit Bertha Engel und Edeltraud Steidle.

Seniorentanz
Dienstag, 8.3., 15.30 Uhr, Festsaal Christuskirche (UG). 
Mit Nani Gramich. 

Filmabend
Dienstag, 8.3., 19.30 Uhr, Gemeindesaal Christuskirche. Wir zeigen 
diesmal: Master Cheng in Pohjanjoki. Herzliche Einladung an alle 
Film-Fans!

Sandra Göttmann

Pastor Stefan Fetzner, Tel. 08121 / 79 22 556 
stefan.fetzner@feg-marktschwaben.de
http://www.feg.de/marktschwaben

Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des 
HERRN!      Psalm 27,14

Paulus schreibt: Unsre Ho�nung steht fest für euch, weil wir wis-
sen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil.

2. Korinther 1,7

Getrost und unverzagt
Der Psalmvers fordert uns auf, dicht an Gott zu bleiben und ge-
trost und unverzagt zu sein. Kann man das überhaupt bei dem, was 
wir gerade erleben? Da sind plötzlich die Schrecken eines Krieges, 

nicht weit weg von uns. Und da sind nun viele zerplatzte Ho�nun-
gen und Träume. „Die Ho�nung stirbt zuletzt“, sagt man, doch ge-
nau das scheint gerade zu geschehen.
Trotzdem bin ich Gott dankbar, dass Jesus Christus seinen Jüngern 
nie falsche Ho�nungen gemacht hat. Unsere Ho�nungen und Wün-
sche mögen vielleicht untergehen, doch nicht die Ho�nung, die Gott 
uns durch Jesus Christus schenkt. Jesus versprach nie ein Leben ohne 
Leid, ohne Verfolgung oder ohne Krieg. Im Gegenteil, er sagte sei-
nen Jüngern klipp und klar, dass sie all das erleben werden. Doch 
die Ho�nung, die er gibt, kann uns niemand rauben. Sie ist „unka-
puttbar“, weil selbst der Tod durch seinen Tod am Kreuz seine Macht 
verloren hat.

Im Vers 7 aus dem 2. Korintherbrief wird etwas dem Leid entgegen-
gestellt, nämlich Trost. Er ist so gewaltig, dass er selbst das Leid in 
den Schatten stellt. Jemand, der das buchstäblich erlebt hatte, war 
Hiob. Mitten in seinem Leid erlebte er Gott, wie er ihn noch nie zuvor 
erlebt hatte. Damals sagte er: „Ich hatte von dir nur vom Hörensa-
gen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen.“ Hiob 
42,5 Kurz danach erlebte er, wie sich alles wendete und er wieder 
gesund wurde. Können wir das auch auf unser Leben übertragen?

Ich erinnere mich an einen Mann, der im Sterben lag. Er erzählte 
mir, dass das bekannte Lied „Jesu geh voran auf der Lebensbahn“ 
ihm ständig durch den Kopf ging und die Verse ihn trösteten. Die 
Ausagen des Liedes hatten eine große Kraft, weil sie für ihn erleb-
bar waren.
„Harre des HERRN!“, heißt es im Psalmvers. Ich glaube, es gibt eine 
Nähe zu Gott, in der wir keine Fragen mehr stellen. Dort erleben wir 
einen göttlichen Trost, der uns in jeder Lage getrost und unverzagt 
machen kann.

Termine:
Sonntag, 06.03.2022
10:00 Uhr Präsenz-Gottesdienst (auch Livestream)
  Predigt: Pastor Stefan Fetzner
  Teilnahme nach akt. 3-G-Regel
  Kostenfreier Antigen-Test ab 09:30h

Mittwoch, 09.03.2022
15:00 Uhr Senioren-Bibelgespräch online
  z. Zt. besprechen wir Texte aus dem Buch Jesaja

W. Heckmann

Wir laden ein:

Gottesdienst via Online-Konferenz

Der Gottesdienst wird in zwei Teile gegliedert, einen biblischen 
Vortrag und eine Besprechung eines Artikels aus der Zeitschrift der 
Wachtturm – aufgrund der Corona Pandemie nach wie vor Online.

Sonntag, 06. März
17:30 „Den Blick von Wertlosen Dingen abwenden“

18:05 Interaktive Besprechung des Wachtturm-Artikels:
 „Wer Jehova sucht, dem fehlt es nicht an Gutem “ 
 (Psalm 34:10)

Gäste sind herzlich willkommen. Erfragen Sie den Link zum Gottes-
dienst über folgende E-Mail-Adresse: versammlungpoing@gmail.
com.

Radiosendung „Positionen“ im Bayerischen Rundfunk auf  
Bayern 2: Sonntag, 06.03. von 6:45 bis 7:00 Uhr, Thema „Wer hat  
die Kontrolle das Smartphone oder wir?“

Roman Weiß,  www.jw.org
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ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Notfall: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Unter dieser Nummer erreichen Sie zu jeder Tageszeit ärztliches 
Personal, das Sie entweder telefonisch berät oder einen Haus-
besuch organisiert.

Zahnärztlicher Notdienst
Die Zahl der Notfallpraxen ist stark begrenzt. Bitte nehmen 
Sie den zahnärztlichen Notdienst nur in dringenden Fällen 
in Anspruch, die keinen Aufschub bis zur nächsten allgemei-
nen Sprechstunde dulden. Die Kassenzahnärztliche Verei-
nigung Bayerns bittet Patienten, die am Wochenende den 
zahnärztlichen Notdienst in Anspruch nehmen müssen, um 
vorherige telefonische Terminvereinbarung.Um eine Weiter-
verbreitung des Coronavirus zu verhindern, sollen Schmerz-
patienten dem Zahnarzt bereits vor der Behandlung mittei-
len, ob sie grippeähnliche Symptome haben oder Kontakt 
zu In�zierten hatten. Generell gilt, dass der Notdienst aus-
schließlich für Schmerzpatienten gedacht ist. Angesichts der 
Corona-Epidemie bittet die KZVB darum, die Notdienstpra-
xen nicht mit aufschiebbaren Behandlungen zu belasten.

Samstag, den 05.03.2022 / Sonntag, den 06.03.2022

Dr. Johannes Hesch 
Riverastr. 3, 85435 Erding
Tel. 08122 / 1 43 25

Janitsa Svetozarova Lubomirova 
Neue Poststr. 5, 85598 Vaterstetten / OT Baldham
 Tel. 08106 / 52 66
 
Praxiszeiten bei allen Ärzten sind jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr 
und 18.00 – 19.00 Uhr       

Apotheken-Notdienst
Mittwoch, den 02.03.2022 
Herz-Apotheke im City Center, Tel. 08121 / 97 67 76 
Alte-Gruber-Str. 2-6, 85586 Poing 

Donnerstag, den 03.03.2022 
St. Emmeram-Apotheke, Tel. 089 / 9 03 72 12 
Am Gangsteig 5, 85551 Kirchheim b. München 

Tassilo-Apotheke, Tel. 08106 / 2 22 69 
Herzogplatz 14, 85604 Zorneding 

Freitag, den 04.03.2022 
Herz-Apotheke im Ärztehaus, Tel. 08121 / 99 55 00 
Bürgerstr. 2, 85586 Poing 

Samstag, den 05.03.2022 
Mary`s Apotheke Poing, Tel. 08121 / 8 88 00 01 
Alte Gruber Str. 1, 85586 Poing 

Sonntag, den 06.03.2022 
Tassilo-Apotheke, Tel. 08123 / 8 89 09 14 
Münchner Str. 18, 85467 Niederneuching 

Andreas-Apotheke, Tel. 08091 / 95 05 
Ostring 7, 85614 Kirchseeon 

Montag, den 07.03.2022 
Apotheke im Forsthaus, Tel. 08121 / 14 41 
Högerstr. 20, 85646 Anzing 

Hahn-Apotheke, Tel. 089 / 45 67 27 80 
Truderinger Str. 272, 81825 München 

Dienstag, den 08.03.2022 
Schloss-Apotheke, Tel. 08121 / 56 77 
Erdinger Str. 7, 85570 Markt Schwaben 

St. Konrad-Apotheke, Tel. 089 / 46 96 95 
Leibstr. 7, 85540 Haar 

Mittwoch, den 09.03.2022 
St. Ulrich-Apotheke, Tel. 08121 / 8 11 45 
Münchener Str. 3, 85652 Pliening 

Ost-Apotheke, Tel. 089 / 4 31 39 30 
Josephsburgstr. 83, 81673 München 
 
Beginn des Apothekendienstes jeweils um 8.00 Uhr, 
Ende am darau�olgenden Tag um 8.00 Uhr.

Erscheinungsweise: 
wöchentlich, mittwochs
Au�age: 7530 Stück
 

Druck, Verlag, Verteilung:
Ortmaier Druck GmbH, Birnbachstraße 2, 84160 Frontenhausen 
Telefon 0 87 32 / 92 10 - 300 · Telefax 0 87 32 / 92 10 - 309
E-Mail: anzeigen@gemeindeblatt-poing.de
 

Amtsgericht Landshut HRB4045, Gerichtsstand Landau a. d. Isar
USt-ID-Nr. DE176868568
Geschäftsführer: Rainer Ortmaier, Stefan Ortmaier
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KLEINANZEIGEN 
aus Poing und Umgebung Tel. 0 87 32 / 92 10 - 300

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
Telefon 0 39 44 - 3 61 60 ∙ www.wm-aw.de - Fa.
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Familie Kolar  
Landkantine Grub
Bayerische Schmankerlküche/Kronfl eischküche
Telefon-Nr. Bestellannahme 089/62817620 oder 0171/2024499

Donnerstag 3.3.2022 
• Hausgem. Leberknödelsuppe  .....................................................................3,50 €
• Toskanischer Gemüseeintopf, Baguette ........................................................6,50 €
• Schinkennudeln7, Bratensauce, Salat ...........................................................6,50 €
• Bayerischer Spanferkelbraten, Augustiner Biersauce, Knödel, Krautsalat  .........8,50 €
• Geschmorter Tafelspitz, Pfi fferling-Rahmsauce, Semmelknödel, Salat ..............9,50 €

Freitag 4.3.2022 
• Apfelstrudel mit Vanillesauce ......................................................................4,50 €
• Hausgem. Lasagne al forno .........................................................................6,50 €
• Reibekuchen mit Norweger Räucherlachs, Kräuterquark ................................7,50 €
•  Münchner Schnitzel n Senf-Meerrettich-Brezn, Panade, Bratkartoffeln, 

Speckbohnen ............................................................................................8,50 €
• Roastbeef rosa gebraten, Bratkartoffeln, Speckbohnen, Kräuterdip  .......................9,50 €   

hausgemachte Kuchen

Keine Zeit zum Kochen? Hausgemachte Fertiggerichte/Soßen/Suppen zum 
Mitnehmen unter www.kantine-grub.de

Poing |  Hauptstr. 27 |  08121 / 772 59 03 
Ebersberg |  Münchener Str. 2 |  08092 / 82 440
www.bestattungsdienst-pietas.de

• Organisation einer würdevollen Trauerfeier
• Erledigung aller Behördengänge & Besorgungen
• persönlich gestalteter Trauerdruck
• auf Wunsch auch Hausbesuche Tag &  Nacht

für Sie dienstbereit

MONTESSORI-KINDERWERKSTATT
www.montessori-kinderwerksta� .de
• Krea� ve Förderung für Kinder aller Altersstufen
• Krea� ve Workshops und Kindergeburtstage
• Montessori-Therapie (Landratsamt EBE)
• Fortbildungsseminare „Montessori-Pädagogik & Kunst“
85646 Anzing, Högerstraße 19 (am Maibaum) 
Info: Hannelore Schumann, Telefon 0172 / 9 72 03 00
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Rollläden – Markisen – Tore – Jalousien – Elektroantriebe
Sonnenschutzanlagen – Reparaturen & Service
Ihr Meisterbetrieb informiert Sie gern und unverbindlich:

☎ 0 81 23 - 93 27 70, Fax 0 81 23 - 93 27 77
www.doetzkirchner-sonnenschutz.de

Sonnenschutzsysteme GmbH

Werbeartikel
mit Ihrem Logo

Telefon 0 87 32 / 92 10-710



Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. 
(Lohnsteuerhilfeverein)

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Ihre neue Beratungsstelle 
in Markt Schwaben

Beratungsstellenleiter Andreas Maspohl

Alte Bräuhausgasse 7  |  85570 Markt Schwaben
08121 – 760 61 15         0152 – 034 153 25
andreas.maspohl@steuerring.de
www.steuerring.de/maspohl

Alexandra Strasser-Lauschke
Rechtsanwältin

➥ Arbeitsrecht
➥ Familienrecht
➥ Erbrecht
➥ Mietrecht
➥ Verkehrsrecht

Rosenstraße 1 c · 85586 Poing
Telefon 08121 / 2 53 67 54
Telefax 08121 / 2 53 67 55
E-Mail: sl@strasser-lauschke.de
www.strasser-lauschke.de

Flexible Besprechungstermine

Unser Service für Ihr Fahrzeug:
•  Inspektion nach Herstellervorschrift

für sämtliche Fabrikate
• TÜV (HU/AU) im Hause
• Bremsenservice
• Auspuffservice • Unfallinstandsetzung • Autoglasservice
• Motordiagnose • Lackierung • Werkstattersatzwagen

Rechtsanwalt Wolfgang H. Spieth
Fachanwalt für Familienrecht

Arbeitsrecht – Verkehrsrecht – Mietrecht – Erbrecht

Besprechungstermine nach Vereinbarung

Hauptstraße 14, 85586 Poing
Telefon 0 81 21 / 8 17 02 · Telefax 0 81 21 / 7 97 06

E-Mail: wolfgangspieth@aol.com

Friesinger Dienstleistungen 
Entrümpelungen, Haushaltsaufl ösungen, 

Transporte, Reinigungen
☎ 01 51 / 41 94 08 10

• Haushaltsaufl ösungen
• Entrümpelungen
• Gewerbeaufl ösungen
• Seniorenumzüge

• Gebäudereinigungen
• Renovierungen
• Nachlassankauf
• Hausmeister-Service

Firma Janker · Tel. 01 70 / 4 12 91 06

Naturheilpraxis
        Joerg Schober

Heilpraktiker im Räter EKZ Heimstetten

Akupunktur
Bio-Resonanz-Therapie

Allergiebehandlung

Tel. 089–9013 9816
www.praxis-schober.com

Präsentations-
mappen

www.fl yerpara.de

Gemeinsam 
für Poing

poinggutschein.de




